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Stadt Bergisch Gladbach

Datum

27.02.2026

Ausschussbetreuender Fachbereich

Kammerei
Sachbearbeitung

Leonard Pitz

Telefon-Nr.
02202-141729

Tag und Beginn der Sitzung

Donnerstag, 19.03.2026, 17:00 Uhr

Einladung

zur Sitzung des Ausschusses fiir Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften in der zehnten
Wabhlperiode

Sitzungsort

Rathaus Gladbach, GroRer Sitzungssaal, Konrad-Adenauer-Platz 1, 51465 Bergisch Gladbach

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen kénnen, verstandigen Sie bitte Herrn Pitz, Tel. 02202-141729, |.puetz@stadt-gl.de

Tagesordnung

(o) Offentlicher Teil

1 Eroffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung der
ordnungsgemafen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfahigkeit

2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - 6ffentlicher Teil
3 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden
4 Mitteilungen des Biirgermeisters

4.1 Sachstandsinformation zum Schuldenstand
Vorlage: 0162/2026

5 Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab dem Haushaltsjahr 2026
Vorlage: 0147/2026

6 Personalsituation im Fachbereich 2
Vorlage: 0115/2026
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Personalsituation im Fachbereich 8
Vorlage: 0022/2026

Entwurf des Stellenplans fiir das Haushaltsjahr 2026
Vorlage: 0670/2025/1

Haushalt 2026
Vorlage: 0152/2026

Mitteilungsvorlage zum Bewilligungsbescheid im Rahmen der Teilnahme an dem
Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW)
Vorlage: 0155/2026

Umstrukturierung der stadtischen Beteiligungen: Entsorgungsdienste Bergisch
Gladbach GmbH und Infrastruktur- und Projektgesellschaft Bergisch Gladbach
mbH

Vorlage: 0158/2026

Jahresabschluss 2024 EBGL - Die Vorlage wird nachgesendet

Update der Abrechnungssoftware der Abwassergebiihren sowie Umstellung des
Lizenzmodells auf Softwaremiete
Vorlage: 0057/2026

Beschluss des Abwasserbeseitigungskonzept 2027 bis 2032
Vorlage: 0072/2026

Sanierung Schwachlastbelebung im Klarwerk Beningsfeld 01.01.430
Vorlage: 0059/2026

Bergischer Lowe, Sanierung und hochwassergeschiitzte Neuplazierung der
elektrischen Anlagen, MaBnahmenbeschluss
Vorlage: 0151/2026

Szenarien zur Fortfiihrung des Q1
Vorlage: 0119/2026

Antrage der Fraktionen

Anfragen der Ausschussmitglieder

Nicht offentlicher Teil

Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - nicht 6ffentlicher Teil



2 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden

3 Mitteilungen des Biirgermeisters

3.1 Ubersicht iiber getitigte Kreditaufnahmen im Zeitraum 18.11.2025 bis 24.02.2026
Vorlage: 0163/2026

4 Kostensteigerungen Projekt "Neues Stadthaus"
Vorlage: 0150/2026

5 Erwerb eines Grundstiicks in Bergisch Gladbach - Refrath
Vorlage: 0101/2026

6 Grundstiickstausch HauptstralRe
Vorlage: 0001/2026

7 Auflosung eines Erbbaurechtsvertrages und Verkauf der Flache sowie zugehoriger
stadtischer Teilflache
Vorlage: 0705/2025/1

8 Antrage der Fraktionen

9 Anfragen der Ausschussmitglieder

Gez. Hans Josef Haasbach
Vorsitzender
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Auszug aus der Niederschrift uber die Sitzung
des Ausschusses fur Infrastruktur, Umwelt,

Sicherheit und Ordnung am 24.02.2026
- offentlich -

22. Update der Abrechnungssoftware der Abwassergebiihren sowie Umstellung
des Lizenzmodells auf Softwaremiete

0057/2026
Der Ausschuss fur Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und Ordnung fasst einstimmig bei einer
Enthaltung der Fraktion Blindnis 90/Die Griinen den folgenden Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss fir Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschliel3t das Update der
Abrechnungssoftware der Abwassergeblihren und den Betrieb in der Private Cloud sowie die
Umstellung des Lizenzmodells auf Softwaremiete.
Bergisch Gladbach, den 26.02.26
Fir die Richtigkeit:

Gez. Schirmer
Schriftfiihrung


Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 13


O 14

Auszug aus der Niederschrift uber die Sitzung
des Ausschusses fur Infrastruktur, Umwelt,
Sicherheit und Ordnung am 24.02.2026
- offentlich -

8. Beschluss des Abwasserbeseitigungskonzept 2027 bis 2032
0072/2026

Der Ausschuss flr Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und Ordnung fasst einstimmig den
folgenden geanderten Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt — vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung im
Wirtschaftsplan des Abwasserwerks- die Fortschreibung des
Abwasserbeseitigungskonzeptes 2027 und beauftragt die Verwaltung, die nach § 46
Landeswassergesetz NRW gegebene Abwasserbeseitigungspflicht auf der Grundlage des
Abwasserbeseitigungskonzepts — Fortschreibung 2027- zu vollziehen.

Bei der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung einzelner Mallnahmen ist dem Ausschuss
jeweils stets auch die wirtschaftlichste, rechtssichere Variante darzustellen, die unter
Berucksichtigung _von _Investitions-, Betriebs- _und _ Folgekosten _insgesamt _ zur
geringstmdéglichen Gebihrenbelastung fiihrt.

Bergisch Gladbach, den 26.02.26
Fur die Richtigkeit:

Gez. Schirmer
Schriftfiihrung
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Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 14
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Auszug aus der Niederschrift uber die Sitzung
des Ausschusses fur Infrastruktur, Umwelt,
Sicherheit und Ordnung am 24.02.2026
- offentlich -

23. Sanierung Schwachlastbelebung im Klarwerk Beningsfeld 01.01.430
0059/2026

Der Ausschuss flr Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und Ordnung fasst einstimmig den
folgenden Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss flur Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschliefl3t die Umsetzung der

Maflinahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes ,01.01.430 Sanierung
Schwachlastbelebung® gemar der Beschreibung in der Sachdarstellung.

Bergisch Gladbach, den 26.02.26
Fir die Richtigkeit:

Gez. Schirmer
Schriftfiihrung
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Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 15
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O 41

Stadt Bergisch Gladbach

Der Blirgermeister
Federfihrender Fachbereich

Kammerei

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 0162/2026
offentlich

Gremium Sitzungsdatum | Art der Behandlung

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und 19.03.2026 zur Kenntnis

Liegenschaften

Tagesordnungspunkt

Sachstandsinformation zum Schuldenstand

Inhalt der Mitteilung:

In jeder Sitzung des Ausschusses fur Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften wird tber
die Entwicklung der stadtischen Kreditgeschafte berichtet. Bezlglich der Neuabschlisse und

Prolongationen von Darlehen mit den wichtigsten Darlehenskonditionen wird auf die Vorlage
im nicht 6ffentlichen Teil verwiesen.

Ubersichten iber die Gesamtverschuldung der Stadt Bergisch Gladbach sowie (iber die
Restlaufzeiten der Kassenkredite werden im &ffentlichen Teil der Sitzung zur Kenntnis
gegeben.

Die entsprechenden Diagramme zum 24.02.2026 finden Sie nachstehend.
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in TEUR

in TEUR
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Gesamtverschuldung
Stadt Bergisch Gladbach
600.000
497.879  502.330
500.000
422.220
400.000
339.672 343147 335461 342154 4.04c) 345.706
i 310.356
300.000
200.000
- III I I II | | i i | |
IIIIIIlI“Illl
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  24.02.2026
B Kernhaushalt H Kassenkredite
ab 2022 inkl. Immobilienbetrieb, Gute Schule, Zanders-Areal ab 2022 o. Zanders-Areal
M EB-Einrichtungen B Gesamtverschuldung
ab 2022 o. Immobilienbetrieb, Gute Schule
Bereinigte Gesamtverschuldung
Stadt Bergisch Gladbach

700.000
600.000
500.000

416.987  421.875

400.000
338.548
300.000 257.827 259.008
: 249240 941755 246.325 :
236.036 574549
200.000
o I I I I I I | II |I
II II II II al II III II I I

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 24.02.2026

o

B Kernhaushalt M Kassenkredite M EB-Einrichtungen M Gesamtverschuldung o. Sondereffekte
0. BELKAW, Gute Schule, Zanders-Areal

15



Restlaufzeiten Kassenkredite

15.000.000 €; 9% 0€ 0%

146.470.000 €; 91%

m<1Jahr = 1-5Jahre = >5Jahre

Hinweis zu den Kassenkrediten:

Das Finanzministerium NRW hat zum 24.02.2026 die Altschuldenibernahme gem. ASEG NRW der
Stadt Bergisch Gladbach i.H.v. 24.061.500 € vorgenommen, wodurch der Bestand der Kassenkredite
reduziert und das Eigenkapital entsprechend erhdht wird.

16



Stadt Bergisch Gladbach

Der Blirgermeister
Federfihrender Fachbereich
Finanzen

Beschlussvorlage

O 5

Drucksachen-Nr. 0147/2026
offentlich

Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und 19.03.2026 Beratung
Liegenschaften
Rat der Stadt Bergisch Gladbach 24.03.2026 Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab dem

Haushaltsjahr 2026

Beschlussvorschlag:

1. Der Hebesatz fur die Grundsteuer B fur die bebauten Grundstiicke, die
gemal § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im
Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstiicke), wird
rickwirkend zum 01.01.2026 auf 698 v. H. der Steuermessbetrage

festgesetzt.

2. Der Hebesatz fiir die Grundsteuer B fiir die unbebauten Grundstlicke
(§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstucke, die
gemal § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im
Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstiicke), wird
rickwirkend zum 01.01.2026 auf 973 v. H. der Steuermessbetrage

festgesetzt.

3. Der Hebesatz fur die Gewerbesteuer wird rickwirkend zum
01.01.2026 auf 485 v. H. der Steuermessbetrage festgesetzt.

4. Die Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach wird in der
Fassung der Anlage zum 01.01.2026 beschlossen.

17



Kurzzusammenfassunq:

Kurzbegriindung:

(...)

Risikobewertung:

(...)

Auswirkungsubersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz;:

positive Klimarelevanz:

negative Klimarelevanz:

Weitere notwendige Erlauterungen:

(...)

Finanzielle Auswirkungen:

keine Mehrertrage: Mehraufwendungen:
Auswirkungen:
Ifd. Jahr Folgejahre | Ifd. Jahr Folgejahre
konsumtiv: X X
investiv:
planmabig:

auBerplanmabBig:

Weitere notwendige Erlauterungen:

(...)

Personelle Auswirkungen:

keine Einsparungen: Einstellungen:
Auswirkungen:

planmaBig

auBerplanmabBig:

kurzfristig:

mittelfristig:

langfristig:

Weitere notwendige Erlauterungen:

(...)

18




Sachdarstellung/Begriindung:

Nach § 78 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden die
Steuersatze grundsatzlich durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Die Festsetzung der
Hebesatze in der Haushaltssatzung hatte allerdings zur Folge, dass die Veranlagung der
Steuerpflichtigen erst nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung erfolgen kénnten, da nach der
Anzeige der beschlossenen Haushaltssatzung bei der Aufsichtsbehdrde zunachst die in der
Gemeindeordnung vorgesehenen Fristen abgewartet werden mussten. Darlber hinaus ware
aus Griunden der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit die bestehende Hebesatzsatzung
auller Kraft zu setzen.

Die Stadt Bergisch Gladbach erlasst aus diesem Grund eine eigenstandige
Hebesatzsatzung, durch welche die Hebesatze von der Jahrlichkeit der Haushaltssatzung
entkoppelt sind. Die Hebesatze behalten damit ihre Gultigkeit bis zu einer Anderung der
Hebesatzsatzung. Die in der Haushaltssatzung enthaltene Nennung der Hebesatze hat
daher lediglich deklaratorischen Charakter.

Gemall § 25 Abs. 3 Satz 1 Grundsteuergesetz (GrStG) und § 16 Abs. 3 Satz 1
Gewerbesteuergesetz (GewStG) ist die Gemeinde gesetzlich ermachtigt, die Hebesatze fir
die Grundsteuer und die Gewerbesteuer rickwirkend — auch erhdht — bis zum 30. Juni des
jeweiligen Steuerjahres festzusetzen. Diese Anpassung stellt keine riickwirkende Anderung
der Rechtslage dar und ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Malgeblich fir die
Fristwahrung ist der Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den Rat, nicht der Zeitpunkt der
Bekanntmachung.

Dieses bietet zudem den Vorteil, den Steuerpflichtigen zeitnah nach dem Beschluss des
Rates rechtssichere Grundsteuerbescheide und Gewerbesteuerbescheide erteilen zu
kénnen und die Auswirkungen der Hebesatzerhohungen moglichst auf mehrere
Falligkeitstermine zu verteilen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 enthalt alle Hintergrundinformationen zu den in §6
genannten Hebesatzen. Diese Erlauterungen dienen dazu, die Berechnungsgrundlagen, die
Entwicklung der Hebesatze und die finanziellen Auswirkungen nachvollziehbar darzustellen
und eine fundierte Beschlussfassung zu ermdglichen.

Die Satzung weist folgende Hebesatze aus:

e Grundsteuer A: unverandert 303%

Grundsteuer B — Wohngrundstticke: Anhebung von 598% auf 698%

Grundsteuer B — Nichtwohngrundstticke: Anhebung von 873% auf 973%

Gewerbesteuer: Anhebung von 460% auf 485%

19



Hinweis:

Aufgrund der anhangigen Klagen gegen eine differenzierte Grundsteuer-B-Erhebung und
des bislang ergangenen Urteils des VG Gelsenkirchen sind die kommunalen
Spitzenverbande in einem engen Austausch mit dem Ministerium der Finanzen des Landes
NRW. Der Stadte- und Gemeindebund gibt als Ergebnis hieraus hierzu folgende aktuelle
Stellungnahme ab:

LAuch bei diesen Gesprdchen hat sich aus Sicht der Geschéftsstelle noch einmal
herauskristallisiert, dass angesichts der derzeitigen — sicherlich auch noch /ldnger
andauernden — Rechtsunsicherheiten ein mégliches Steuerausfallrisiko fiir das laufende und
weitere Steuerjahre nur durch den Beschluss eines einheitlichen Grundsteuer-B-
Hebesatzes rechtssicher vermieden werden kann.*

Da auch in Bergisch Gladbach sowie in anderen Kommunen Klageverfahren anhangig sind,
welche noch nicht ausgeurteilt sind, bestehen abhdngig vom Ausgang der Verfahren und
evtl. obergerichtlichen oder héchstrichterlichen Revisionen ebenfalls noch nicht bezifferbare
Ausfallrisiken. Sofern sich hieraus Handlungsbedarf ergeben sollte, ware auch fir 2027 der
Beschluss einer Hebesatzsatzung mit einem einheitlichen Grundsteuer-B-Hebesatz denkbar.

Der mehrheitliche Beschluss zur Einflhrung eines differenzierten Grundsteuer-B-Hebesatzes

in Bergisch Gladbach erfolgte nach ausfihrlicher Diskussion unter dem Gesichtspunkt
wohnungspolitischer Aspekte zur Unterstitzung der Stadtentwicklung.

20



O

Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach
ab dem Haushaltsjahr 2026
(Hebesatzsatzung 2026)

Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung fur das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW 2025. S. 618), in
Verbindung mit § 25 Absatze 1 bis 4 des Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBI. | S.
965), zuletzt gedndert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 02. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr.
387), § 1 des Gesetzes uber die Zustandigkeit fiur die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern
vom 16. Dezember 1981 (GV. NRW. S. 732), zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes vom
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738), § 1 Absatz 1 des Gesetzes Uber die Einfuhrung einer
optionalen Festlegung differenzierender Hebesatze im Rahmen des Grundvermdgens bei der
Grundsteuer Nordrhein-Westfalen vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 490) sowie § 16 des Gewer-
besteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBI. | S. 4167),
zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr.69), hat
der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am XXXXXX folgende Satzung beschlos-
sen:

§1
Unterschiedliche Hebesatze fiir Wohn- und Nichtwohngrundstiicke

Nach Mallgabe des § 2 setzt die Stadt Bergisch Gladbach zur Reduzierung der Wohnneben-
kosten unterschiedliche Hebesatze fir Wohn- und Nichtwohngrundstiicke fest.

§2
Festsetzung der Hebesatze fiir die Grundsteuer

Die Stadt Bergisch Gladbach erhebt Grundsteuer mit folgenden Hundertsatzen des Steuermess-
betrags oder des Zerlegungsanteils (Hebesatzen):

1. fur die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
303 v. H.
2. fur die unbebauten Grundstlicke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grund-

stiicke, die gemal § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu
bewerten sind (Nichtwohngrundstuicke)

973 v. H.

3. fur die bebauten Grundsticke, die gemaR § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im
Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstiicke)

698 v. H.

21



§3

Festsetzung der Hebesatze fiir die Gewerbesteuer
1. fur die Gewerbesteuer

485 v.H.

§4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

22
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O 6

Stadt Bergisch Gladbach

Der Blirgermeister
Federfihrender Fachbereich
Zentraler Dienst 2-10

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 0115/2026
offentlich

Gremium Sitzungsdatum | Art der Behandlung

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und 19.03.2026 zur Kenntnis
Liegenschaften

Tagesordnungspunkt

Personalsituation im Fachbereich 2
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Inhalt der Mitteilung:

Der Fachbereich Finanzen war und ist im Bewusstsein seiner Vorbildfunktion, sparsam und
maldvoll zu wirtschaften, und der duf3erst angespannten Haushaltssituation mit der
Beantragung von zusatzlichen Stellen sehr zurlickhaltend. Personeller Mehrbedarf wird nur
dann angemeldet, wenn die Gefahr droht, dass fundamentale Leistungsversprechen nicht
eingehalten werden kdnnen.

Zu bewaltigenden (Mehr-) Aufgaben wurden bereits mehrfach durch Prozessoptimierungen
und interne Kontingentverschiebungen, aber auch zunehmend durch Effizienzgewinne im
Rahmen fortschreitender Digitalisierung (Einfihrung neuer Software, etc.) aufgefangen.
Diese Effekte sind ohne Uberdurchschnittliches und aufterordentliches Engagement des
Personals sowie hervorragender Teamarbeit kaum zu erreichen. Bei der Steuerung der
Aufgaben muss insofern darauf geachtet werden, dass zusatzliche Arbeitsauftrage und
Projekte nicht zu einer dauerhaften, massiven Uberforderung des Personals fiihren. Dies ist
im Rahmen der Fursorgepflicht, zum Erhalt von Gesundheit und auch im Hinblick auf eine
verbesserte Motivation von hochster Bedeutung.

Idealerweise sollten Reibungsverluste durch frihzeitige Besetzungsverfahren vermieden
werden, um das primare Ziel, den geregelten Geschaftsablauf, durchgangige Effektivitat,
Stabilitat und Kontinuitat in der Aufgabenwahrnehmung zu gewahrleisten. Inwieweit die
Verfolgung dieses Idealzustandes madglich ist oder weitestgehend aufrechterhalten werden
kann, muss im Hinblick auf die brisante Haushaltslage und die sich zuspitzende Entwicklung
sorgfaltig abgewogen werden. Bei Bedarf miussen hier die zur Verfligung stehenden Mittel
zur aktiven Personalkostensteuerung (z.B. nicht- oder zeitverzogerte Besetzung einer
vakanten Stelle) angewendet werden, falls die Folgen hieraus tragbar sind. Hierzu ware
dann eine transparente interne und externe Kommunikation unabdingbar, sofern sich die
Leistungserbringung in Qualitat und/oder zeitnaher Erledigung verschlechtert und um
bestehende Erwartungshaltungen ggf. anzupassen.

Vor diesen Hintergriinden wurden fir den Stellenplan 2026 von Seiten des FB 2 mit
abgestufter Priorisierung (nachfolgend mit der schwéachsten beginnend) zunachst zwei
Ganztagsstellen und eine Halbtagsstelle beantragt. Im Laufe der weiteren Entwicklung wurde
der Bedarf auf eine Stelle reduziert, deren Einrichtung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025
keinen finanziellen Mehraufwand auslést (siehe Ziffer 3.)

1. Compliance-Management — Ganztagsstelle
Die Beantragung war bereits mit dem Hinweis versehen, dass auf diese Stelle fur den
Stellenplan 2026 verzichtet werden kann, soll hier jedoch nicht ganz unerwahnt
bleiben. Das Compliance- Management hat das primare Ziel, fir Einheitlichkeit und
Verbindlichkeit im ,Konzern Stadt® (Kernhaushalt, Eigenbetriebe,
Tochtergesellschaften) zu sorgen. Dies erfolgt in der Regel durch die Gewahrleistung
und Einhaltung von geltendem Recht, dienstlichen Regelungen, Anweisungen und
ethischen Vorgaben. Der Entwicklung des Compliance-Management-Systems und
dessen Umsetzung kommt zunehmend Bedeutung zu. Der ordnungsgemale Vollzug
der Compliance-Themen, dazu gehért im Ubrigen auch das Tax-Compliance, hat
zum einen praventiven Charakter im Hinblick auf Fristeinhaltungen und Abwendung
von BuR3geldern, zum anderen pragen sie das 6ffentliche Image der Stadt, indem ein
guter Standard fur erfolgreiche Unternehmensfiihrung, VerhaltnismaRigkeit,
Transparenz und Nachhaltigkeit steht. Zukunftsorientiert sollte tUber die
Aufgabenwahrnehmung nachgedacht werden.

2. Die zwingend notwendige Halbtagsstelle zur Unterstitzung der Stabsstelle 2-1 —
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Internes Steuer- und Compliance-Management — konnte zwischenzeitlich
fachbereichsintern und durch Prozessoptimierung aus einer anderen
Organisationseinheit gewonnen werden. Das Kontingent wurde mit einer halben
Stelle in die Organisationseinheit 2-1 verlagert. Insofern besteht fur die
Organisationseinheit 2-1 kein weiterer Stellenbedarf flir den Haushalt 2026 und kann
demnach aus der Liste der beantragten Stellen gestrichen werden.

3. In der Kdmmerei besteht nicht nur durch Prozessoptimierungen bei der Aufstellung
und Bewirtschaftung des Kernhaushalts sowie der Wirtschaftsplane der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen, des unterjdhrigen Finanzcontrollings, der
Betreuung des Ausschusses fur Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften ein
enormes Arbeitsvolumen. Wichtige Projekte stagnieren und konnten bislang nicht
abschliellend zu Ende gebracht werden (vollfunktionale Einfihrung des unterjahrigen
Finanzcontrollings; Auswahl einer neuen Software flur die dezentrale
Haushaltsplanung und die Haushaltsschreibung). Gleichzeitig bleibt die nachhaltige
und fristgerechte Haushaltsaufstellung flir den Kernhaushalt unter HSK-Bedingungen
bei schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr herausfordernd. Hinzu
kommen perspektivisch anwachsende Erfordernisse an die Haushaltsplanung
zuklnftiger Jahre, sei es durch die Implementierung einer Nachhaltigkeitsstrategie
oder durch die Ausdehnung einer flexiblen Budgetplanung und -bewirtschaftung.

Insofern wurde bereits im Stellenplanverfahren flir den Haushalt 2024/2025 eine
zusatzliche Ganztagsstelle fur die Kdmmerei (EG 10 TVAD) beantragt, deren
Einrichtung im Rahmen des Priorisierungsverfahrens zum damaligen Zeitpunkt
zuruckgestellt werden musste.

In den letzten zwei Jahren erfolgte ein fast kompletter Personalwechsel mit
abgehendem Fachwissen innerhalb der Abteilung; gleichzeitig waren drei Stellen
wegen Beschaftigungsverboten und unklarer Eignungsvoraussetzungen eine Zeit
lang unbesetzt. Die Belastung des verbleibenden Personalstammes hatte bereits
einen kritischen Zustand erreicht, und das Leistungsversprechen war in hochstem
Male gefahrdet.

Mit Unterstutzung des Fachbereiches 1 und Inanspruchnahme der Personalreserve
konnte die Abteilung dennoch personell sehr erfolgreich neu aufgestellt werden, so
dass die Pro-Kopf-Anzahl dem Arbeitsaufkommen weitestgehend angepasst werden
konnte. Dies hat jedoch zur Folge, dass bereits im Haushalt 2025 faktisch zwei
Ganztagskrafte auf jeweils einer halben Planstelle — und damit folglich mit insgesamt
1,0 Stellen im Ubersoll - gefiihrt werden und sich als finanzielle Mehrbelastung
bereits im aktuellen Haushaltsjahr niederschlagen. Die fur den Stellenplan 2026
beantragte Stelle innerhalb der Organisationseinheit 2-20 wirkt sich insoweit im
Haushalt 2026 nicht als zusatzlicher Ist-Aufwand aus, wirde aber die unerlassliche
Kapazitatserhéhung nun auch formal abbilden.

Fachbereich 2 bereitet sich aktuell auf eine Testphase und damit reibungslose Umstellung
auf die Online-Version von Axians Infoma Newsystem vor, was zu zusatzlichem Aufwand in
den tangierten Abteilungen des FB 2, aber vor allem auch bei den Fachadministratoren fr
das Finanzsystem sorgt. SchlieBlich sollte die neue Umgebung zum Stichtag 01.01.2026 in
mdglichst umfangreichen Facetten fehlerfrei funktionieren und verwaltungsweit angewendet
werden kénnen.

Im Sachgebiet Controlling wird seit mehr als einem Jahr eine langfristige Stellenvakanz

kompensiert. Die Mehrbelastung flr das Sachgebiet ist kaum mehr zu vertreten. Das
zwischenzeitlich angestoRene Nachbesetzungsverfahren, welches sich ausschlieflich
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innerhalb des Stellenrahmens bewegt, wird mdglicherweise zu neuen internen, personellen
Verschiebungen flihren, deren Folgen verwaltungsintern und ggfls. 6ffentlichkeitswirksam zu
splren sein werden.

In der Geschaftsbuchhaltung herrscht nach wie vor eine besonders kritische personelle
Lage. Die Belastungsgrenze des Teams ist durch Vakanzen, bestehende und steigende,
herausfordernde Aufgaben schon lange Uberschritten. Bereits im Marz 2025 wurde eine
Uberlastungsanzeige durch die Abteilung gestellt, deren Auf- und Abarbeitung immer noch
nicht abgeschlossen werden konnte. Es ergeben sich stetig neue Konstellationen durch
Fluktuationen, systemische Unterschiede (Stellenbewertungen) und zu lange
Stellenvakanzen. Auch im bilanzbuchhalterischen Bereich zeigt sich der Fachkraftemangel
oder aber auch die mangelnde finanzielle Attraktivitat im Vergleich zur freien Wirtschaft. Bis
auf eine befristete Beschaftigung zur Abwicklung zukunftig entfallender Aufgaben erfolgen
auch in diesem Bereich die Besetzungen lediglich im Rahmen des vorgegebenen
Stellenkontingentes.

(Stand 06.10.2025)
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O 9

Stadt Bergisch Gladbach

Der Blirgermeister
Federfihrender Fachbereich

Kammerei

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0152/2026
offentlich

Gremium Sitzungsdatum | Art der Behandlung

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und 19.03.2026 Beratung

Liegenschaften

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 24.03.2026 Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2026

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung fiir das Jahr 2026 wird unter Beriicksichtigung der vom

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vorgeschlagenen
Anderungen beschlossen.

2. Fur das Jahr 2028 wird ein Teil des Jahresfehlbetrages in Hohe von 44 Mio. € als
Verlustvortrag gemaf § 79 Abs. 3 GO NRW vorgetragen.

3. Der Einrichtung und Umbenennung von Produktgruppen geman der
Sachdarstellung wird zugestimmt.

4. Die bisherigen Deckungsvermerke werden gemaf der Anlage 3 erweitert
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Sachdarstellung/Begriindung:

Sie werden gebeten, fiir die Beratung dieses Tagesordnungspunktes den Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Bergisch Gladbach fiir das Haushaltsjahr 2026
mitzubringen.

Der vom Stadtkdmmerer aufgestellte und vom Birgermeister festgestellte Entwurf der
Haushaltssatzung 2026 wurde in der Ratssitzung am 16.12.2025 eingebracht.

Der Rat hat in gleicher Sitzung den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 an die zustandigen
Fachausschisse zur Beratung verwiesen.

In dieser Vorlage wird zu folgenden Punkten ausgefiihrt:
e Erhodhung des Verlustvortrags
¢ Stellungnahmen von Biirgern und Verbanden

e Einfihrung neuer Produktgruppen / Umbenennung von Produktgruppen / Anpassung
von Deckungsvermerken
o Weitere Hinweise
e Vorberatungsergebnisse der Fachausschisse
e Anderungsliste von konsumtiven und investiven Ansatzen gegeniiber der
Entwurfsfassung durch die Verwaltung
o Auswirkung auf den Gesamtergebnis- und -finanzplan
o Erlauterung der einzelnen Positionen der Anderungsliste

Verlustvortrag

Die Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals unter Einbezug der vorliegenden
Anderungsliste liegt als Anlage 1 bei. Hieraus wird deutlich, in welcher Hohe die Allgemeine
Rucklage 2027-2029 nach Plan verzehrt wird. Dieser Verzehr liegt Uber den Grenzwerten flr
ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept (HSK).

Es wird daher vorgeschlagen, entsprechend der Neufassung der GO NRW auf Grundlage
des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
(§ 79 Abs. 3 GO NRW), fir das Jahr 2028 einen Teil des Jahresfehlbetrages in Hohe von 44
Mio. € als Verlustvortrag vorzutragen. Im Doppelhaushalt 2024/2025 wurde ein
Verlustvortrag von 33 Mio. € flr das Jahr 2028 eingeplant. Aufgrund der Verschlechterungen
vom Nachtragshaushalt 2025 zum Haushaltsentwurf 2026 soll dieser um 11 Mio. € auf 44
Mio. € erhéht werden.

Durch Inanspruchnahme des Instruments des Verlustvortrages bleibt die Stadt Bergisch
Gladbach auRerhalb eines pflichtigen HSK und kann selbstbestimmt den Weg weitergehen,
der mit dem Beschluss zum freiwilligen HSK gestartet wurde — wodurch entsprechend
negative stadtgesellschaftliche Auswirkungen vermieden werden.

Wie bereits im Haushaltsaufstellungsverfahren mehrfach aufgefiihrt, ist die priméare
Zielsetzung der stadtischen Haushaltswirtschaft eine nachhaltige Gesundung der Finanzen
und somit die Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltsergebnisses.
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Stellungnahmen von Birgern und Verbanden

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen liegt seit der Bekanntmachung am
12.02.2026 bis zur Beschlussfassung des Rates zur Einsichthahme aus. Bis zum 03.03.2026
kénnen Einsichtnahmen erfolgen und Einwendungen erhoben werden. Wenn davon
Gebrauch gemacht wird, wird die Verwaltung diese Einwendungen vor den Sitzungen des
Ausschusses flr Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften und des Rates den Mitgliedern
der Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen. Aktuell liegt bereits eine
Stellungnahme der BurgerEnergie Bergisch Gladbach eG vor (Anlage 2), eine
Stellungnahme der Verwaltung hierzu wird nachgereicht.

Die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer wurden ebenfalls Uber die
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung informiert. Sollten bis zur Beratung im
Ausschuss fir Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften oder zum Rat Stellungnahmen
vorliegen, werden sie den Mitgliedern der Gremien vorgelegt.

Einfihrung neuer Produktgruppen / Umbenennung von Produktgruppen / Anpassung
von Deckungsvermerken

Mit dem Haushalt 2026 méchte die Verwaltung auch einige strukturelle Anderungen
umsetzen. Daher sollen die folgenden Produktgruppen neu aufgenommen werden:

01.825 Liegenschaftsmanagement Zanders
01.865 Schulgebaude und Schulbau
12.664 Bau- und Planungsaufgaben an Verkehrsflachen

Zu 01.825 ,Liegenschaftsmanagement Zanders®:

Der Haushalt gliedert sich nach Produktgruppen, welche Gberschneidungsfrei in der
Zustandigkeit von jeweils einem Beigeordneten/Fachbereich liegen sollen. Da aufgrund
organisatorischer Anderungen die Kongruenz von Haushaltsgliederung und
organisatorischer Verantwortung auseinanderfiel, wurde zum Haushalt 2026 diese
Produktgruppe eingefuhrt, um diese Kongruenz wieder herzustellen. Die Produktgruppe
01.825 ,Liegenschaftsmanagement Zanders* war bisher Teil der Produktgruppe 09.015
.Zanders-Gelande/Sudliche Innenstadt” mit dem Produkt 09.015.2 ,Liegenschaftsverwaltung
Zanders-Areal®, wurde mittlerweile aber in den Fachbereich 8 zuriickgefiihrt, da dort die
zentrale Expertise fiir das Liegenschaftsmanagement verortet ist.

Zu 01.865 ,Schulgebaude und Schulbau®

Hintergrund dieser neuen Produktgruppe ist der politische Wunsch nach mehr Transparenz,
der insbesondere im Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften deutlich
gemacht wurde. Bisher war dieser Themenkomplex Teil von 01.824 ,Grundstiicks- und
Gebaudemanagement®, so dass es schwer auseinanderzuhalten war, in welchem Volumen
Haushaltsansatze fur die Schulen oder flr andere stadtische Gebaude eingeplant wurden
oder auf welchen Themenkomplex Jahresergebnisse entfielen. Dies wird mit der neuen
Produktgruppe deutlich erleichtert werden.

Zu 12.664 ,Bau- und Planungsaufgaben an Verkehrsflachen®

Auch die Einfliihrung dieser Produktgruppe hat einen organisatorischen Hintergrund.
Aufgrund der Erwartung von Effizienzgewinnen, wurden die Themenbereiche ,Raumliche
und thematische Verkehrsentwicklungskonzepte®, sowie ,Bau- und Planungsaufgaben an
Verkehrsflachen® in einem Fachbereich (Fachbereich 6 Stadtentwicklung, Bau und Mobilitat)
zusammengeflhrt.
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Die Auslagerung von Themen in neue Produktgruppen bedeutet auch Anderungen bei den
Budgets, weshalb auch die Deckungsvermerke angepasst werden sollen (s. Anlage 3 —
Synopse zu den Deckungsvermerken). Solange beispielsweise die Schulgebaude Teil der
Produktgruppe 01.824 waren, konnten die Mittel relativ flexibel genutzt werden, um
unterjahrig spontan auftretende Mehr-/Neubedarfe decken zu kénnen. Diese Flexibilitat wird
unterjahrig weiterhin bendtigt, weshalb hierzu ein neuer Haushaltsvermerk eingeflihrt wird.
Demnach sind die Produktgruppen 01.824 ,Grundstiicks- und Gebaudemanagement“ und
01.865 ,Schulgebaude und Schulbau® gegenseitig deckungsfahig. Auch fir die Themen von
01.825 ,Liegenschaftsmanagement Zanders* ware die flexible Mittelbewirtschaftung deutlich
eingeschrankt, weshalb ein weiterer gegenseitiger Haushaltsvermerk zwischen den
Produktgruppen 01.824 ,Grundstlicks- und Gebdaudemanagement” und 01.825
,Liegenschaftsmanagement Zanders“ aufgenommen wurde. Gleichzeitig wird durch eine
Erganzung des Deckungsvermerks vorgegeben, dass es dadurch nicht zu einer indirekten
Deckung zwischen den Produktgruppen 01.825 ,Liegenschaftsmanagement Zanders* und
01.865 ,Schulgebaude und Schulbau® kommen wird.

Eine weitere Anpassung der Deckungsvermerke bezieht sich auf die gegenseitige
Deckungsfahigkeit von Personal- und Sachaufwand bei einem sachlichen Zusammenhang.
Aufgrund einer genaueren Planung des Personalaufwandes und der erhéhten (in 2026 8%)
und bis 2028 auf 10% aufwachsenden Ausfallquote zum Personalaufwand (s. HSK-
MafRnahme 01.110.24 Verringerung von Personalaufwendungen durch aktive unterjahrige
Bewirtschaftung des Stellenplans) steht ein geringerer Personalaufwand als in der
Vergangenheit zur Verfigung. Aus diesem Grund mussten 2025 unterjahrig Uberplanmafige
Mittel i.H.v. ca. 1 Mio. € bereitgestellt werden, um die Gehaltszahlungen am Jahresende
sicherstellen zu kénnen. Aufgrund des Gedankens, dass die Dezernate und Fachbereiche
ihre Personalsituation und die damit verbundenen Aufwendungen dezentral besser steuern
kénnen, wurde als Ersatz fir den bisherigen zentralisierten Ansatz ein neues System zur
dezentralen Steuerung des Personalaufwandes flir 2026 aufgestellt. Das primare Ziel ist die
Einhaltung des Personalaufwandes. Gleichzeitig soll eine Flexibilitat zur Aufgabenerfiillung
auch in einer angespannten Haushaltssituation erhalten bleiben. Mit dem neuen Ansatz wird
die Verantwortung daher starker, der dezentralen Ressourcenverantwortung des NKFs
entsprechend, in den Fachbereichen verortet. Diese sollen ihren Personalaufwand auch
kinftig vorrangig mit Personalaufwand decken. Bei einem sachlichen Zusammenhang soll es
der Verwaltung jedoch kunftig ermoéglicht werden, Personal- und Sachaufwand innerhalb
einer Produktgruppe zur gegenseitigen Deckung zu nutzen. Hierliber wird jahrlich eine
Mitteilung an den Rat erfolgen.

Zudem sollen die folgenden Produktgruppen umbenannt werden, um deutlicher zu machen,
welche Themen die jeweilige Produktgruppe umfasst:

01.015 von ,Wirtschaftsférderung“ zu ,Wirtschaftsférderung und Tourismus*

12.760 von ,Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflachen und -
anlagen® zu ,Verkehrstechnik und Unterhaltungsaufgaben an
Verkehrsflachen®

14.032 von ,Klimaschutzmanagement® zu ,Klimaschutzmanagement und kommunale

Warmeplanung*

Weitere Hinweise:

e Sollte es zu Anderungen im Ergebnis- oder Finanzplan kommen, kann dies
Auswirkungen auf die Abschreibungen, die Zinsen fir Liquiditats- oder
Investitionskredite und den globalen Minderaufwand haben. Sofern die Auswirkungen
hieraus bedeutsam sein sollten, werden diese Positionen entsprechend angepasst.
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¢ Aufgrund softwarebedingter struktureller Vorgaben musste die Nummerierung von

InvestitionsmalRnahmen fir neue Produktgruppen gegeniber dem Haushaltsentwurf
geandert werden. Eine Auflistung der betroffenen Investitionsmalinahmen inkl. alter
und neuer Nummerierung kann Anlage 4 entnommen werden.
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Vorberatungsergebnisse der Fachausschusse
Nachfolgend werden die Beratungsergebnisse aus den Fachausschissen, soweit diese

bereits getagt haben, mitgeteilt.

Der Ausschuss fur Bildung, Kultur und Sport befasste sich in seiner Sitzung am
19.02.2026 mit folgenden Produktgruppen:

04.410 Kulturférderung

04.420 Stadtblicherei

04.430 VHS

04.440 Haus der Musik
04.450 Kunst- und Kulturbesitz
04.470 Stadtarchiv

08.490 Sportférderung

08.495 Sportstatten

Der Ausschuss fir Bildung, Kultur und Sport hat einstimmig beschlossen, keine
Beschlussempfehlung an den Rat abzugeben.

Der Ausschuss fiir Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung befasste sich in
seiner Sitzung am 24.02.2026 mit folgenden Produktgruppen:

02.310 Auslanderangelegenheiten

02.320 Offentliche Ordnungsangelegenheiten
02.330 Burgerblros

02.340 Personenstandswesen

02.370 Brandschutz

02.375 Rettungsdienst

13.806 Land- und Forstwirtschaft

13.870 Offentliches Griin, Landschaftsbau
13.875 Friedhofs- und Bestattungswesen
14.736 Umweltschutz

15.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Markte)

Der Ausschuss fir Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung hat sich einstimmig
enthalten und keine Beschlussempfehlung an den Rat abgegeben.

Der Ausschuss fiir Schule und Gebaudewirtschaft befasste sich in seiner Sitzung am
25.02.2026 mit folgenden Produktgruppen:

01.865 Schulgebaude und Schulbau
03.400 Schultrageraufgaben

Der Ausschuss flir Schule und Gebaudewirtschaft hat sich einstimmig enthalten und keine
Beschlussempfehlung an den Rat abgegeben.

34



Der Ausschuss fur Mobilitat und Verkehrsflachen befasste sich in seiner Sitzung am
03.03.2026 mit folgenden Produktgruppen:

09.022 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung
(Teilbereich Mobilitat)

12.664 Bau- und Planungsaufgaben an Verkehrsflachen

12.760 Verkehrstechnik und Unterhaltungsaufgaben an Verkehrsflachen

Das Ergebnis der Beratung wird noch bekanntgegeben.

Der Ausschuss fiir Chancengleichheit und Integration befasste sich in seiner Sitzung am
04.03.2026 mit folgender Produktgruppe:

05.520 Forderung von Diensten in fremder Tragerschaft (Beratung nur Uber 05.520.2)
Das Ergebnis der Beratung wird noch bekanntgegeben.

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss befasst sich in seiner Sitzung am
05.03.2026 mit folgendem Produkt bzw. folgenden Produktgruppen:

02.120 Statistische Angelegenheiten

09.015 Zanders-Gelande/Sudliche Innenstadt

09.022 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung
(Teilbereich Stadtentwicklung)

09.610 Raumliche Planungs- und Entwicklungsmaflinahmen

09.620 Geoinformation

10.630 Bau- und Grundsticksordnung

10.650 Denkmalschutz und -pflege

Das Ergebnis der Beratung wird noch bekanntgegeben.

Der Jugendhilfeausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 10.03.2026 mit folgenden
Produktgruppen:

06.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienférderung
06.560 Kinder in Tagesbetreuung
06.570 Hilfen fur junge Menschen und ihre Familien

Das Ergebnis der Beratung wird noch bekanntgegeben.
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Der Ausschuss fiir Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von
Frau und Mann befasst sich in seiner Sitzung am 17.03.2026 mit folgenden
Produktgruppen:

01.010 Gleichstellung von Frau und Mann

05.023 Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach fir die Belange von Menschen mit
Behinderungen

05.500 Hilfen fur Menschen in Notlagen

05.510 Eigene soziale Dienste

05.520 Foérderung von Diensten in fremder Tragerschaft

05.530 Asyl und Integration

10.264 Wohnungswesen

Das Ergebnis der Beratung wird noch bekanntgegeben.

Der Hauptausschuss befasst sich in seiner Sitzung am 18.03.2026 mit folgenden
Produktgruppen:

01.001 Politische Gremien und Verwaltungsfiihrung

01.013 Stadtmarketing, Offentlichkeitsarbeit

01.015 Wirtschaftsférderung und Tourismus

01.041 Digitalisierung

01.090 Personalvertretung

01.105 Informationstechnologie und Logistik

01.110 Organisations- und Personalmanagement

01.300 Recht

14.032 Klimaschutzmanagement und kommunale Warmeplanung

Das Ergebnis der Beratung wird noch bekanntgegeben.

Die folgenden Produktgruppen bzw. das folgende Produkt werden direkt im Ausschuss fiir
Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beraten:

01.014 Rechnungsprufung

01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.824 Grundstlicks- und Gebaudemanagement
01.825 Liegenschaftsmanagement Zanders
16.290 Steuern

Anderungsliste von konsumtiven und investiven Ansatzen gegenuber der
Entwurfsfassung durch die Verwaltung

In dieser Vorlage werden nur die von der Verwaltung vorgeschlagenen Anderungen
(Anlagen 5 ,Anderungsliste konsumtiv* und 6 ,Anderungsliste investiv) zum
Haushaltsentwurf dargestellt und erlautert, sowie ein entsprechend angepasster
Gesamtergebnis- und -finanzplan abgebildet.

36



Die Anderungen aus den Anderungslisten wirken sich auf den Gesamtergebnisplan wie
folgt aus:

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
in € 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01. + Steuern und ahnliche Abgaben 199.035.843 | 194.936.926 | 224.311.371| 233.535.713 | 245.433.719 | 254.234.945
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.843.060 | 112.118.126 | 102.673.281| 106.565.143 | 110.078.789 | 113.958.195
03. + Sonstige Transferertrage 1.787.718 2.815.489 2.749.825 2.779.986 2.800.750 2.821.928
04. + Offentlich - rechtliche Leistungsentgelte 32.669.411 38.210.426 38.698.871 40.103.444 41.433.414 42.310.992
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.507.076 9.364.829 10.441.611 11.433.665 12.930.178 13.539.688
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.330.835 13.156.481 15.674.486 15.833.040 16.072.537 16.320.284
07. + Sonstige ordentliche Ertrage 16.275.235 15.892.230 15.660.115 15.591.425 15.486.393 15.343.543
08. + Aktivierte Eigenleistungen 2.771.594 1.549.700 1.589.000 1.620.780 1.653.196 1.686.260
09. +/- Bestandsveranderungen 0 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Ertrage 366.220.772 | 388.044.207 | 411.798.560 | 427.463.197 | 445.888.976 | 460.215.833
11. - Personalaufwendungen 96.829.586 | 106.619.988 | 110.833.535| 113.436.691 | 114.971.302| 117.594.783
12. - Versorgungsaufwendungen 15.808.313 16.987.801 15.655.142 16.437.899 17.259.794 18.122.783

13. - Aufwendungen fiir Sach- und

. . 50.825.110 62.615.227 71.011.989 70.281.647 70.785.606 69.310.859
Dienstleistungen

14. - Bilanzielle Abschreibungen 20.882.957 22.652.170 25.189.496 24.870.919 25.497.195 26.572.197
15. - Transferaufwendungen 207.310.510 | 219.199.722 | 234.959.420 | 239.073.493 | 243.831.374 | 247.640.701
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.618.371 28.583.176 28.788.097 30.275.315 30.083.424 30.211.473
17. = Ordentliche Aufwendungen 416.274.848 | 456.658.085 | 486.437.679 | 494.375.964 | 502.428.695 | 509.452.795

18. = Ordentliches Ergebnis

(=Zeilen 10 und 17) -50.054.075 | -68.613.878 | -74.639.119 | -66.912.767 | -56.539.719 | -49.236.962

19. + Finanzertrage 18.469.788 12.759.727 29.652.321 21.046.262 17.415.216 17.457.298
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.401.006 13.468.613 12.848.199 17.009.497 22.546.437 28.615.837
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 9.068.783 -708.886 16.804.122 4.036.765 -5.131.221 | -11.158.539

22. = Ergebnis der laufenden

Verwaltungstitigkeit (=Zeilen 18 und 21) -40.985.292 | -69.322.764 | -57.834.996 | -62.876.002 | -61.670.940| -60.395.501

23. + AulRerordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0

24. - AuBerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

25. = AuBerordentliches Ergebnis

(=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -40.985.292 | -69.322.764 | -57.834.996 | -62.876.002 | -61.670.940| -60.395.501
27. - globaler Minderaufwand 8.904.833 9.485.535 9.640.331 9.797.360 9.934.330

28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler

Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) -40.985.292 | -60.417.931 | -48.349.462 | -53.235.670| -51.873.581| -50.461.172
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Die Anderungen aus den Anderungslisten wirken sich auf den Gesamtfinanzplan wie folgt

aus:

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
in € 2024 2025 2026 2027 2028 2029
01. + Steuern und &hnliche Abgaben 212.577.883 | 194.936.926 | 224.311.371 | 233.535.713 | 245.433.719 | 254.234.945
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 77.186.014 | 97.447.574| 85.807.621| 90.127.399| 93.671.347| 97.261.358
03. + Sonstige Transfereinzahlungen 2.210.659 | 2.815.489| 2.749.825| 2.779.986| 2.800.750| 2.821.928
04. + Offentlich - rechtliche Leistungsentgelte 33.466.129 | 36.937.649 | 37.819.466 | 39.278.945| 40.630.943| 41.539.161
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0.124.243| 9.364.829| 10.479.611| 11.471.665| 12.968.178| 13.577.688
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.912.107 13.156.481 15.674.486 15.833.040 16.072.537 16.320.284
07. + Sonstige Einzahlungen 7.568.645 | 10.768.545| 11.862.275| 11.844.468| 11.821.864| 11.782.463
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.602.834 1.962.208 1.960.046 3.952.364 1.792.675 1.705.160
09. = Einzahlungen aus laufender 356.648.515 | 367.389.700 | 390.664.701 | 408.823.581 | 425.192.012 | 439.242.986
Verwaltungstatigkeit
10. - Personalauszahlungen 85.263.714 | 91.842.533 | 97.698.776 | 99.666.508 | 100.534.345 | 102.458.137
11. - Versorgungsauszahlungen 11.776.570 | 12.987.416 | 13.887.771| 14.553.636| 15.252.793| 15.986.909
12. - Auszahlungen fir Sach- und
Dienstieistungen 50.292.505 | 62.615.227 | 71.049.989 | 70.319.647 | 70.823.606| 69.348.859
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.684.879 | 13.468.613 | 12.848.199| 18.761.232 | 22.546.437| 28.615.837
14. - Transferauszahlungen 206.961.020 | 219.199.722 | 234.959.420 | 239.073.493 | 243.831.374 | 247.640.701
15. - Sonstige Auszahlungen 20.904.800 | 25.427.744| 27.402.544| 28.933.781| 28.867.315| 29.141.557
16. = Auszahlungen aus laufender 382.883.488 | 425.541.255 | 457.846.699 | 471.308.297 | 481.855.870 | 493.191.999
Verwaltungstatigkeit
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand 0 8.904.833 9.485.535 9.640.331 9.797.360 9.934.330
17. = Saldo der laufenden -26.234.973 | -58.151.555 | -67.181.998 | -62.484.716 | -56.663.858 | -53.949.014
Verwaltungstatigkeit
18. Zuwendungen fir InvestitonsmalRnahmen 19.428.837 | 32.912.030 | 31.025.692 | 36.840.761| 38.864.779| 27.376.616
19. + Einz. aus der Veraufierung von 31372 7500 0 0 0 0
Sachanlagen
ZQ. + Einz. aus der VerauRRerung von 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
21. + Einz. aus Beitragen u. a. Entgelten 25.986 1.000.000 500.000 800.000 300.000 0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstitigkeit 19.486.195 | 33.959.530 | 31.565.692| 37.680.761| 39.204.779| 27.416.616
24. - Ausz. fir Erwerb von Grundst. Und 14.014.809| 4.835.000| 4.780.000| 3.635.000| 3.635.000| 3.635.000
Gebduden .
25, - Ausz. fir BaumaRnahmen 27.471.484 | 118.818.253 | 117.247.553 | 167.455.961 | 193.826.307 | 151.726.667
26. - Ausz. flir Erwerb von bewegl. 10.502.403 | 12.355.971| 28.783.667| 11.914.480| 12.570.980| 12.666.481
Anlageverm.
27. - Ausz. fur den Erwerb von Finanzanlagen 105.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 7.402.968 | 12.652.758 6.906.566 3.064.759 1.470.596 1.461.322
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 209.844 841.669 2.359.079 993.000 1.319.000 1.216.000
30. = Auszahlungen aus 59.706.507 | 149.503.651 | 160.156.865 | 187.143.200 | 212.901.883 | 170.785.470
Investitionstatigkeit
31. = Saldo aus Investitionstatigkelt -40.220.313 | 115 544 122 | 128.591.173 | 149.462.438 | 173.697.104 | 143.368.853
32. = Finanzmitteliberschuss / -fehlbetrag -66.455.286 | 173 605 677 | 105.773.171 | 211.947.154 | 230.360.962 | 197.317.867
33. + Aufnahme und Riickfliisse von Darlehen 124.991.547 | 118.137.454 | 55.156.733 | 98.872.007 | 114.362.562 | 123.853.706
34. + Aufnahme und Rilckflisse von Krediten 257.180.908 | 181.770.000 | 204.800.000 | 226.270.000 | 245.620.000 | 208.370.000
__.zurliquiditatssicherung | T L T T
35. - Tilgung und Gewahrung von Darlehen 50.402.137 | 18.509.614 | 15.031.988 | 16.134.362| 19.325.708| 22.791.621
36. - Tilgung und Gewahrung von Krediten 270.000.000 | 148.950.000 | 83.390.000 | 164.040.000 | 169.500.000 | 176.480.000
zur Liquiditdtssicherung | TR IR T O T T T
37. = Saldo aus der Finanzierungstatigkeit 52.770.318 | 132.447.840 | 161.534.745 | 144.967.645 | 171.156.854 | 132.952.085
38. = Anderung des Bestandes an -13.684.968 | -41.247.837 | -34.238.426 | -66.979.509 | -59.204.108 | -64.365.782
eigenen Finanzmitteln
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0
40. = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39) -13.684.968 | -41.247.837 | -34.238.426 | -66.979.509 | -59.204.108 | -64.365.782
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Erlauterung der einzelnen Positionen der Anderungsliste
1. Konsumtiver Bereich

Es wird grundsatzlich auf die als Anlage 5 beigefligte ,Anderungsliste zum Ergebnisplan®
verwiesen.

Die Erlauterungen hierzu sind nachfolgend aufgeflihrt.

Produktgruppe 01.105 - Informationstechnologie und Zentraler Service

Hinweis 105.001

Der Bedarf ergibt sich aufgrund eines gestiegenen fortlaufenden jahrlichen Aufwandes sowie
zusatzliche Leitungskosten aufgrund des angemieteten neuen Verwaltungsstandortes
"Belkaw-Gebaude".

Produktgruppe 01.200 — Finanzmanagement und Rechnungswesen

Hinweis 200.001
Aufgrund der Endabrechnung fir 2025 bei dem Einkommenssteueranteil kann auch far
2026ff. mit einem erhéhten Anteil gerechnet werden.

Hinweis 200.002
Es ist mit einer erhohten Ausschiittung im Rahmen des Schitt-aus-hol-zurlick-Verfahrens
durch die Bader GmbH zu rechnen.

Hinweis 200.003

Die Ubernahme der rund 24 Mio. € aus dem Altschuldenentlastungsgesetz erfolgt bereits
Ende Februar. Fur den Haushaltsentwurf wurde eine Ubernahme zum Jahreswechsel
2026/2027 angenommen.

Produktgruppe 02.310 - Auslanderangelegenheiten

Hinweis 310.001
Aufgrund von Prognoseerfahrungen und Einschatzung des Rheinisch-Bergischen Kreises
kann mit héheren Verwaltungsgebuhren gerechnet werden.

Produktgruppe 02.320 — Offentliche Ordnungsangelegenheiten

Hinweis 320.001
Aufwendungen fir die Beschaffung von falschungssicheren Dokumenten flr
Ausnahmegenehmigungen

Hinweis 320.002 )
Erweiterung der stationaren Uberwachungsanlangen

Hinweis 320.003
Kosten flir die Abrechnung der bargeldlosen Bezahlfunktion der Parkscheinautomaten

Produktgruppe 02.330 — Biirgerbiiros

Hinweis 330.001
Kostensteigerung Reinigungskosten Burgerburo Refrath und Bensberg
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Produktgruppe 03.400 — Schultrageraufgaben

Hinweis 400.001

Der Ansatz fur die Schulerfahrtkosten erhéht sich aufgrund einer Neukalkulation gegen-tber
der urspriinglichen Planung im Haushaltsplanentwurf von 2.100.000 € um 575.000 € auf
gesamt 2.675.000 €. Die Kostenerhéhung begriindet sich insbesondere durch die Erhéhung
des Deutschlandtickets. Gemal dem Ratsbeschluss vom 01.10.2024 werden die
Preissteigerungen beim Deutschlandticket (Schilerticket, Primarticket) an die Eltern
weitergegeben, deren Kinder nicht freifahrtberechtigt sind. Bei den Freifahrtberechtigen
Kindern kann die Preissteigerung nicht weitergegeben werden. Weiterhin fallen zusatzliche
Kosten aufgrund der Fahrten wegen SporthallenschlieBungen an, die bisher im
Haushaltsplanentwurf nicht bericksichtigt waren.

Produktgruppe 04.410 — Kulturférderung

Hinweis 410.001

Gegenliber dem urspriinglichen Ansatz im Haushaltsplanentwurf wird die institutionelle
Kulturférderung fir 2026 aufgrund stark gestiegener Kosten von 18.000 € auf 20.000 €
erhoht. (Erhéhung Ansatz Sachkonto 5318390 von 41.500 € auf 43.500 €.) Ab 2027 erfolgt
eine Dynamisierung um jeweils 1%. (TOP 017 Beschluss der Sitzung des ABKS vom
11.06.2025), analog der Erhéhung des Theaterzuschusses fiir die Burgerhaus Bergischer
Léwe GmbH.

Produktgruppe 05.530 — Asyl und Integration

Hinweis 530.001

Aufgrund interner Umstrukturierungen sind 13 bislang schon zur Unterbringung genutzte
stadtische Objekte zum 01.01.2026 in den Bestand von FB 5 Ubergegangen (bislang bei FB
8). Aus dieser Eigentimerstellung heraus ergibt sich fir FB 5 die Verpflichtung — neben den
Aufwendungen flr den laufenden Betrieb dieser Objekte — nun auch fir die Instandsetzung
(z.B. Reparaturen am Gebaude bzw. von technischen Anlagen wie Heizung usw.)
aufzukommen. Entsprechende Haushaltsmittel waren fir den Haushaltsentwurf 2026 bei FB
5 bislang nicht angemeldet. Da auf Seiten FB 5 bislang keinerlei Erfahrungswerte fir
mogliche Instandsetzungsaufwendungen fur diese Objekte vorliegen, wurde hilfsweise der
durchschnittlich angefallene Aufwand der letzten 5 Jahre durch FB 8 ermittelt.

Produktgruppe 08.490 — Sportforderung

Hinweis 490.001

Fir die Gewahrung eines nicht verwendungsbezogenen strukturpolitischen Zuschusses zur
Vereinsforderung durch die Stadt aus ihrem hoheitlichen, nicht unternehmerischen Bereich
fur die Schwimmbader nutzenden stadtischen Vereine wird ein Betrag in Héhe von 170.000
Euro zusétzlich Uber die Anderungsliste angemeldet.

Produktgruppe 16.290 — Steuern

Hinweis 290.001
Aufgrund der Ergebnisse fur die Quartale 1I-IV 2025 bei der Beherbergungssteuer, kann der
Haushaltsansatz deutlich angehoben werden.
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2. Investiver Bereich

3

Es wird grundsatzlich auf die als Anlage 6 beigefligte ,Anderungsliste zu den Investitionen’
verwiesen.

Die Erlauterungen hierzu sind nachfolgend aufgeftihrt.

Produktgruppe 01.824 — Grundstiicks- und Gebaudemanagement

Hinweis 824.001

Aufgrund organisatorischer Effizienzen sollen die Mittel zweckgebunden innerhalb des
Fachbereichs 8 "Immobilien, Liegenschaften und Stadtgriin" von der Produktgruppe 01.824
"Grundstuicks- und Gebaudemanagement" in die Produktgruppe 01.825 "Zanders
Liegenschaftsmanagement" verschoben werden.

Produktgruppe 01.825 — Liegenschaftsmanagement Zanders

Hinweis 825.001
Siehe Hinweis 824.001.

Produktgruppe 03.400 — Schultrageraufgaben

Hinweis 400.001

Der Ansatz flr die Ausstattung des Neubaus der GGS Bensberg verandert sich aufgrund der
Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr (255.000 €) von urspringlich
350.000 € auf 605.000 €.

Hinweis 400.002

Der Ansatz fir die Ausstattung nach der Sanierung des NCG's verandert sich aufgrund der
Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr (174.000 €) von urspringlich
680.000 € auf 854.000 €.

Hinweis 400.003

Die Uiber die Anderungsliste nachgemeldeten Kosten in Héhe 1.364.000 € fiir das
Haushaltsjahr 2026 begriinden sich durch den Ersatz bzw. die Neuanschaffung der
Endgeréte fir die Lehrkrafte (TOP O11 des ASG vom 04.12.25 sowie Entscheidung des
Rates der Stadt Bergisch Gladbach vom 16.12.2025).

Der Schultrager ist dazu gezwungen, alle durch die mit Beschaffung 2020 und Auslieferung
2021 bezogenen Schiler- und Lehrerendgerate auller Dienst zu stellen oder in ihrem
Funktionsumfang erheblich einzuschranken.

Produktgruppe 09.022 — Stadtentwicklungsplanung, Strategische
Verkehrsentwicklungsplanung

Hinweis 022.001

Im Rahmen der nachgelagerten fachlichen Uberpriifung und auf Basis erganzender
Ruckmeldungen des zustandigen Fachbereiches haben sich die voraussichtlichen
ErschlieBungskosten fiir diese MalRnahme erhdht. Diese Erkenntnisse lagen zum
Zeitpunkt der urspringlichen Haushaltsanmeldung noch nicht vollstandig vor und
konnten daher im Haushaltsentwurf 2026 nicht beriicksichtigt werden. Ursprungsbetrag
302.500€ - Erhdhung auf 424.830 €.

Es handelt sich um den I-Auftrag: 102224017 — ErschlieRungsplanung Zanders.
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Ubersicht iiber die Entwicklung des Eigenkapitals1

Anlage 1
2024 2025 2026° 2027 2028 2029
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
Allgemeine Riicklage 196.800.449,25 196.800.449,24 220.946.804,66 220.946.804,66 178.719.919,28 170.846.338,28

Sonderrucklagen

Ausgleichsriucklage

156.358.246,62

113.358.246,62

59.358.246,62

11.008.784,62

Bilanzieller
Verlustvortrag

44.000.000,00

Jahresergebnis®

43.000.000,00 |-

54.000.000,00

48.349.462,00

53.235.670,00

51.873.581,00 |-

50.461.172,00

Summe Eigenkapital

310.158.695,87

256.158.695,86

231.955.589,28

178.719.919,28

170.846.338,28

120.385.166,28

Nicht durch Eigenkapital

gedeckter Fehlbetrag

1) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres nach Ergebnisverrechnung
2) Unter Berucksichtigung der voraussichtlichen Einzahlung aus dem Altschudlenentlastungsgesetz bei der allgemeinen Ricklage
3)Vorlaufiges Jahresergebnis 2024 und vorlaufige Prognose des Jahresergebnisses 2025
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Anlage 2 “jO 9

BirgerEnergie
Bergisch Gladbach

BiirgerEnergie Bergisch Gladbach eG
Im Schénen Feld 1

51467 Bergisch Gladbach
info@beggl.de

Stadt Bergisch Gladbach
Biirgermeister

Herr Marcel Kreutz
Konrad-Adenauer-Platz 1

51465 Bergisch Gladbach
Bergisch Gladbach, 09.02.2026

Biirgerschaftliche Finanzierung kommunaler Photovoltaik-Investitionen ab 2026 —
Angebot der Biirgerenergiegenossenschaft BiirgerEnergie Bergisch Gladbach eG

Sehr geehrter Herr Biirgermeister Marcel Kreutz,

die Stadt beabsichtigt, ab dem Jahr 2026 ihre Investitionen (Haushaltsplan 2026 182413049,
500.000 p.a. ff.) in den Ausbau der Photovoltaik deutlich zu verstirken. Dieses Vorhaben
begriiBen wir ausdriicklich und sehen darin einen zentralen Baustein der kommunalen
Energiewende.

Gleichzeitig mochten wir Ihnen im Namen der BirgerEnergie Bergisch Gladbach eG (BEGGL)
einen strukturierten Vorschlag unterbreiten, wie die geplanten Photovoltaik-Investitionen ganz
oder teilweise ohne Inanspruchnahme kommunaler Haushaltsmittel realisiert werden konnen
— bei voller Wahrung der kommunalen Steuerungs- und Entscheidungsfreiheit.

Die BEGGL erkiart ihre Bereitschaft, geplante PV-Projekte auf stadtischen und kommunalen
Liegenschaften genossenschaftlich zu finanzieren, zu errichten und zu betreiben. Die
Finanzierung kann (ber Eigenmittel der Genossenschaft, Birgerdariehen sowie
Beteiligungsmodelle erfolgen. Ziel ist es, kommunale Investitionspositionen zu substituieren
und damit den stadtischen Haushalt nachhaltig zu entlasten, ohne den Ausbau der Photovoltaik
zeitlich zu verzégern.

Ein solches Vorgehen bietet aus unserer Sicht wesentliche Vorteile:

e Sicherung der kommunalen Handlungsféhigkeit in  Zeiten steigender
Investitionsanforderungen,

e Stérkung der regionalen Wertschépfung, da Kapital und Ertrége in der Stadt verbleiben,

Sitz der Genossenschaft: Bergisch Gladbach - Registergericht: Kéln GnR 934
Vorstand: Stefan Hiusler, Christian Metten, Dr. Jennifer Vollmer - Aufsichtsratsvorsitzender: Ron Woydowski
Volksbank Berg eG IBAN: DE19 3706 9125 2124 1080 07 BIC: GENO DED1 RKO - Steuernummer 204/5751/2668
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Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Anlage 2


BiirgerEnergie
Bergisch Gladbach

 Erh6hung der gesellschaftlichen Akzeptanz, da Biirgerinnen und Barger unmittelbar an
der Energiewende beteiligt werden,

* sowie eine professionelle und wirtschaftliche Umsetzung, da die BEGGL iiber erprobte
Strukturen, technische Expertise und verlissliche Partner verfigt.

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, sehr geehrter Herr Bilirgermeister, unsere Initiative
wohlwollend zu begieiten und die Verwaltung zu unterstiitzen bei der Priifung, in welchem
Umfang genossenschaftliche Modelle kommunale PV-Vorhaben ab 2026 erganzen oder
ersetzen kénnen.

Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftiiche Aufgabe. Wir sind liberzeugt, dass
kommunales Handeln und biirgerschaftliches Engagement sich gegenseitig stirken und
gemeinsam zu tragfahigen, zukunftsorientierten Lésungen fiihren konnen. Fiir ein persénliches
Gesprach, eine Vorstellung in den politischen Gremien oder eine Gffentliche
Informationsveranstaltung stehen wir jederzeit zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiBen

Dew Der Aufsichtsrat 0 [
3T 7 Mdul

et
BurgerEnergie Bergisch Gladbach eG { /{,/Wafaélh

Anlage

Sitz der Genossenschaft: Bergisch Gladbach - Registergericht: K6in GnR 934
Vorstand: Stefan Hiusler, Christian Metten, Dr. Jennifer Vollmer - Aufsichtsratsvorsitzender: Ron Woydowski
Volksbank Berg eG IBAN: DE19 3706 9125 2124 1080 07 BIC: GENO DED1 RKO - Steuernummer 204/5751/2668
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BirgerEnergie
Bergisch Gladbach

BiirgerEnergie Bergisch Gladbach eG
Im Schonen Feld 1

51467 Bergisch Gladbach
info@beggl.de

Anlage zum Schreiben vom 09.02.2026 an den Bilirgermeister

e e e e e | ! {
152413048 K 500.000]  500.000 500000 500,000 500000
xsgsanan [ Wameversorung Gebaudeledtochnd; aus

Haushaltsplan 2026 182413049

Die Stadt beabsichtigt, ab dem Jahr 2026 verstarkt in Photovoltaik zu investieren. Dieses
Ziel begruBen wir ausdrucklich. Gleichzeitig sehen wir die Chance, die hierfiir
vorgesehenen Haushaltsmittel durch burgerschaftliches Engagement zu entlasten -
ohne Verzogerung der Ausbauziele und ohne Reduktion der kommunalen
Gestaltungsfreiheit.

Wir, die BiirgerEnergie Bergisch Gladbach eG (BEGGL), erklaren unsere Bereitschaft,
die kommunal geplanten PV-Investitionen durch genossenschaftliche Eigenmittel,
Burgerdarlehen und Beteiligungsmodelle vollstandig oder teilweise zu substituieren.
Dies stéarkt die regionale Wertschopfung, minimiert kommunale Finanzrisiken und
erhoht zugleich die gesellschaftliche Identifikation mit der Energiewende vor Ort.

Unsere Kernaussagen und Forderungen:

1. Substitution kommunaler Haushaltspositionen:
Die BEGGL bietet an, geplante PV-Projekte auf stadtischen oder kommunalen
Liegenschaften genossenschaftlich zu finanzieren, zu errichten und zu
betreiben. Die Stadt bleibt Partnerin und profitiert unmittelbar — ohne
Belastung des Kernhaushaltes.

2. Beteiligung der Biirger statt Belastung des Haushalts:
Durch Burgerbeteiligungen werden lokale Mittel mobilisiert. Kapitalzufliisse
bleiben in der Region. Eine demokratisch verankerte Energiewirtschaft starkt
soziale Stabilitdt und kommunale Resilienz.

3. Kommunale Handlungsfahigkeit sichern:
In Zeiten drastisch steigender Investitionsanforderungen kann die Kommune
finanzielle Ressourcen schonen und gleichzeitig energiepolitische Ziele
beschleunigen.

Sitz der Genossenschaft: Bergisch Gladbach - Registergericht: Kéln GnR 934
Vorstand: Stefan Hausler, Christian Metten, Dr. Jennifer Voltmer - Aufsichtsratsvorsitzender: Ron Woydowski
Volksbank Berg eG IBAN: DE19 3706 9125 2124 1080 07 BIC: GENO DED1 RKO - Steuernummer 204/5751/2668
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BiirgerEnergie
Bergisch Gladbach
4. Gesellschaftliche Akzeptanz stérken:
Projekte, die von Burgern mitgetragen und mitfinanziert werden, erzielen
héhere Akzeptanz, mehr Transparenz und mehr Identifikation.

5. Professionelle Projektabwicklung:
Die BEGGL verfugt Uber erprobte Strukturen, technische Expertise und
verlassliche Partner, um die Photovoltaik-Investitionen zeithah und
wirtschaftlich umzusetzen.

Unsere Bitte an die Fraktionen und den Rat:

e Wirbitten die Fraktionen, diesen Vorschlag zeitnah in die Ausschiisse und in den
Rat einzubringen.

e Wir bitten den Burgermeister um Unterstitzung bei der Priifung, wie und in
welchem Umfang genossenschaftliche Modelle kommunale PV-Vorhaben ab
2026 entlasten kénnen.

e Wir schlagen vor, eine gemeinsame Arbeitsgruppe (Stadt - BEGGL - Politik)
einzurichten, um geeignete Liegenschaften, Vertragsmodelle und
Realisierungswege kurzfristig zu identifizieren.

Offentlichkeits- und Netzwerkarbeit:

Wir werden parallel eine moderierte Offentlichkeitsarbeit vorbereiten, um Birger,
ortliche Gruppen, Vereine und Wirtschaftspartner Gber unsere Beteiligungsangebote zu
informieren und die Energiewende in der Stadt als gemeinschaftliches Projekt zu
positionieren.

Schlussbemerkung

Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir sind Uberzeugt, dass
kommunale und birgerschaftliche Handlungswege sich nicht konkurrieren, sondern
verstarken. Deshalb fordern wir aktiv den Dialog, eine ziigige politische Befassung und
eine gemeinsame, zukunftsorientierte Umsetzung.

Far ein personliches Gespréch, eine Ausschusssitzung oder eine 6ffentliche
Informationsveranstaltung stehen wir jederzeit zur Verfagung.

Mit freundlichen GriBen

BiirgerEnergie Bergisch Gladbach eG

Sitz der Genossenschaft: Bergisch Gladbach - Registergericht: Kéin GnR 934
Vorstand: Stefan Héusler, Christian Metten, Dr. Jennifer Vollmer - Aufsichtsratsvorsitzender: Ron Woydowski
Volksbank Berg eG IBAN: DE19 3706 9125 2124 1080 07 BIC: GENO DED1 RKO - Steuernummer 204/5751/2668
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SYNOPSE
Deckungsvermerke (Budget)

Doppelhaushalt 2024/2025 - Haushaltsentwurf 2026

Anl@e Y

bisher Haushaltsentwurf 2026 Erlduterung
Deckungsvermerke (Budget): Deckungsvermerke (Budget): Inhaltlich
Nach § 21 KomHVO koénnen Nach § 21 KomHVO koénnen unverandert.
Ertrage und Aufwendungen zu Ertrége und Aufwendungen zu

Budgets verbunden werden. Budgets verbunden werden.

I. 1. Mehrertrage/-einzahlungen [. 1. Mehrertrage/-einzahlungen Inhaltlich
berechtigen zu berechtigen zu unverandert.
Mehraufwendungen/- Mehraufwendungen/-

auszahlungen. auszahlungen.

[. 2. Mehraufwendungen/- I. 2. Mehraufwendungen/- Inhaltlich
auszahlungen kénnen durch auszahlungen kénnen durch unverandert.
Einsparungen bei anderen Einsparungen bei anderen

Aufwands- Aufwands-

/Auszahlungspositionen /Auszahlungspositionen

innerhalb der Produktgruppe innerhalb der Produktgruppe

gedeckt werden. gedeckt werden.

I. 3. Die Ziffern 1 und 2 gelten I. 3. Die Ziffern 1 und 2 gelten Inhaltlich
auch far investive Einzahlungen auch far investive Einzahlungen unverandert.
und Auszahlungen sowie fur und Auszahlungen sowie fur
Verpflichtungsermachtigungen. Verpflichtungsermachtigungen.

I. 4. Mehraufwendungen/- I. 4. Mehraufwendungen/- Inhaltlich
auszahlungen gemaB Ziffer 1 und | auszahlungen gemaB Ziffer 1 und | unverandert.
2 gelten nicht als 2 gelten nicht als

UberplanmaBige UberplanmaBige

Aufwendungen/Auszahlungen. Aufwendungen/Auszahlungen.

Dies gilt nicht fur neue Dies gilt nicht fur neue

MaBnahmen oberhalb der vom MaBnahmen oberhalb der vom

Rat festgelegten Wertgrenzen Rat festgelegten Wertgrenzen

gemaB §4 Abs. 4 Satz 3 gemaB §4 Abs. 4 Satz 3

KomHVO. KomHVO.

I. 5. Die Bewirtschaftung der I. 5. Die Bewirtschaftung der Inhaltlich
Budgets darf nicht zu einer Budgets darf nicht zu einer unverandert.
Minderung des Saldos aus Minderung des Saldos aus

laufender Verwaltungstatigkeit (8 | laufender Verwaltungstatigkeit (8

3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO) fuhren. 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO) fuhren.
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II. 1. Personalaufwendungen,
Versorgungsaufwendungen,
Zinsen sowie nicht
zahlungswirksame
Aufwendungen (z.B.
Abschreibungen,
Rackstellungen, interne
Leistungsverrechnungen,
ARAP/PRAP) bilden jeweils ein
haushaltsweites Budget.

II. 1. Personalaufwendungen,
Versorgungsaufwendungen,
Zinsen sowie nicht
zahlungswirksame
Aufwendungen (z.B.
Abschreibungen,
Rackstellungen, interne
Leistungsverrechnungen,
ARAP/PRAP) bilden jeweils ein
haushaltsweites Budget.

Inhaltlich
unverandert.

. 2. Personal- und
Sachaufwendungen/-
auszahlungen kdénnen bei
sachlichem Zusammenhang
innerhalb einer Produktgruppe

Neue Regelung.
EinfUhrung einer
zusatzlichen
Deckungsmoglichkeit
innerhalb einer

gegenseitig zur Deckung genutzt Produktgruppe.
werden. Hieruber erfolgt jahrlich
eine Mitteilung an den Rat.

[I. 2. Mehrertrage/-einzahlungen II. 3. Mehrertrage/-einzahlungen Inhaltlich

bei der Gewerbesteuer bei der Gewerbesteuer unverandert.

berechtigen zu
Mehraufwendungen/-
auszahlungen bei der
Gewerbesteuerumlage.

berechtigen zu
Mehraufwendungen/-
auszahlungen bei der
Gewerbesteuerumlage.

Verschiebung der
Nummerierung.

. 4. Die investiven und
konsumtiven Ein- und
Auszahlungen/Ertrage und
Aufwendungen fur die
MaBnahmen des
Mobilitatskonzepts bilden tber
die Produktgruppen 09.022 -
Mobilitat und Stadtentwicklung —
sowie 12.760 - Bau-,
Unterhaltungs- und
Planungsaufgaben an
Verkehrsflachen und -anlagen -
betrachtet ein Budget.

II. 5. Die investiven und
konsumtiven Ein- und
Auszahlungen/Ertrage und
Aufwendungen fur die
MaBnahmen des
Mobilitatskonzepts bilden tber
die Produktgruppen 09.022 -
Mobilitat und Stadtentwicklung —,
12.664 - Bau- und
Planungsaufgaben an
Verkehrsflachen — sowie 12.760 -
Verkehrstechnik und
Unterhaltungsaufgaben an
Verkehrsflachen — betrachtet ein
Budget.

Erweiterung der
Produktgruppen
aufgrund
organisatorischer
Anpassung
(Aufteilung 12.760).
Verschiebung der
Nummerierung,
Anpassung der
Bezeichnung.
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II. 5. Mehrauszahlungen fur neue
StraBenbaumaBnahmen gelten
nicht als auBerplanmaBig, auch
bei Uberschreiten der
Wertgrenze.

Il. 6. Mehrauszahlungen fur neue
StraBenbaumaBnahmen gelten
nicht als auBerplanmaBig, auch
bei Uberschreiten der
Wertgrenze.

Inhaltlich
unverandert.
Verschiebung der
Nummerierung.

. 6. Die Produktgruppen 05.500
und 05.530 bilden gemeinsam
ein Budget.

II. 7. Die Produktgruppen 05.500 -
Hilfen fur Menschen in Notlagen
—und 05.530 - Asyl und
Integration — bilden gemeinsam
ein Budget.

Inhaltlich
unverandert.
Verschiebung der
Nummerierung,
Anpassung der
Bezeichnung.

. 8. a) 01.824 — Grundstucks-
und Gebaudemanagement — und
01.865 - Schulgebaude und
Schulbau - sind gegenseitig
deckungsfahig.

b) 01.824 — Grundstucks- und
Gebaudemanagement —und
01.825-
Liegenschaftsmanagement
Zanders - sind gegenseitig
deckungsfahig.

c) Eine indirekte Deckung
zwischen 01.825 -
Liegenschaftsmanagement
Zanders —und 01.865 -
Schulgebaude und Schulbau -
ist ausgeschlossen.

Neue spezielle
Deckungsvermerke
mit klarer Abgrenzung
der
Deckungsfahigkeit.
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Ubersicht aller geénderter Investitionen im Haushalt 2026

Investitions-
Nummer Stand
Haushaltsentwurf

01.825. Liegenschaftsmanagement Zanders (Fachbereich 8 - Immobilien, Liegenschaften un

Investitions-Bezeichnung Stand Haushaltsentwurf

Investitions-
Nummer NEU

d Stadtgriin)

Investitions-Bezeichnung NEU

101528000 Betriebs- und Geschaftsausstattung 182518000 Betriebs- und Geschaftsausstattung ab 01.01.2026
182313033 AdG/Zanders - Verwaltungsgeb4ude 1 182513033 AdG/Zanders - Verwaltungsgebdude 1 ab 01.01.2026
182313046 Zanders-Areal: Anbindung Schmutzwassernetz an die 6ff. Kanalisation 182513046 Zanders-Areal: Anbindung Schmutzwassernetz an die 6ff. Kanalisation ab 01.01.2026
101523003 Werkstattgebadude F260 0327/2022 182513003 Werkstattgebaude F260 0327/2022 ab 01.01.2026
182313419 Bauliche MalRnahmen Zanders-Areal 182513419 Bauliche MaBnahmen Zanders-Areal ab 01.01.2026
101523006 Strundeoffenlegung 182513006 Strundeoffenlegung ab 01.01.2026
Investitions- .
L . Investitions- L .
Nummer Stand Investitions-Bezeichnung Stand Haushaltsentwurf Investitions-Bezeichnung NEU
Nummer NEU

Haushaltsentwurf

01.865. Schulgebdude und Schulbau (Fachbereich 8 - Immobilien, Liegenschaften und Stadtgriin)

182313028 GS2020 - Neubau Doppelturnhalle DBG 186513028 GS2020 - Neubau Doppelturnhalle DBG ab 01.01.2026

182313029 GS2020 - Generalsanierung Sporthalle FeldstralRe 186513029 GS2020 - Generalsanierung Sporthalle Feldstrae ab 01.01.2026
182313030 GS2020 - Neubau GGS Bensberg 186513030 GS2020 - Neubau GGS Bensberg ab 01.01.2026

182313031 GS2020 - Sonstige Manahmen Berufsschulwesen 186513031 GS2020 - Sonstige MalRnahmen Berufsschulwesen ab 01.01.2026
182313036 Neu-/Erweiterungsbau SZ Kleefeld 186513036 Neu-/Erweiterungsbau SZ Kleefeld ab 01.01.2026

182313038 UmbaumafRnahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg 186513038 Umbaumafinahmen Kita/OGS Villa Concordiaweg ab 01.01.2026
182313039 BaumaRnahmen zur Umsetzung ISEP 186513039 BaumaRnahmen zur Umsetzung ISEP ab 01.01.2026

182313044 GGS An der Strunde: Brandschutzsanierung 2. Bauabschnitt 186513044 GGS An der Strunde: Brandschutzsanierung 2. Bauabschnitt ab 01.01.2026
182313048 SZ Saaler Mihle: Riickbau und Aufenanlagen 186513048 SZ Saaler Muhle: Riickbau und AuRenanlagen ab 01.01.2026
182313300 Planungen Brandschutz 186513300 Planungen Brandschutz ab 01.01.2026

182313350 IT-Infrastruktur Schulen allgemein (Medienentw.) 186513350 IT-Infrastruktur Schulen allgemein (Medienentw.) ab 01.01.2026
182313351 IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.) 186513351 IT-Infrastruktur Berufskollegs (Medienentw.) ab 01.01.2026
182313402 GGS Bensberg (Montessori) Containerprovisorium 186513402 GGS Bensberg (Montessori) Containerprovisorium ab 01.01.2026
182313404 GGS Heidkamp Brandschutzsan. 186513404 GGS Heidkamp Brandschutzsan. ab 01.01.2026

182313413 GGS An der Strunde Brandschutzsanierung 186513413 GGS An der Strunde Brandschutzsanierung ab 01.01.2026
182313414 SZ Kleefeld Brandschutzsanierung 186513414 SZ Kleefeld Brandschutzsanierung ab 01.01.2026

182313421 SZ Ahornweg: Erneuerung Alarmierungsanlage 186513421 SZ Ahornweg: Erneuerung Alarmierungsanlage ab 01.01.2026
182313424 GGS Moitzfeld Sanierungsmafinahmen Brandschutz 186513424 GGS Moitzfeld Sanierungsmaflnahmen Brandschutz ab 01.01.2026
182313425 Teilsanierung NMG 186513425 Teilsanierung NMG ab 01.01.2026

182313428 Pausenhofiiberdach u. Kanalsanierung GGS Moitzfeld 186513428 Pausenhofiiberdach u. Kanalsanierung GGS Moitzfeld ab 01.01.2026
182313436 Sicherheitsbeleuchtung und Kanalsanierung DBG 186513436 Sicherheitsbeleuchtung und Kanalsanierung DBG ab 01.01.2026
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Investitions-

Nummer Stand Investitions-Bezeichnung Stand Haushaltsentwurf Ll LD Investitions-Bezeichnung NEU
Nummer NEU

Haushaltsentwurf
182313439 Neuinstallation Trafostation DBG 186513439 Neuinstallation Trafostation DBG ab 01.01.2026
182313548 Gesamtsanierung NCG 186513548 Gesamtsanierung NCG ab 01.01.2026
182313549 Restarbeiten Generalsanierung Saaler Mihle 186513549 Restarbeiten Generalsanierung Saaler Miihle ab 01.01.2026
182313550 Saaler Mihle - Pausenhallen und AuRenfldchen 186513550 Saaler Muhle - Pausenhallen und AuRenflachen ab 01.01.2026
182313556 Nelson-Mandela-Gesamtschule_Mensa 186513556 Nelson-Mandela-Gesamtschule_Mensa ab 01.01.2026
182313565 Sanierung Sporthalle Ahornweg 186513565 Sanierung Sporthalle Ahornweg ab 01.01.2026
182313566 IGP - Sanierungsbedarfe zum Nutzungserhalt 186513566 IGP - Sanierungsbedarfe zum Nutzungserhalt ab 01.01.2026
182313569 OGS-Raumbedarf 186513569 OGS-Raumbedarf ab 01.01.2026
182313571 Sanierung von Schulhéfen 186513571 Sanierung von Schulhéfen ab 01.01.2026
182313572 Neubau Turnhalle Mohnweg 186513572 Neubau Turnhalle Mohnweg ab 01.01.2026
182313650 Sonstige HochbaumaRnahmen allgemein 186513650 Sonstige HochbaumaRnahmen allgemein ab 01.01.2026
182313637 Brandschutzm . AMG,Verwaltung 186513637 Brandschutzm.AMG,Verwaltung ab 01.01.2026
182313657 Generalsanierung Sporthalle AMG 186513657 Generalsanierung Sporthalle AMG ab 01.01.2026
182313676 Baukosten Berufsschulgebdude - nach SHA 650 186513676 Baukosten Berufsschulgebaude - nach SHA 650 ab 01.01.2026
182313691 AMG: Errichtung Container-Provisorium Oberstufe 186513691 AMG: Errichtung Container-Provisorium Oberstufe ab 01.01.2026
182313750 Inklusionmafinahmen allgemein 186513750 InklusionmalRnahmen allgemein ab 01.01.2026
182318001 BUG Uber 1000 186518001 BUG (ber 1000 ab 01.01.2026
182318001 Geringwertige Wirtschaftsguter 186518001 Geringwertige Wirtschaftsgiter ab 01.01.2026
182413000 Kaufméannische Berufsschule Sanierung Brandschutz 186513000 Kaufmannische Berufsschule Sanierung Brandschutz ab 01.01.2026
182413003 ISEP - Sofortschule Hebborn 186513103 ISEP - Sofortschule Hebborn ab 01.01.2026
182413004 ISEP - Sofortschule In der Auen 186513104 ISEP - Sofortschule In der Auen ab 01.01.2026
182413005 Interim G8/G9 OHG 186513005 Interim G8/G9 OHG ab 01.01.2026
182413006 Erweiterung KGS Frankenforst (ISEP) 186513106 Erweiterung KGS Frankenforst (ISEP) ab 01.01.2026
182413007 GGS Hand Mensabau 186513107 GGS Hand Mensabau ab 01.01.2026
182413013 Grundschule 21 aus ISEP 186513013 Grundschule 21 aus ISEP ab 01.01.2026
182413014 GGS Katterbach Brandschutzsanierung -Barrierefreiheit 186513014 GGS Katterbach Brandschutzsanierung -Barrierefreiheit ab 01.01.2026
182413015 SZ Kleefeld Lehrkiche und NW Raiime 186513015 SZ Kleefeld Lehrkiiche und NW Raime ab 01.01.2026
182413018 Weiterfiihrende Schulen Raumbedarf G8/ G9 186513018 Weiterfihrende Schulen Raumbedarf G8/ G9 ab 01.01.2026
182413019 WWS IT Infrastuktur 186513019 WWS IT Infrastukturab 01.01.2026
182413020 SZ Saaler Mihle Sporthallen Sanierung 186513020 SZ Saaler Mihle Sporthallen Sanierung ab 01.01.2026
182413023 GGS Kippekausen Brandschutzsanierung 186513023 GGS Kippekausen Brandschutzsanierungab 01.01.2026
182413025 Dachsanierung Gewerbl. Berufsschule 186513025 Dachsanierung Gewerbl. Berufsschule ab 01.01.2026
182413034 NCG G8/G9 186513034 NCG G8/G9 ab 01.01.2026
182413035 DBG G8/G9 -Klassenhaus 186513035 DBG G8/G9 -Klassenhaus ab 01.01.2026
182413036 OHG G8/G9 186513136 OHG G8/G9 ab 01.01.2026
182413037 AMG G8/G9 186513037 AMG G8/G9 ab 01.01.2026
182413038 SZ Herkenrath G8/G9 186513138 SZ Herkenrath G8/G9 ab 01.01.2026
182413039 Personensicherheit an Berufsschulen 186513139 Personensicherheit an Berufsschulen ab 01.01.2026
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Investitions-

Nummer Stand Investitions-Bezeichnung Stand Haushaltsentwurf Ll LD Investitions-Bezeichnung NEU
Nummer NEU
Haushaltsentwurf
182413040 ISEP Grundschule In der Auen 186513040 ISEP Grundschule In der Auen ab 01.01.2026
182413041 AMG Planung Gesamtsanierung 186513041 AMG Planung Gesamtsanierung ab 01.01.2026
182413042 DBG Fassadensanierung 186513042 DBG Fassadensanierung ab 01.01.2026
182413043 WWS Fassadensanierung 186513043 WWS Fassadensanierung ab 01.01.2026
182413044 WWS Elektrosanierung 186513144 WWS Elektrosanierung ab 01.01.2026
182413045 IGP Sanitércontainer (Kompensation) 186513045 IGP Sanitércontainer (Kompensation) ab 01.01.2026
182413046 GGS Herkenrath - Neubau 186513046 GGS Herkenrath - Neubau ab 01.01.2026
182413047 IGP Planung Generalsanierung 186513047 IGP Planung Generalsanierung ab 01.01.2026
182413048 GGS Hebborn Turnhalle Abriss u. Neubau 186513148 GGS Hebborn Turnhalle Abriss u. Neubau ab 01.01.2026
182413049 PV-Anlagen 186513049 PV-Anlagen ab 01.01.2026
182413050 Warmeversorgung/Gebaudeleittechnik aus GEG 186513050 Warmeversorgung/Gebdudeleittechnik aus GEG ab 01.01.2026
182413051 NMG Kanalsanierung 186513051 NMG Kanalsanierung ab 01.01.2026
182413052 Kanalsanierung KGS Bensberg 186513052 Kanalsanierung KGS Bensberg ab 01.01.2026
182413059 Rotationsschule | 186513059 Rotationsschule | ab 01.01.2026
182413060 Generalsanierung GGS Hand 186513060 Generalsanierung GGS Hand ab 01.01.2026
182413066 Neubau/ Generalsanierung SZ Kleefeld 186513066 Neubau/ Generalsanierung SZ Kleefeld ab 01.01.2026
182413067 Neubau/ Generalsanierung KGS Bensberg 186513067 Neubau/ Generalsanierung KGS Bensberg ab 01.01.2026
182418003 Zahlerinfrastruktur IKSK 186518003 Zahlerinfrastruktur IKSK ab 01.01.2026
[T Investitions-
Nummer Stand Investitions-Bezeichnung Stand Haushaltsentwurf Investitions-Bezeichnung NEU
Nummer NEU

Haushaltsentwurf

12.664. Bau- und P

lanungsaufgaben an Verkehrsflachen (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung,

Bau und Mobilita

t)

176014003 StralRenlanderwerb 166414051 StralRenlanderwerb ab 01.01.2026

176014004 StralRenergénzungen 166414052 StralRenergénzungen ab 01.01.2026

176014006 Gehwegerganzungen 166414053 Gehwegerganzungen ab 01.01.2026

176014320 Erneuerung Briicken 166414320 Erneuerung Briicken ab 01.01.2026

176014364 StralRenbauprogramme 166414364 StralRenbauprogramme ab 01.01.2026

176014383 Erweiterung P+R Lustheide 166414383 Erweiterung P+R Lustheide ab 01.01.2026

176014393 Rosen-, Fasanenstrafte u.a. (Frankenforst) 166414393 Rosen-, Fasanenstralte u.a. (Frankenforst) ab 01.01.2026
176014397 InHK Bensberg Schlof3strasse A1 166414397 InHK Bensberg SchloRstrasse A1 ab 01.01.2026
176014399 Britanniahiitte 166414399 Britanniahitte ab 01.01.2026

176014403 InHK Bensberg Burggraben A 3 166414403 InHK Bensberg Burggraben A 3 ab 01.01.2026
176014404 InHK Bensberg Fuligangertunnel 166414404 InHK Bensberg Fulgangertunnel ab 01.01.2026
176014405 InHK Bensberg FulRgangertunnel 2 166414405 InHK Bensberg FulRgangertunnel 2 ab 01.01.2026
176014406 InHK Bensberg Beschilderungskonzept 166414406 InHK Bensberg Beschilderungskonzept ab 01.01.2026
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Investitions-

Nummer Stand Investitions-Bezeichnung Stand Haushaltsentwurf Ll LD Investitions-Bezeichnung NEU
Nummer NEU
Haushaltsentwurf
176014407 InHK Bensberg Parkraumkonzept 166414407 InHK Bensberg Parkraumkonzept ab 01.01.2026
176014408 InHK Bensb. - C6 SchloRberg Garage 166414408 InHK Bensb. - C6 SchloRRberg Garage ab 01.01.2026
176014409 InHK Bensb. - C1/2 Gehw. Ov.Str. + Wohnp.Zentr. 166414409 InHK Bensb. - C1/2 Gehw. Ov.Str. + Wohnp.Zentr. ab 01.01.2026
176014413 Erneuerung Stiitzwénde u.a. Bauwerke 166414413 Erneuerung Stitzwénde u.a. Bauwerke ab 01.01.2026
176014414 SBP 2020 - Steinbacher Weg 166414414 SBP 2020 - Steinbacher Weg ab 01.01.2026
176014415 ErschlieBung Diepeschrather Weg (Umlegung) 166414415 ErschlieBung Diepeschrather Weg (Umlegung) ab 01.01.2026
176014417 Umbau Dechant-Miiller-Stral3e (Linksabb. und Radweg) 166414417 Umbau Dechant-Miiller-Stral3e (Linksabb. und Radweg) ab 01.01.2026
176014418 Tiefgaragen Berg. Léwe und SchloRberg Plan. HOAI 6 166414418 Tiefgaragen Berg. Léwe und SchlofRberg Plan. HOAI 6 ab 01.01.2026
176014419 Buchenkampsweg - BauGB 166414419 Buchenkampsweg - BauGB ab 01.01.2026
176014421 Rommerscheider StralRe - Fahrbahndecke 166414421 Rommerscheider StralRe - Fahrbahndecke ab 01.01.2026
176014422 Kardinal-Schulte Strale - Fahrbahndecke 166414422 Kardinal-Schulte Strale - Fahrbahndecke ab 01.01.2026
176014423 Neuenhauser Weg - Endausbau BauGB 166414423 Neuenhauser Weg - Endausbau BauGB ab 01.01.2026
176014425 Om Rodde (Bauprogramm 2021) 166414425 Om Rodde (Bauprogramm 2021) ab 01.01.2026
176014426 Wittenbergstralle (Bauprogramm 2021) 166414426 WittenbergstralRe (Bauprogramm 2021) ab 01.01.2026
176014427 Dorfplatz Sand (Bauprogramm 2021) 166414427 Dorfplatz Sand (Bauprogramm 2021) ab 01.01.2026
176014428 Sanierung K 27, Dolmanstr., Halbenmorgen, Alt-Refrath 166414428 Sanierung K 27, Dolmanstr., Halbenmorgen, Alt-Refrath ab 01.01.2026
176014429 Fahrbahndecke Paffrather StraRe Flora bis Reuterstr. 166414429 Fahrbahndecke Paffrather StraRe Flora bis Reuterstr. ab 01.01.2026
176014430 Fahrbahndeckenerneuerung Flora (Paffr. Str./Handstr.) 166414430 Fahrbahndeckenerneuerung Flora (Paffr. Str./Handstr.) ab 01.01.2026
176014432 Deckenbaumalnahme Dellbriicker StraRe 166414432 Deckenbaumalnahme Dellbriicker StraRe ab 01.01.2026
176014433 DeckenbaumaRnahme Juck/Volbach 166414433 Deckenbaumalnahme Juck/Volbach ab 01.01.2026
176014434 Erneuerung von Fahrbahndecken 166414434 Erneuerung von Fahrbahndecken ab 01.01.2026
176014435 Kradepohlsmuhlenweg 166414435 Kradepohlsmuhlenweg ab 01.01.2026
176014436 Warder Hof (Endausbau Wendeflache) 166414436 Warder Hof (Endausbau Wendeflache) ab 01.01.2026
176014437 Kirchgasse 166414437 Kirchgasse ab 01.01.2026
176014438 Flachsberg 166414438 Flachsberg ab 01.01.2026
176014439 OmmerbornstralRe 166414439 Ommerbornstrale ab 01.01.2026
176014440 Burgherrenweg 166414440 Burgherrenweg ab 01.01.2026
176014442 Leverkusener Stralle (Fahrbahndecke) 166414442 Leverkusener Stralle (Fahrbahndecke) ab 01.01.2026
176014443 Lerbacher Weg zw. Bensberger Str. und Am Riibezahlwald 166414443 Lerbacher Weg zw. Bensberger Str. und Am Ribezahlwald ab 01.01.2026
176014444 Dombach-Sander-Stralle 166414444 Dombach-Sander-Strale ab 01.01.2026
176014445 Blicheler Weg 166414445 Buicheler Weg ab 01.01.2026
176014446 Diepeschrather Weg 166414446 Diepeschrather Weg ab 01.01.2026
176014447 Altenberger-Dom-Str. (aufRerhalb Zentrum) 166414447 Altenberger-Dom-Str. (auRerhalb Zentrum) ab 01.01.2026
176014999 Beitrdge und &hnliche Entgelte 166414999 Beitrédge und ahnliche Entgelte ab 01.01.2026
176018003 EDV Verkehrsflachen 166418003 EDV Verkehrsfldchen ab 01.01.2026
176014448 Johann-Wilhelm-Lindlar-StralRe 166414448 Johann-Wilhelm-Lindlar-StraRe ab 01.01.2026
176014449 Altenberger-Dom-Str. Radweg Schlebuscher Str. - OD 166414449 Altenberger-Dom-Str. Radweg Schlebuscher Str. - OD ab 01.01.2026
176014450 Alte Wipperfirther Strale Radweg Siidseite 166414450 Alte Wipperfiirther StraRe Radweg Siidseite ab 01.01.2026

iy




Investitions-

Nummer Stand Investitions-Bezeichnung Stand Haushaltsentwurf Ll LD Investitions-Bezeichnung NEU
Nummer NEU
Haushaltsentwurf
176014451 Herkenfelder Weg (Bauprogramm) 166414451 Herkenfelder Weg (Bauprogramm) ab 01.01.2026
176014453 FuBweg An der Wallburg - KiTa (Bauprogramm) 166414453 FuRweg An der Wallburg - KiTa (Bauprogramm) ab 01.01.2026
176014454 Asselborner Weg zw. Unterasselborn und Ass. Hof (Bauprogramm) 166414454 Asselborner Weg zw. Unterasselborn und Ass. Hof (Bauprogramm) ab 01.01.2026
176014455 Wildphal (Bauprogramm) 166414455 Wildphal (Bauprogramm) ab 01.01.2026
176014456 Obersteinbach (Bauprogramm) 166414456 Obersteinbach (Bauprogramm) ab 01.01.2026
176014452 Dr.-Robert-Koch-Stralte 166414452 Dr.-Robert-Koch-StralRe ab 01.01.2026
176014420 Ferdinand-Stucker-Strafte - BauGB 166414420 Ferdinand-Stucker-Strafte - BauGB ab 01.01.2026
176014457 Industrieweg 166414457 Industrieweg ab 01.01.2026
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Anlage 5 - konsumtive Anderungen

Haushalt: 100
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung Stadt Bergisch Gladbach
Produktgruppe: 01.105 Informationstechnologie und Zentraler Service
Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
é::::ff Veranderung | Ansatz neu F;::; :rgf; Veranderung Plir;lslng F;::; :rgf; Veranderung Plir;lljng E:S: :ff; Veranderung Plir;:ng
10. = Ordentliche Ertrége 747.407 747.407 701.998 701.998 656.786 656.786 621.531 621.531
5431040 Leitungskosten 210.445 34.555 245.000 212.549 212.549 214.675 214.675 216.822 216.822 105.001
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.478.510 34.555 2.513.065 2.503.288 2.503.288 2.528.313 2.528.313 2.553.589 2.553.589
18. = Ordentliches Ergebnis -10.361.342 -34.555 -10.395.897 | -10.459.683 -10.459.683 | -10.545.268 -10.545.268 | -10.748.217 -10.748.217
22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit -10.361.342 -34.555 -10.395.897 | -10.459.683 -10.459.683 | -10.545.268 -10.545.268 | -10.748.217 -10.748.217
26. = Jahresergebnis -10.361.342 -34.555 -10.395.897 | -10.459.683 -10.459.683 | -10.545.268 -10.545.268 | -10.748.217 -10.748.217
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung -10.187.944 -34.555 -10.222.499 | -10.284.551 -10.284.551 ] -10.368.385 -10.368.385 ] -10.569.565 -10.569.565
30. - Globaler Minderaufwand -216.621 -216.621 -217.653 -217.653 -218.440 -218.440 -221.710 -221.710
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand -9.971.323 -34.555 -10.005.878 | -10.066.898 -10.066.898 | -10.149.945 -10.149.945 ] -10.347.855 -10.347.855
Haushalt: 100
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung i
. Stadt Bergisch Gladbach
Produktgruppe: 01.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
EA:S:J[Z{ Veranderung | Ansatz neu ng:: :r% Veranderung PI;:]r;tleng ng:: :r% Veranderung Plir;l:]ng ngtr\]: :g Veranderung Plar\]r;tng
4021000 - Einkommenssteueranteil 87.626.500 400.000| 88.026.500] 91.832.572 400.000| 92.232.572] 95.781.372 400.000{ 96.181.372] 100.857.785 400.000| 101.257.785 200.001
01. - Steuern und dhnliche Abgaben 106.674.718 400.000| 107.074.718| 113.704.851 400.000| 114.104.851| 119.286.036 400.000| 119.686.036| 122.806.955 400.000| 123.206.955
10. = Ordentliche Ertrége 164.986.483 400.000| 165.386.483| 175.574.884 400.000| 175.974.884| 183.422.297 400.000| 183.822.297| 189.569.577 400.000| 189.969.577
17. = Ordentliche Aufwendungen 110.466.439 110.466.439] 113.941.277 113.941.277] 116.639.106 116.639.106] 119.256.828 119.256.828
18. = Ordentliches Ergebnis 54.520.045 400.000| 54.920.045| 61.633.606 400.000| 62.033.606] 66.783.191 400.000| 67.183.191| 70.312.749 400.000| 70.712.749
4651110 - Gewinnabf. Bader (Schiitt aus/hol zuriick) 27.392.275 300.000{ 27.692.275| 16.793.898 300.000{ 17.093.898| 15.322.541 300.000( 15.622.541] 15.452.138 300.000{ 15.752.138 200.002
19. - Finanzertrdge 29.352.321 300.000| 29.652.321] 20.746.262 300.000| 21.046.262] 17.115.216 300.000| 17.415.216] 17.157.298 300.000| 17.457.298
5517010 - Zinsaufwendungen Kassenkredite 4.140.000 -420.000| 3.720.000] 5.650.000 5.650.000]  7.660.000 7.660.000)  9.780.000 9.780.000 200.003
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.068.199 -420.000| 12.648.199] 16.809.497 16.809.497| 22.346.437 22.346.437| 28.415.837 28.415.837
22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit 70.804.157 1.120.000( 71.924.157| 65.570.372 700.000| 66.270.372] 61.551.970 700.000| 62.251.970] 59.054.211 700.000| 59.754.211
26. = Jahresergebnis 70.804.157 1.120.000| 71.924.157| 65.570.372 700.000| 66.270.372| 61.551.970 700.000| 62.251.970| 59.054.211 700.000( 59.754.211
29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung 70.978.931 1.120.000| 72.098.931| 65.746.884 700.000| 66.446.884| 61.730.247 700.000| 62.430.247| 59.234.270 700.000( 59.934.270
30. - Globaler Minderaufwand -2.154.096 -2.154.096| -2.221.855 -2.221.855| -2.274.463 -2.274.463| -2.325.508 -2.325.508
31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand 73.133.027 1.120.000( 74.253.027( 67.968.739 700.000| 68.668.739| 64.004.710 700.000| 64.704.710| 61.559.778 700.000| 62.259.778
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Haushalt: 100
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung i
- . Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 02.310 Auslanderangelegenheiten

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
EA:t?:l?f Veranderung | Ansatz neu ?:tr\]: :g Veranderung Plir;l:ng ?:tr\]: :g Veranderung Plir;t:ng Fg:&t' Sr% Veranderung Plir::ng

4311000 Verwaltungsgebiihren 170.000 50.000 220.000 173.400 46.600 220.000 176.868 43.132 220.000 180.405 39.595 220.000 310.001

10. = Ordentliche Ertrdge 170.000 50.000 220.000 173.400 46.600 220.000 176.868 43.132 220.000 18.405 39.595 58.000

13. - Aufw. F. Sachleistungen 1.435.000 1.435.000 1.449.350 1.449.350 1.463.844 1.463.844 1.478.482 1.478.482

17. = Ordentliche Aufwendungen 1.463.509 1.463.509 1.478.423 1.478.423 1.493.501 1.493.501 1.508.979 1.508.979

18. = Ordentliches Ergebnis -1.293.509 50.000 -1.243.509 | -1.305.023 46.600 -1.258.423 | -1.316.633 43.132 -1.273.501 | -1.328.574 39.595 -1.288.979

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit -1.293.509 50.000 -1.243.509 | -1.305.023 46.600 -1.258.423 | -1.316.633 43.132 -1.273.501 | -1.328.574 39.595 -1.288.979

26. = Jahresergebnis -1.293.509 50.000 -1.243.509 | -1.305.023 46.600 -1.258.423 | -1.316.633 43.132 -1.273.501 | -1.328.574 39.595 -1.288.979

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung -1.293.509 50.000 -1.243.509 | -1.305.023 46.600 -1.258.423 | -1.316.633 43.132 -1.273.501 | -1.328.574 39.595 -1.288.979

30. - Globaler Minderaufwand -28.538 -28.538 -28.829 -28.829 -29.123 -29.123 -29.425 -29.425

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand -1.264.971 50.000 -1.214.971 | -1.276.194 46.600 -1.229.594 | -1.287.510 43.132 -1.244.378 | -1.299.149 39.595 -1.259.554

Haushalt: 100

Produktbereich: 02 §icherheit und Ordnung Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 02.320 Offentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
Q:t?:utnff Veranderung | Ansatz neu '2::: :r? Veranderung Plir;l:ng '2::: :r? Veranderung Plir;l:'ng '2:{1‘: :g Veranderung Plir;tng

10. = Ordentliche Ertrége 3.701.791 3.701.791 3.900.180 3.900.180 3.959.375 3.959.375 4.019.395 4.019.395

5281100 Sonstige Aufw.f. Sachleistungen 270.000 42.000 312.000 272.700 39.300 312.000 275.427 36.573 312.000 278.181 33.819 312.000 320.001/320.002

13. - Aufw. F. Sachleistungen 619.470 42.000 661.470 625.665 39.300 664.965 631.921 36.573 668.494 638.241 33.819 672.060

543000 Geschaftsaufwendungen 2.500 2.000 4.500 2.525 2.000 4.525 2.550 2.000 4.550 2.576 2.000 4.576 320.003

16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.660 2.000 69.660 53.087 2.000 55.087 53.617 2.000 55.617 54.154 2.000 56.154

17. = Ordentliche Aufwendungen 3.292.915 44.000 3.336.915 3.406.261 41.300 3.447.561 3.444.764 38.573 3.483.337 3.511.012 35.819 3.546.831

18. = Ordentliches Ergebnis 408.879 -44.000 364.879 493.919 -41.300 452.619 514.611 -38.573 476.038 508.383 -35.819 472.564

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit 408.879 -44.000 364.879 493.919 -41.300 452.619 514.611 -38.573 476.038 508.383 -35.819 472.564

26. = Jahresergebnis 408.879 -44.000 364.879 493.919 -41.300 452.619 514.611 -38.573 476.038 508.383 -35.819 472.564

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung 335.469 -44.000 291.469 419.778 -41.300 378.478 439.729 -38.573 401.156 432.752 -35.819 396.933

30. - Globaler Minderaufwand -64.212 -64.212 -66.422 -66.422 -67.173 -67.173 -68.465 -68.465

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand 399.681 -44.000 355.681 486.200 -41.300 444.900 506.902 -38.573 468.329 501.217 -35.819 465.398
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Haushalt: 100
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung i
N . Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 02.330 Biirgerbiiros

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
EA:t?:l?f Veranderung | Ansatz neu ?:tr\]: :g Veréanderung Plir;l:ng ?:tr\]: :g Verénderung Plir;t:ng Fg:&t' Sr% Veranderung Plir::ng

10. = Ordentliche Ertrdge 1.224.720 1.224.720 1.248.923 1.248.923 1.273.687 1.273.687 1.298.944 1.298.944

5241600 Gebaudereinigung 3.500 6.500 10.000 3.535 6.456 9.991 3.570 6.430 10.000 3.606 6.394 10.000 330.001

13. - Aufw. F. Sachleistungen 938.020 6.500 944.520 947.400 6.456 953.856 956.874 6.430 963.304 966.443 6.394 972.837

17. = Ordentliche Aufwendungen 2.237.393 6.500 2.243.893 2.261.973 6.456 2.268.429 2.283.946 6.430 2.290.376 2.320.585 6.394 2.326.979

18. = Ordentliches Ergebnis -1.012.673 -6.500 -1.019.173 | -1.013.049 -6.456 -1.019.505 | -1.010.259 -6.430 -1.016.689 | -1.021.641 -6.394 -1.028.035

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit -1.012.673 -6.500 -1.019.173 | -1.013.049 -6.456 -1.019.505 | -1.010.259 -6.430 -1.016.689 | -1.021.641 -6.394 -1.028.035

26. = Jahresergebnis -1.012.673 -6.500 -1.019.173 | -1.013.049 -6.456 -1.019.505 | -1.010.259 -6.430 -1.016.689 | -1.021.641 -6.394 -1.028.035

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung -1.012.673 -6.500 -1.019.173 | -1.013.049 -6.456 -1.019.505 | -1.010.259 -6.430 -1.016.689 | -1.021.641 -6.394 -1.028.035

30. - Globaler Minderaufwand -43.629 -43.629 -44.108 -44.108 -44.537 -44.537 -45.251 -45.251

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand -969.044 -6.500 -975.544 -968.941 -6.456 -975.397 -965.722 -6.430 -972.152 -976.390 -6.394 -982.784

Haushalt: 100

Produktbereich: 03 Schultriageraufgaben Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 03.400 Schultriageraufgaben

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
Q:t?:utnff Veranderung | Ansatz neu '2::: :r? Veranderung Plir;l:ng '2::: :r? Veranderung Plir;l:'ng '2:{1‘: :g Veranderung Plir;tng

10. = Ordentliche Ertrége 1.652.125 1.652.125 1.456.865 1.456.865 1.285.913 1.285.913 945.787 945.787

5271100 - Schillerfahrtkosten 2.100.000 575.000 2.675.000 2.121.000 575.000 2.696.000 2.142.210 575.000 2.717.210 2.163.632 575.000 2.738.632 400.001

13. - Aufw. F. Sachleistungen 3.455.939 575.000 4.030.939 3.483.498 575.000 4.058.498 3.511.333 575.000 4.086.333 3.539.447 575.000 4.114.447

17. = Ordentliche Aufwendungen 12.912.470 575.000| 13.487.470] 12.871.530 575.000| 13.446.530] 12.924.896 575.000| 13.499.896] 12.657.309 575.000| 13.232.309

18. = Ordentliches Ergebnis -11.260.345 -575.000| -11.835.345| -11.414.665 -575.000| -11.989.665| -11.639.083 -575.000| -12.214.083| -11.711.522 -575.000| -12.286.522

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit -11.260.345 -575.000| -11.835.345| -11.414.665 -575.000| -11.989.665| -11.639.083 -575.000| -12.214.083| -11.711.522 -575.000| -12.286.522

26. = Jahresergebnis -11.260.345 -575.000| -11.835.345| -11.414.665 -575.000| -11.989.665| -11.639.083 -575.000| -12.214.083| -11.711.522 -575.000| -12.286.522

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung -11.267.185 -575.000| -11.842.185| -11.421.574 -575.000| -11.996.574| -11.646.061 -575.000| -12.221.061| -11.718.569 -575.000( -12.293.569

30. - Globaler Minderaufwand -251.793 -251.793 -250.995 -250.995 -252.035 -252.035 -246.818 -246.818

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand -11.015.392 -575.000| -11.590.392] -11.170.579 -575.000| -11.745.579] -11.394.026 -575.000| -11.969.026] -11.471.752 -575.000| -12.046.752
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Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft Seaie Bargisch Glsdnch

Produktgruppe: 04.410 Kulturférderung

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
EA:t?:l?f Veranderung | Ansatz neu ?:tr\]: :g Veranderung Plir;l:ng ?:tr\]: :g Veranderung Plir;t:ng Fg:&t' Sr% Veranderung Plir::ng

10. = Ordentliche Ertrdge 14.166 14.166 14.255 14.255 14.394 14.394 14.538 14.538

5318390: Aufw.f.sonstige Zuschiisse 41.500 2.000 43.500 41.915 2.020 43.935 42.334 2.040 44.374 42.757 2.061 44.818 410.001

15. - Transferaufwendungen 463.406 2.000 465.406 468.040 2.020 470.060 472.720 2.040 474.761 477.448 2.061 479.509

17. = Ordentliche Aufwendungen 833.034 2.000 835.034 835.146 2.020 837.166 838.396 2.040 840.436 848.188 2.061 850.249

18. = Ordentliches Ergebnis -818.868 -2.000 -820.868 -820.892 -2.020 -822.912 -824.002 -2.040 -826.043 -833.650 -2.061 -835.712

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit -818.868 -2.000 -820.868 -820.892 -2.020 -822.912 -824.002 -2.040 -826.043 -833.650 -2.061 -835.712

26. = Jahresergebnis -818.868 -2.000 -820.868 -820.892 -2.020 -822.912 -824.002 -2.040 -826.043 -833.650 -2.061 -835.712

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung -818.868 -2.000 -820.868 -820.892 -2.020 -822.912 -824.002 -2.040 -826.043 -833.650 -2.061 -835.712

30. - Globaler Minderaufwand 16.244 16.244 16.285 16.285 16.349 16.349 16.540 16.540

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand -802.624 -2.000 -804.624 -804.606 -2.020 -806.626 -807.654 -2.040 -809.694 -817.111 -2.061 -819.172

Haushalt: 100

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen )

. Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 05.530 Asyl und Integration

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
Q:t?:utnff Veranderung | Ansatz neu '2::: :r? Veranderung Plir;l:ng '2::: :r? Veranderung Plir;l:'ng '2:{1‘: :g Veranderung Plir;tng

10. = Ordentliche Ertrége 8.116.288 0 8.116.288 8.483.125 0 8.483.125 8.707.299 0 8.707.299 8.940.940 0 8.940.940

5241300 - Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebaude 0 350.000 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 350.000 530.001

13. - Aufw. F. Sachleistungen 4.269.484 350.000 4.619.484 4.312.179 350.000 4.662.179 4.355.301 350.000 4.705.301 4.398.854 350.000 4.748.854

15. - Transferaufwendungen 2.738.032 0 2.738.032 2.765.412 0 2.765.412 2.793.066 0 2.793.066 2.820.997 0 2.820.997

16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.625.106 0 5.625.106 5.681.357 0 5.681.357 5.738.171 0 5.738.171 5.795.552 0 5.795.552

17. = Ordentliche Aufwendungen 16.193.606 350.000| 16.543.606] 16.353.271 350.000| 16.703.271] 16.512.826 350.000| 16.862.826] 16.713.707 350.000| 17.063.707

18. = Ordentliches Ergebnis -8.077.318 -350.000| -8.427.318] -7.870.146 -350.000| -8.220.146] -7.805.527 -350.000| -8.155.527| -7.772.766 -350.000| -8.122.766

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit -8.077.318 -350.000| -8.427.318] -7.870.146 -350.000| -8.220.146] -7.805.527 -350.000| -8.155.527| -7.772.766 -350.000| -8.122.766

26. = Jahresergebnis -8.077.318 -350.000| -8.427.318] -7.870.146 -350.000| -8.220.146] -7.805.527 -350.000| -8.155.527| -7.772.766 -350.000| -8.122.766

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung -8.077.318 -350.000| -8.427.318] -7.870.146 -350.000| -8.220.146] -7.805.527 -350.000| -8.155.527| -7.772.766 -350.000| -8.122.766

30. - Globaler Minderaufwand -315.775 0 -315.775 -318.889 0 -318.889 -322.000 0 -322.000 -325.917 0 -325.917

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand -7.761.543 -350.000( -8.111.543| -7.551.257 -350.000( -7.901.257| -7.483.527 -350.000( -7.833.527| -7.446.849 -350.000( -7.796.849
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Haushalt: 100

Produktbereich: 08 Sportforderung Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 08.490 Sportforderung

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
EA:t?:l?f Veranderung | Ansatz neu ?:tr\]: :g Veréanderung Plir;l:ng ?:tr\]: :g Verénderung Plir;t:ng Fg:&t' Sr% Veranderung Plir::ng

10. = Ordentliche Ertrdge 57.035 57.035 57.035 57.035 30.535 30.535 30.535 30.535

5318390: Aufw.f.sonstige Zuschiisse 488.098 170.000 658.098 492.979 170.000 662.979 497.909 170.000 667.909 502.888 170.000 672.888 490.001

15. - Transferaufwendungen 488.098 170.000 658.098 492.979 170.000 662.979 497.909 170.000 667.909 502.888 170.000 672.888

17. = Ordentliche Aufwendungen 1.000.965 170.000 1.170.965 1.003.837 170.000 1.173.837 980.594 170.000 1.150.594 991.391 170.000 1.161.391

18. = Ordentliches Ergebnis -943.930 -170.000| -1.113.930 -946.802 -170.000| -1.116.802 -950.059 -170.000| -1.120.059 -960.856 -170.000| -1.130.856

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit -943.930 -170.000| -1.113.930 -946.802 -170.000| -1.116.802 -950.059 -170.000| -1.120.059 -960.856 -170.000| -1.130.856

26. = Jahresergebnis -943.930 -170.000| -1.113.930 -946.802 -170.000| -1.116.802 -950.059 -170.000| -1.120.059 -960.856 -170.000| -1.130.856

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung -943.930 -170.000 -1.113.930 -946.802 -170.000( -1.116.802 -950.059 -170.000( -1.120.059 -960.856 -170.000 -1.130.856

30. - Globaler Minderaufwand 19.519 19.519 19.575 19.575 19.122 19.122 19.332 19.332

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand -924.411 -170.000| -1.094.411 -927.227 -170.000| -1.097.227 -930.937 -170.000| -1.100.937 -941.524 -170.000| -1.111.524

Haushalt: 100

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft .

Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 16.290 Steuern

Teilergebnisplan 2026 2027 2028 2029 Hinweise
Q:t?:utnff Veranderung | Ansatz neu '2::: :r? Veranderung Plir;l:ng '2::: :r? Veranderung Plir;l:'ng '2:{1‘: :g Veranderung Plir;tng

4035000 - Beherbergungssteuer 360.000 340.000 700.000 373.882 352.718 726.600 388.298 365.913 754.211 403.271 379.600 782.871 290.001

01. - Steuern und dhnliche Abgaben 116.896.635 340.000| 117.236.635] 119.078.143 352.718| 119.430.861| 125.381.771 365.913| 125.747.684| 130.648.350 379.600| 131.027.950

10. = Ordentliche Ertrége 117.486.836 340.000| 117.826.836] 119.668.730 352.718| 120.021.448| 125.972.764 365.913| 126.338.677| 131.239.755 379.600| 131.619.355

17. = Ordentliche Aufwendungen 1.684.996 1.684.996 1.704.205 1.704.205 1.723.752 1.723.752 1.751.719 1.751.719

18. = Ordentliches Ergebnis 115.801.840 340.000| 116.141.840] 117.964.525 352.718| 118.317.243| 124.249.013 365.913| 124.614.926| 129.488.036 379.600| 129.867.636

22. = Ergebnis aus der Ifd. Verwaltungstatigkeit 115.601.840 340.000| 115.941.840] 117.764.525 352.718| 118.117.243| 124.049.013 365.913| 124.414.926| 129.288.036 379.600| 129.667.636

26. = Jahresergebnis 115.601.840 340.000| 115.941.840] 117.764.525 352.718| 118.117.243| 124.049.013 365.913| 124.414.926| 129.288.036 379.600| 129.667.636

29. = Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung 115.601.840 340.000| 115.941.840| 117.764.525 352.718| 118.117.243| 124.049.013 365.913| 124.414.926| 129.288.036 379.600| 129.667.636

30. - Globaler Minderaufwand -32.857 -32.857 -33.232 -33.232 -33.613 -33.613 -34.159 -34.159

31. = Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand 115.634.697 340.000| 115.974.697) 117.797.757 352.718| 118.150.475] 124.082.626 365.913| 124.448.539] 129.322.195 379.600| 129.701.795
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Anlage 6 - investive Anderungen

Haushalt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

100
01
01.824

Stadt Bergisch Gladbach
Innere Verwaltung
Grundstuicks- und Gebdudemanagement

&

Stadt Bergisch Gladbach

Investitionsauftrage 2026 2027 2028 2029
Ansatz Verpflich ing
Anderung Ansatz VE Anderung VE Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz o
e s neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu D
€ € € € € € € € € € € € € € €
182413057 Generalsanierung Stadtblicherei 1.250.000 | - 1.250.000 - 23.750.000 |- 23.750.000 . 3.750.000 | - 3.750.000 - 8.750.000 | - 8.750.000 - 8.750.000 | - 8.750.000 - | s24.001
(Zanders) -
Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.825 Liegenschaftsmanagement Zanders
Investitionsauftrage 2026 2027 2028 2029
Ansatz Verpfii ing
P — Anderung Ansatz VE Anderung VE Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz R
nsaiz Enfwd neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu inweise
€ € € € € € € € € € € € € € €
182513057 Stadtbiicherei (Zanders) - 1.250.000 1.250.000 - 23.750.000 23.750.000 - 3.750.000 3.750.000 - 8.750.000 8.750.000 - 8.750.000 8.750.000 | 825.001
Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
Produktbereich: 03 Schultréageraufgaben
Produktgruppe: 03.400 Schultréageraufgaben
Investitionsauftrage 2026 2027 2028 2029
Ansatz Verpfli Ing
J— Anderung Ansatz VE Anderung VE Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz —
nsatz Entwu neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu inweise
€ € € € € € € € € € € € € € €
140028012 - Neubau GGS Bensberg 350.000 255.000 605.000 - - - 400.001
140028011 - Sanierung NCG 680.000 174.000 854.000 - - - 400.002
140048010 - Beschaffung Lehrerendgeréte - 1.364.000 1.364.000 - - - - - - - 400.003
Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach
Produktbereich: 09 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.022 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung
Investitionsauftrage 2026 2027 2028 2029
Ansatz Verpfii ing
P — Anderung Ansatz VE Anderung VE Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz Ansatz Anderung Ansatz Hinwei
nsatz Entwu neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu Entwurf neu inweise
€ € € € € € € € € € € € € € €
102224017 - ErschlieBungsplanung Zanders 302.500 122.330 424.830 - - - - 022.001
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O

Stadt Bergisch Gladbach

Der Blirgermeister
Federfihrender Fachbereich

Geschaftsbuchhaltung

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 0155/2026
offentlich

Gremium Sitzungsdatum | Art der Behandlung

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und 19.03.2026 zur Kenntnis

Liegenschaften

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 24.03.2026 zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Mitteilungsvorlage zum Bewilligungsbescheid im Rahmen der
Teilnahme an dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-
Westfalen (ASEG NRW)

Inhalt der Mitteilung:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 (Drucksachen-Nr.
0424/2025) im Rahmen eines Vorratsbeschlusses die Teilnahme an dem
Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) einstimmig beschlossen.

Das ASEG NRW ist am Tag nach der Verdéffentlichung /Verkiindung am 18.07.2025 in Kraft
getreten.

Dem Ratsbeschluss folgten eine umfangreiche Bearbeitung im Fachbereich Finanzen, die
gesetzlich vorgeschriebene Prifung zur Feststellung der als Ubermalig geltenden
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung durch eine unabhangige
Wirtschaftsprifungsgesellschaft, die Antragsstellung und letztendlich der positive
Bewilligungsbescheid des Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Umfang der Ubernahme von (bermaRigen Verbindlichkeiten zur Liquiditdtssicherung
aus dem Kernhaushalt der Stadt Bergisch Gladbach wurde zum Stichtag 31.12.2023 durch
das Land Nordrhein-Westfalen auf maximal 24.061.500,16 € festgesetzt.

Die Ablésung von Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung erfolgt nach § 7 Abs. 4 ASEG

NRW maximal bis zur Hohe des im Bewilligungsbescheid festgesetzten Betrages. Dies sind
durch ein konkret zuzuordnendes Darlehen fir die Stadt Bergisch Gladbach 24.061.500,00 €
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zum 24.02.2026.

Die so durch das Land Nordrhein-Westfalen Gibernommenen Verbindlichkeiten werden im
Zeitpunkt der Ubernahme  erfolgsneutral gegen die allgemeine  Riicklage
eigenkapitalerh6hend im Rahmen eines bilanziellen Passivtausches umgebucht.

Der positive Effekt aus dem ASEG NRW auf den stadtischen Kernhaushalt wird sich in der
Bilanz zum 31.12.2026 und in der Ergebnisrechnung ab 2026ff. mit Blick auf die geringeren
Zinsbelastungen auswirken. Uber die Anderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2026 kann
hieraus fur 2026 eine anteilige Zinsersparnis von 420 T€ berlcksichtigt werden. Fir die
darauffolgenden Jahre wurde die entsprechende ganzjdhrige Zinsersparnis bereits in der
Mittelfristplanung des Haushaltsplanentwurfs 2026 bertcksichtigt.

Der Bewilligungsbescheid ist dem Rat der Stadt Bergisch Gladbach zur Kenntnisnahme
vorzulegen. Dies erfolgt mit vorliegender Mitteilungsvorlage. Zum besseren Verstandnis ist
neben diesem Bescheid auch der Prifbericht zur Teilnahme an dem ASEG NRW von Dr.
Heilmaier & Partner dieser Mitteilungsvorlage beigefligt.
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Bezirksregierung Kaoln

Bezirksregierung Kéln 50606 Kéln

23.Dezember 2025

Blrgermeister

der Stadt Bergisch Gladbach Aktenzeichen
Konrad-Adenauer-Platz 1 31.1.2
51465 Bergisch Gladbach

Anteilige Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen

Festsetzung des Umfangs der Ubernahme von iibermaRigen Verbindlichkeiten zur
Liquiditatssicherung nach 8§ 6 Absatz 3 des Altschuldenentlastungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen (ASEG NRW)

Anlage: Rechtsbehelfsverzichtserklarung

|. Festsetzung

Der Umfang der Ubernahme von tibermaRigen Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung
zum Stichtag 31. Dezember 2023 durch das Land Nordrhein-Westfalen wird auf

24 061 500,16 Euro! (2.2.5)

festgesetzt.

Ein Rechtsbehelf gegen diesen Bewilligungsbescheid hat aufgrund von 8§ 6 Absatz 3 Satz
3 ASEG NRW keine aufschiebende Wirkung.

! Die ziffer in der Klammer gibt die Position des Betrages in der tabellarischen Ubersicht der Berechnungsgrundlagen
in Abschnitt Il (Begriindung) dieses Bescheids an.
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II. Begrindung

Das Land Nordrhein-Westfalen fuhrt auf Grundlage des ASEG NRW eine anteilige
Entschuldung von Stadten, Gemeinden und Kreisen durch, die in ihren Kernhaushalten
ubermalige Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung aufweisen.

Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung setzen sich nach 8 3 Absatz 1 ASEG NRW aus
den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung nach 8 89 Absatz 2 Satz 1
der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen, aus zur Sicherstellung der
Liquiditdt begebenen Wertpapieren in einem kommunalen Kernhaushalt sowie aus
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einem kommunalseitig gefuhrten Cash-Pool
zusammen.

Von dem Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung sind nach § 3 Absatz 2
ASEG NRW der Bestand der liquiden Mittel in dem kommunalen Kernhaushalt sowie
Forderungen aus einem kommunalseitig geflhrten Cash-Pool zum Stichtag 31.
Dezember 2023 in Abzug zu bringen. Dies gilt nicht fir liquide Mittel aus
Stiftungsvermdgen sowie aus zweckgebundenen Eigenmitteln, Zuweisungen und
Einzahlungen, die der Kommune aufgrund einseitiger rechtlicher Bindungen durch Dritte
nicht zur selbststandigen Rickfihrung von Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung zur
Verfligung standen.

Im Rahmen des Antragsverfahrens fand nach § 4 Absatz 3 ASEG NRW eine Uberpriifung
der Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung auf Grundlage des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2023 sowie des Abzugsbetrages durch eine von der Kommune beauftragte
Wirtschaftspriferin, einen Wirtschaftsprifer oder eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft
statt. Sofern im Zuge der Prifung Korrekturen an den im Jahresabschluss ausgewiesenen
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung oder dem Abzugsbetrag erforderlich waren,
war im Antrag der bereinigte Betrag anzugeben.

Ermittlung der als GbermaRig geltenden Verbindlichkeiten zur Liguiditatssicherung lhrer
Kommune zum 31. Dezember 2023 nach Durchfiihrung des Priifungsverfahrens:

Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung zum 31. Dezember 2023:

72 068 911,27 Euro (2.1.1)

Abzugsbetrag zum 31. Dezember 2023:

2 195 252,52 Euro (2.1.2)

Anmeldeféahiger Betrag:

69 873 658,75 Euro (2.1.1 abzgl. 2.1.2)

[2]
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Nach 8§ 3 Absatz 3 Satz 1 ASEG NRW gilt der Bestand von Verbindlichkeiten zur
Liquiditatssicherung in einer Kommune als ,Ubermafig“, wenn dieser eine Pro-Kopf-
Verschuldung von 100 Euro je Einwohnerin und Einwohner nach Berucksichtigung des
Abzugsbetrages Ubersteigt.

Amtlich fortgeschriebene Bevdlkerungszahl zum 31. Dezember 2023 gemal Anlage zum
ASEG NRW:

112 660 (2.1.3)
UbermaRige Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung oberhalb des Sockelbetrages von
100 Euro je Einwohnerin und Einwohner:
58 607 658,75 Euro (2.1.5)

Ermittlung des Umfangs der Ubernahme von iberméRigen Verbindlichkeiten zur
Liquiditatssicherung lhrer Kommune:

Allen teilnehmenden Kommunen wird ein einheitlicher Anteilswert ihrer Gbermafigen
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung durch das Land Nordrhein-Westfalen
abgenommen (Mindestentschuldung). Sofern eine teilnehmende Kommune nach der
Mindestentschuldung tUberméaRige Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung von mehr
als 1 500 Euro je Einwohnerin und Einwohner aufweist, werden die uUbermafigen
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung oberhalb dieses Betrages vollstéandig von dem
Land Nordrhein-Westfalen tbernommen (Spitzenentschuldung).

Die Ermittlung des Mindestentschuldungstarifes erfolgt auf der Grundlage eines iterativen
Rechenverfahrens, bei dem sichergestellt wird, dass alle nachfolgenden
Voraussetzungen erfullt sind:

1. In Summe werden 50 Prozent der von den teilnehmenden Kommunen insgesamt
als Ubermé&Rig anerkannten Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung in die
Schuld des Landes Nordrhein-Westfalen ibernommen,

2. bei keiner teilnehmenden Kommune unterschreitet der Anteilswert der zu
Ubernehmenden Ubermaligen Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung den
Mindestentschuldungstarif und

3. bei keiner teilnehmenden Kommune (ibersteigt das nach der Ubernahme
verbleibende Gesamtvolumen der Ubermaliigen Verbindlichkeiten zur
Liquiditatssicherung den Hochstbetrag von 1 500 Euro je Einwohnerin und
Einwohner.

[3]

71



Anhand des von den nordrhein-westféalischen Stadten, Gemeinden und Kreisen
gemeldeten Gesamtvolumens an bertcksichtigungsfahigen Verbindlichkeiten zur
Liquiditatssicherung, das zur Halfte in die Schuld des Landes Nordrhein-Westfalen
Ubergeht, wurde gemal3 8 6 Absatz 2 ASEG NRW ein Mindestentschuldungstarif von
41,055214753666 Prozent (1.2.1) festgestellt.

Umfang der Ubernahme von tbermaRigen Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung
anhand des Mindestentschuldungstarifs (8§ 5 Absatz 1 Satz 1 ASEG NRW):

24 061 500,16 Euro (2.2.1)
Umfang der Ubernahme von lbermé&Rigen Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung
anhand des Spitzenentschuldungstarifs (8 5 Absatz 1 Satz 2 ASEG NRW):
0,00 Euro (2.2.3)
Insgesamt erfolgt eine Ubernahme von UbermaRigen Verbindlichkeiten zur
Liguiditatssicherung zum Stichtag 31. Dezember 2023 durch das Land Nordrhein-

Westfalen in H6he von

24 061 500,16 Euro (2.2.5).

[4]
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Tabelle: Ubersicht tiber die Berechnungsgrundlagen der anteiligen Entschuldung nach
dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen

Ziffer Position Einheit Wert
1 Gesamtberechnung fur das Land Nordrhein-Westfalen
11 Ermittlung der Gbermé&Rigen Verbindlichkeiten zur
' Liquiditatssicherung (§ 3 ASEG NRW)
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung zum 31.12.2023
1.1.1 (§ 3 Absatz 1 ASEG NRW) Euro 19 653 750 059,27
1.1.2 | Abzugsbetrag zum 31.12.2023 (§ 3 Absatz 2 ASEG NRW) | Euro 746 070 367,27
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung (Ziffer 1.1.1)
1.1.3 | abziiglich Abzugsbetrags (Ziffer 1.1.2) unterhalb Pro- Euro 1181 852 500,00
Kopf-Betrag von 100 Euro (§ 3 Absatz 3 ASEG NRW)
Summenwert der Gbermafigen Verbindlichkeiten zur
114 || jquiditatssicherung (§ 3 Abs. 1-3 ASEG NRW) Euro 17725 827 192,00
12 Ermittlung des Umfangs der anteiligen Entschuldung
' (8 5 ASEG NRW)
1.2.1 | Mindestentschuldungstarif (§ 5 Absatz 2 ASEG NRW) Prozent 41,055214753666
Ubernahmevolumen Mindestentschuldung (§ 5 Absatz 1
122 | g0ty 1 ASEG NRW) Euro 7277 376 420,54
Ubernahmevolumen Spitzenentschuldung (§ 5 Absatz 1
1.2.3 Satz 2 ASEG NRW) Euro 1 585 537 175,46
1.2.4 | Summenwert von Mindest- und Spitzenentschuldung Euro 8 862 913 596,00
nachrichtlich: Entschuldungsquote (Summenwert von
Mindest- und Spitzenentschuldung in Relation zum
1.2.5 Summenwert der Ubermé&Rigen Verbindlichkeiten zur Prozent 50,00
Liquiditatssicherung)
2 Berechnung fir Ihre Kommune
51 Ermittlung der tbermé&Rigen Verbindlichkeiten zur
' Liguiditatssicherung (8 3 ASEG NRW)
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung zum 31.12.2023
211 (§ 3 Absatz 1 ASEG NRW) Euro 72 068 911,27
2.1.2 | Abzugsbetrag zum 31.12.2023 (§ 3 Absatz 2 ASEG NRW) | Euro 2 195 252,52
213 Elgw;hnerzahl zum 31.12.2023 (Anlage zum ASEG Anzahl 112 660
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung (Ziffer 2.1.1)
2.1.4 | abziiglich Abzugsbetrags (Ziffer 2.1.2) unterhalb Pro- Euro 11 266 000,00
Kopf-Betrag von 100 Euro (§ 3 Absatz 3 ASEG NRW)
Summenwert der Ubermé&Rigen Verbindlichkeiten zur
215 Liquiditatssicherung (§ 3 Abs. 1-3 ASEG NRW) Euro 58 607 658,75
29 Ermittlung des Umfangs der anteiligen Entschuldung
' (8 5 ASEG NRW)
Ubernahmevolumen Mindestentschuldung (§ 5 Absatz 1
221 | ga0 1 ASEG NRW) Euro 24 061 500,16
5 2 | Nach Mindestentschuldung bei Kommune verbleibende Euro 34 546 158,59
=7 | lbermafige Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung Euro/Einw. 306,64
293 Ubernahmevolumen Spitzenentschuldung (§ 5 Absatz 1 Euro 0,00
T | Satz 2 ASEG NRW) Euro/Einw. 0,00
Nach Mindest- und Spitzenentschuldung bei Kommune Euro 34 546 158,59
2.2.4 | verbleibende UibermaRige Verbindlichkeiten zur .
Liquiditatssicherung Euro/Einw. 306,64
Summenwert von Mindest- und Spitzenentschuldung (8§ 5
225 | Apcatz 1 ASEG NRW) Euro 24 061 500,16

[5]
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I1l. Weiteres Verfahren zur Schuldibernahme nach dem ASEG NRW

1. Das fur Finanzen zustandige Ministerium lost nach § 7 Absatz 1 ASEG NRW die
kommunalen Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung in Hohe der in diesem
Bewilligungsbescheid festgesetzten Ubernahmebetrage ab der Bestandskraft des
Bewilligungsbescheides in einem Zeitraum bis spatestens zum 31. Dezember
2026 bei lIhren Glaubigerinnen und Glaubigern ab. Der festgesetzte Betrag wird
dabei im Rahmen der Schuldiibernahme zugunsten der Kommune durch das fur
Finanzen zustandige Ministerium auf einen vollen Euro-Betrag aufgerundet. Bis
zum tatsachlichen Zeitpunkt der Ubernahme verbleiben die Zins- und
Tilgungspflichten bei der Kommune. Die so durch das Land Nordrhein-Westfalen
ubernommenen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt der Ubernahme erfolgsneutral
gegen die allgemeine Ricklage eigenkapitalerhnbhend zu verrechnen.

2. Der nach 8 4 Absatz 4 Satz 1 und 2 ASEG NRW im Kommunenportal der
NRW.BANK aktualisierte Darlehensbestand und die beizufligenden Unterlagen
sind so zu pflegen, dass nach Aufforderung des fir Finanzen zusténdigen
Ministeriums innerhalb von fiinf Werktagen die Ubernahmefahigkeit gewahrleistet
werden kann. Fir den aktualisierten Darlehensbestand ist durch die
antragstellende Kommune elektronisch zu erklaren, welche Glaubigerin oder
welcher Glaubiger zu einer Ubernahme der Schuld durch das Land Nordrhein-
Westfalen bereit ist.

3. Die nach 8 7 Absatz 3 ASEG NRW durch das Land Nordrhein-Westfalen
abzunehmenden Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung mussen aus
tatsachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten zum Zeitpunkt der Ubernahme
ablosbar sein. Ubernahmefahig sind nur vollstandige, ungeteilte Vertrage lber
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung. Die teilnehmenden Kommunen stellen
in ihrer Verantwortung sicher, dass eine Ablésung durch das Land Nordrhein-
Westfalen in Hohe des festgesetzten Betrages rechtlich und tatsachlich méglich
ist. Sie holen die Genehmigung der Glaubigerin oder des Glaubigers zu dem
Schuldnerwechsel ein und tragen die hierflir gegebenenfalls anfallenden Gebuihren
und Kosten. Die Entscheidung Uber die Auswahl der den abzulésenden
Verbindlichkeiten zugrundeliegenden Vertrage trifft das fir Finanzen zustandige
Ministerium unter Bertcksichtigung des Volumens, der durchschnittlichen Laufzeit,
der Verzinsung sowie der strategischen Anforderungen der Kommunen hinsichtlich
angestrebter Glaubiger- und Limitpositionen. Ein Anspruch auf Auswahl eines
bestimmten Kreditvertrags besteht nicht.

4. Die Ablosung von Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung erfolgt nach § 7
Absatz 4 ASEG NRW maximal bis zur Hohe des im Bewilligungsbescheid
festgesetzten Betrages. Sofern der durch Bewilligungsbescheid festgesetzte
Betrag den zum Zeitpunkt der Ubernahme tatséchlich vorhandenen Bestand an
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung tbersteigt, erfolgt eine Ablésung nur bis
zu dem vorhandenen Bestand.

[6]
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5. Sofern nach § 7 Absatz 5 ASEG NRW wegen der Voraussetzungen nach § 7
Absatz 3 Satz 2 ASEG NRW eine vollstandige Ubernahme bis zur Hohe des im
Bewilligungsbescheid festgesetzten Betrages nicht moéglich ist, ist die Frist bis zum
31. Dezember 2026 fur diesen Teil nicht maf3geblich. Soweit die teilnehmende
Kommune nachtraglich, insbesondere durch Umschuldung, eine
Ubernahmefahigkeit herstellt und spatestens bis zum 31. Dezember 2028
gegenuber dem fur Finanzen zustandigen Ministerium anzeigt, hat dieses zum
nachstmdoglichen  Zeitpunkt im Rahmen einer Kreditablosung eine
Restschuldiibernahme durchzufiihren. Soweit die genannten Voraussetzungen
nicht innerhalb dieser Frist geschaffen werden, ist eine Restschuldiibernahme
ausgeschlossen.

6. Kommunal begebene Inhaberwertpapiere zur Liquiditatssicherung kénnen nach 8
7 Absatz 6 ASEG NRW erst nach vollstéandiger Rickzahlung und anschlieender
Refinanzierung in einer nicht als Inhaberwertpapier verbrieften Form tbernommen
werden. Die entsprechenden Inhaberwertpapiere sind auf Kosten der
teilnehmenden Kommune rechtzeitig abzuldsen oder umzuwandeln, um die
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Gleiches gilt fir Kredite, die auf eine
andere als Euro lautende Wahrung abgeschlossen wurden, sowie fur Kredite, die
durch ein konnexes Zinsderivat abgesichert sind. Sofern wegen der genannten
Voraussetzungen eine vollstandige Ubernahme bis zur Héhe des in diesem
Bewilligungsbescheid festgesetzten Betrages nicht méglich ist, ist die Frist bis zum
31. Dezember 2026 fur diesen Teil nicht malRgeblich. In diesem Fall gilt das
Verfahren nach 8§ 7 Absatz 5 Satz 2 bis 4 ASEG NRW entsprechend.

Sofern die teilnehmende Kommune nach § 6 Absatz 5 ASEG NRW im Rahmen des
Antragsverfahrens unzutreffende Angaben macht oder sonstige Pflichten nach dem
ASEG NRW oder solche, die sich aus diesem Bewilligungsbescheid ergeben, verletzt,
kann der Bewilligungsbescheid, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder
teilweise zurickgenommen oder widerrufen werden. Ohne Rechtsgrund erbrachte
Leistungen sind zu erstatten. Im Ubrigen finden die 88 48 und 49 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW Anwendung.

Dieser Bewilligungsbescheid ist dem Rat beziehungsweise Kreistag zur Kenntnis zu
geben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim
Verwaltungsgericht Kéln erhoben werden.

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift rechtsgultig.

[7]
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Anlage

Ministerium fur Heimat, Kommunales,
Bau und Digitalisierung

des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat 304

HubertusstralRe 9

40219 Dusseldorf

kommunalentschuldung@mhkbd.nrw.de

Rechtsbehelfsverzichtserklarung

Hiermit wird bestatigt, dass die Stadt Bergisch Gladbach den Bewilligungsbescheid des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 23.12.2025 iiber den Umfang der Ubernahme von (ibermaRigen
Verbindlichkeiten ~ zur  Liquiditatssicherung nach 86 Absatz 3 Satz 1
Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) am 23.12.2025 erhalten hat.

Hiermit erklare ich mich fir die Stadt Bergisch Gladbach mit dem Inhalt des oben genannten
Bescheides einverstanden und erkenne die getroffenen Regelungen als rechtsverbindlich an.

Ich erklare fir die Stadt Bergisch Gladbach, dass auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen
den oben genannten Bescheid verzichtet wird.

Es wird um Ablésung der kommunalen Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung in H6he des
im oben genannten Bescheid festgesetzten Ubernahmebetrages gebeten.

[Stadt Bergisch Gladbach]
[Datum]

[Unterschrift der vertretungsberechtigten Person(en)]

[Vollstandiger Name, Funktion]
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A. Priufungsauftrag

Der Biurgermeister der Stadt Bergisch Gladbach (Auftraggeberin) erteilte uns am 27. August
2025 den Auftrag, die von der Kommune gemal § 4 Abs. 1 S. 4 des Gesetzes zur anteiligen
Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz
Nordrhein-Westfalen — ASEG NRW) vorgelegte Aufstellung tber

1. den Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung im Hinblick auf die Richtigkeit
von Ansatz und Ausweis und

2. den Abzugsbetrag nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW auf Vollstandigkeit und Richtigkeit

in Ubereinstimmung mit dem ASEG NRW und den unterlegenden Ausfiihrungsvorschriften

— konkret den Umsetzungshinweisen fir Kommunen (Stand 10. Juli 2025) — zu prifen.

Die Prufungspflicht ergibt sich aus § 4 Abs. 3 ASEG NRW. Seitens der Auftraggeberin sind
wir dazu verpflichtet, den von Seiten des Ministeriums fir Heimat, Kommunales, Bau und Di-
gitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Ministeriums der Finanzen des Landes
Nordrhein-Westfalen nach § 8 ASEG NRW im Erlasswege vorgegebenen Prifungsumfang,
die durchzufiihrenden Prifungshandlungen und den zu erstellenden Bericht verbindlich anzu-

wenden.

Dieser Bericht ist als Anlage nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 ASEG NRW dem Antrag der Auftraggeberin
auf Teilnahme an der anteiligen Entschuldung ihrer Kommune durch das Land Nordrhein-
Westfalen beizufligen. Der Bericht ist dem Rat zur Kenntnis zu geben und durch die Kommune
offentlich bekannt zu machen, soweit das ASEG NRW oder eine nach § 8 ASEG NRW ergan-

gene Ausflihrungsbestimmung dies bestimmt.

Fir die Durchfihrung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhaltnis
zu Dritten - die vereinbarten und als Anlage beigefiigten ,Allgemeine Auftragsbedingungen fir
Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftspriifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften® in der Fas-

sung vom 1. Januar 2024 malfigebend.

Wir bestatigen, dass wir bei unserer Priifung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhangig-

keit beachtet haben.
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prifung

1. Gegenstand der Priifung

Prifungsgegenstand ist die von der Stadt Bergisch Gladbach gemaR § 3 Abs. 1 und 2 ASEG
NRW vorgelegte Aufstellung Uber den Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung

sowie Uber den Abzugsbetrag zum 31. Dezember 2023.

Wir haben die beigefligte Aufstellung Uber den Bestand an Verbindlichkeiten zur
Liquiditatssicherung sowie Uber den Abzugsbetrag nach dem Gesetz liber die anteilige
Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen gemaf § 4 Abs. 3 ASEG NRW
gepruft.

Die gesetzlichen Vertreter der Auftraggeberin sind verantwortlich fiir die oben genannte
Aufstellung nach dem ASEG NRW. Die gesetzlichen Vertreter der Auftraggeberin sind auch
verantwortlich fUr die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die genannte
Aufstellung zu ermoglichen, die frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten

— falschen Angaben ist.

Unsere Aufgabe ist es, die von der Kommune in der Aufstellung gemaly § 3 Abs. 1 und 2
ASEG NRW gemachten Angaben gemaR § 4 Abs. 3 ASEG NRW zu prifen und Uber die von
uns im Rahmen unserer Prifung getroffenen Feststellungen zu berichten. Die Durchfiihrung
umfasste die im Gesetz und den Umsetzungshinweisen des Ministeriums vorgegebenen
Prifungshandlungen. Die vom Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V. (IDW)
festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaliger Abschlussprifung sind, soweit

einschlagig und in diesem Prifungsbericht dargestellt, bei unserer Priifung beachtet worden.

Eine Prifung umfasst die Durchfihrung von Prifungshandlungen, um Nachweise flr die in
der Aufstellung enthaltenen Wertansatze zu erlangen. Die Auswahl der Prifungshandlungen
ist durch das Ministerium fir Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes
Nordrhein-Westfalen und das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen
vorgegeben. Entsprechend den Umsetzungshinweisen zum ASEG NRW (Stand: 10. Juli
2025, Seite 16) war das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem nicht Gegenstand
der Priufung. Soweit die in der Aufstellung enthaltenen Werte aus dem von der Kommune nach
den landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften — insbesondere nach dem Achten Teil
der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushalts-
verordnung NRW — aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ibernommen
wurden, umfasst die Prifung auch die Beurteilung,

e ob die angewandten Rechnungslegungsmethoden beim Ansatz und Ausweis des

Bestands an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung sachgerecht sind, und
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e obdie Angaben im Hinblick auf den Abzugsbetrag nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW richtig und

vollstéandig sind.

Wir sind der Auffassung, dass der Umfang der vorgegebenen und von uns durchgefiihrten
Prifungshandlungen eine angemessene Grundlage flr die von uns getroffenen

Prifungsfeststellungen darstellen.
Fir die vorzunehmenden Priifungshandlungen wurde zuriickgegriffen auf:

X den zum 31. Dezember 2023 festgestellten Jahresabschluss
(Feststellungsdatum: 08. Juli 2025)

1 den vom Biirgermeister der Auftraggeberin hilfsweise bestatigten Entwurf des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2023

sowie auf die von der Kommune gemal den Umsetzungshinweisen des MHKBD NRW
erstellte Begleitdokumentation (vgl. Umsetzungshinweise fir Kommunen (Stand: 10. Juli
2025), Seite 10).

Wir haben die Aufstellung auf Grundlage des nach landesrechtlichen
Rechnungslegungsgrundsatzen, hier: Achter Teil der Gemeindeordnung fir das Land
Nordrhein-Westfalen und Kommunalhaushaltsverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen,
verwendeten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 im Hinblick auf den Bestand an
Verbindlichkeiten zur Liquiditadtssicherung und den Abzugsbetrag zum 31. Dezember 2023
nach dem zugrundeliegenden Prifungsauftrag geprift. Die Buchfiihrung und der dafir
verwendete Jahresabschluss nach den landesrechtlichen Vorschriften liegen in der
Verantwortung des Bilirgermeisters der Auftraggeberin. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifungshandlungen Feststellungen Uber die
Richtigkeit von Ansatz und Ausweis des Bestandes an Verbindlichkeiten zur
Liquiditatssicherung sowie Uber die Richtigkeit und Vollstandigkeit des Abzugsbetrages nach
§ 3 Abs. 2 ASEG NRW zum Zwecke der Antragstellung der Auftraggeberin nach § 4 Abs. 1
S. 1 ASEG NRW zu treffen.

Die Priufung des Bestandes an Verbindlichkeiten zur Liquiditdtssicherung hat sich darauf
erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften im Hinblick auf Ansatz und Ausweis beachtet
worden sind. Die Prifung des Abzugsbetrages nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW hat sich darauf
erstreckt, ob der Abzugsbetrag richtig und vollstandig — im Sinne der Willkirfreiheit — durch

die Auftraggeberin ermittelt worden ist.

Gezielte Prifungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschlagungen oder sonstigen
strafrechtlich relevanten Tatbestanden zu Lasten sowie zum Fortbestand und der Wirksamkeit

und Wirtschaftlichkeit sind nicht Gegenstand der Prifungshandlungen.
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Im Sinne der Begriffe ,Vollstandigkeit und Richtigkeit” nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ASEG NRW
ist zu prifen, ob der vollstandige Bestand nach § 3 Abs. 2 S. 1 ASEG NRW Ausgangspunkt
zur Bildung des Abzugsbetrages war und ob die von der antragstellenden Kommune nach § 3
Abs. 2 S. 2 ASEG NRW angesetzten Betrdge zur Reduzierung des Abzugsbetrages durch
Nachweise belegt und damit anerkannt werden kénnen. Nach dem Gesetz erfolgt im Rahmen
der vorgegebenen Prifungshandlungen durch den Wirtschaftsprifer keine Prifung der
Vollstéandigkeit der von der Kommune angesetzten Finanzmittel, die aufgrund einer einseitigen
rechtlichen Bedingung durch Dritte zweckgebunden waren und damit nicht der freien
Verwendung im Sinne des ASEG unterlagen, d.h. ob in der Aufstellung zweckgebundene
Mittel fehlen.

Da es sich bei der Prifung nach § 4 Abs. 3 ASEG NRW — abweichend von Prifungsauftragen
mit hinreichender Sicherheit (wie bei der Abschlusspriifung) oder begrenzter Sicherheit — um
eine Prifung anhand vorgegebener Prifungshandlungen handelt, berichten wir in Abschnitt
C und D dieses Prifungsberichts Uber unsere jeweiligen Feststellungen zu den

durchgefiihrten Prufungshandlungen.

2. Art und Umfang der Priifung

Die Prifungshandlungen wurden von Anfang September bis zum 18. November 2025 in un-

seren Buroraumen in Krefeld durchgeftihrt.

Ausgangspunkt der vorzunehmenden Prifungshandlungen war die von der Stadt Bergisch
Gladbach vorgelegte Aufstellung Gber den Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssiche-
rung sowie Uber den Abzugsbetrag zum 31. Dezember 2023, die dem Antrag gemafl ASEG
NRW beigeflgt wird.

Die Wertansatze in der Aufstellung sind zum Teil aus dem kommunalen Jahresabschluss ent-
nommen. Deshalb wurde im Rahmen der Prifung der von der ortlichen Rechnungsprifung
geprufte und mit Datum vom 27. Marz 2025 gebilligte Jahresabschluss zum 31. Dezember
2023 herangezogen. Dieser wurde vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 08. Juli 2025
festgestellt.

Der Umfang der per Erlass vorgegebenen Prifungshandlungen sieht keine Wesentlichkeits-
schwelle vor. Insofern scheidet eine Prifung auf Basis eines risiko- und systemorientierten
Prufungsansatzes aus. Entsprechend den Umsetzungshinweisen zum ASEG NRW (Stand:

10. Juli 2025) haben wir Befragungen und andere Einzelfallprifungen vorgenommen.
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Unser Priifungsprogramm beinhaltet folgende Priifungshandlungen:

a) Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung

Zusammensetzung des Bestandes an Verbindlichkeiten zur Liquiditétssicherung nach

§ 3 Abs. 1 ASEG NRW aus Krediten zur Liquiditatssicherung nach § 89 Abs. 2 S. 1

der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen, aus zur Sicherstellung der

Liquiditat begebenen Wertpapieren in dem kommunalen Kernhaushalt sowie aus Ver-

bindlichkeiten im Zusammenhang mit einem kommunalseitig geflihrten Cash-Pool

zum 31. Dezember 2023.

Prifung des vorgenannten Bestandes auf Richtigkeit von Ansatz und Ausweis in der

Bilanz zum 31. Dezember 2023 erfolgte auf der Grundlage von:

- Befragungen auskunftsbefugter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbe-
reichs Finanzen der Stadt Bergisch Gladbach.

- Kritische Durchsicht des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 hinsichtlich
der Ansatz- und Bewertungsvorschriften des jeweiligen Abschlusspostens.

- Einsichtnahme in Kreditvereinbarungen und Kreditvertrage und Abgleich zum Ab-
schlussposten ,Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung®.

- Beurteilung des nicht mittels Kreditvereinbarungen und Kreditvertrdgen nachge-
wiesenen Bestands an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung zum 31. De-
zember 2023.

- Einsichtnahme in Cash-Pool-Vereinbarung der Stadt Bergisch Gladbach.

- Einsichtnahme in interne Kontoentwicklungen der einbezogenen Cash-Pool-Ein-
heiten und Abstimmung der gegenseitigen Cash-Pool-Salden zum 31. Dezember
2023.

- Einholung von Banksaldenbestatigungen aller liquiditatskreditgebenden Banken
und Kreditinstituten.

b) Abzugsbetrag

Zusammensetzung des Abzugsbetrages nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW aus liquiden

Mitteln in dem kommunalen Kernhaushalt sowie aus Forderungen aus einem kommu-

nalseitig gefuhrten Cash-Pool zum 31. Dezember 2023

Prifung des vorgenannten Abzugsbetrages auf Richtigkeit und Vollstandigkeit er-

folgte auf der Grundlage von:

- Befragungen auskunftsbefugter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbe-
reichs Finanzen der Stadt Bergisch Gladbach.

- Kritische Durchsicht des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 hinsichtlich
der Ansatz- und Bewertungsvorschriften des jeweiligen Abschlusspostens.

- Einsichtnahme in Kontoauszige zum 31. Dezember 2023 von Banken und Kre-
ditinstituten und Abstimmung zum Bestand liquider Mittel.

- Einsichtnahme in Kassenprotokolle zum 31. Dezember 2023 und Abstimmung
zum Bestand liquider Mittel.

Die Prifungshandlungen umfassten, sofern einschlagig, Prifungshandlungen gemafl IDW

Prifungsstandard: Prifungsnachweise im Rahmen der Abschlussprifung (IDW PS 300 n.F.),
Tz. A11-A23 bzw. ISA [DE] 500: Prufungsnachweise, Tz. A18-A29 sowie Bestatigungen Drit-
ter nach IDW Prifungsstandard: Bestatigungen Dritter (IDW PS 302 n.F.) bzw. ISA [DE] 505:

Externe Bestatigungen (ohne die Verweise auf andere Prifungsstandards).
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Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem war nicht Gegenstand der Prifungs-

handlungen.

Fir die Prifung des Bestandes an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung wurden Bestati-
gungen der kapitalgebenden Stelle zum 31. Dezember 2023 an unsere Adresse angefordert.
Eine Festlegung einer Wesentlichkeitsschwelle und/oder die Bestimmung eines Stichpro-
benumfanges bzw. einer Auswahl erfolgte vor dem Hintergrund des landesseitig vorgegebe-
nen Prufungsumfanges nicht. Es handelt sich gemal den Umsetzungshinweisen fir Kommu-
nen (Stand: 10. Juli 2025), Seite 14 und 16 um eine Vollprifung. Eine ausschlielllich pau-
schale Ermittlung des antragsfahigen Bestandes an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung
anhand von Finanzrechnungsgréfien entspricht nicht dem vorgegebenen Prifungsumfang
nach § 4 Abs. 3 ASEG NRW und hat nicht stattgefunden.

Die Vollprifung gemafl den Umsetzungshinweisen fir Kommunen (Stand: 10. Juli 2025) ver-
langt nicht, dass samtliche Kreditvertrage (fir die Aufnahme und Umschuldung) einzusehen
sind. Wir haben vor allem Befragungen durchgefiihrt und entsprechend den Umsetzungshin-
weisen fir Kommunen (Stand: 10. Juli 2025), Seite 17, eine schriftliche Erklarung des Blirger-
meisters eingeholt, in der er bestatigt, dass die in der Aufstellung ausgewiesenen Verbindlich-
keiten zur Liquiditatssicherung in Ubereinstimmung mit § 1 S. 2 ASEG NRW keine Geschéafts-
vorfalle umfassen, die tatsachlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet wurden. Dem-
nach hat auch nach dem gesetzlichen Stichtag im Wertaufhellungszeitraum keine Umschul-
dung ausgewiesener Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung in insofern nicht antragsfahige

Investitionskredite stattgefunden.

Fir die Prifung des Abzugsbetrages nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW wurden Saldenbestatigun-
gen von Banken und Kreditinstituten sowie Kontoausziige und Kassenprotokolle zum 31. De-

zember 2023 herangezogen.

Von den gesetzlichen Vertretern und der von ihnen beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sind uns alle verlangten Aufklarungen und Nachweise erbracht worden. Die gesetzli-

chen Vertreter haben uns die berufsibliche schriftliche Vollstandigkeitserklarung erteilt.
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C. Feststellungen

1. Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung:

Der Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung zum 31. Dezember 2023 setzte

sich vor Beginn der Prufung nach Aufstellung durch die Auftraggeberin wie folgt zusammen:

31.12.2023

Bezeichnung EUR

Hansestadt Bremen 20.000.000,00
Hansestadt Bremen 10.000.000,00
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 30.000.000,00
Bayern LB 15.000.000,00
Bayern LB 10.000.000,00
Zwischensumme 85.000.000,00

abzliglich Vorfinanzierungen von Investitionen

geméR § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW 45.891.784,00

Bilanzausweis gemaR Zeile 4.3 39.108.216,00
kommunalseitig geflihrtes Cashpoolkonto 32.960.695,27
Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung gema ASEG-NRW 72.068.911,27

Im Zuge der Priifungshandlungen konnten EUR 85.000.000,00 durch Bestatigungen Dritter
nachgewiesen werden. Durch die Uberlassenen Nachweise konnten auch die angegebenen
Vorfinanzierungen flr Investitionen nachvollzogen werden. Bei den unter den sonstigen Ver-
bindlichkeiten (Zeile 4.3.) ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenuber den in den Cash-Pool
einbezogenen eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen (Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Ber-
gisch Gladbach und Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach), denen korrespondierende
Forderungen in den Jahresabschlissen der Sondervermdgen (sonstige Vermdgensgegen-
stéande) gegeniberstehen, handelt es sich inhaltlich um Verbindlichkeiten zur Liquiditatssiche-
rung im Sinne des ASEG NRW. Die seitens der Stadt Bergisch Gladbach bendétigte Liquiditat
wird einerseits durch die Inanspruchnahme von Krediten, andererseits aus der freien Liquiditat
der eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen (insb. des Abwasserwerk der Stadt Bergisch Glad-
bach) sichergestellt. Vor dem Hintergrund sind die Verbindlichkeiten hier mit in die Verbind-
lichkeiten zur Liquiditatssicherung nach dem ASEG NRW einzubeziehen und wurden als Ver-

bindlichkeit auch einem kommunalseitig gefiihrten Cash-Pool gewertet.
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2. Abzugsbetrag:

Der Abzugsbetrag zum 31. Dezember 2023 setzte sich vor Beginn der Prifung nach Aufstel-

lung durch die Auftraggeberin wie folgt zusammen:

31.12.2023

Bezeichnung EUR

selbstverwaltete liquide Mittel bei Banken und Kreditinstituten 2.302.729,79
liquide Mittel in Bar- und Handkassen 12.959,94
fremdverwaltete liquide Mittel bei Banken und Kreditinstituten 1.491.948,48
Bestand liquide Mittel gemaR Bilanzzeile 2.4 3.807.638,21
abziglich zweckgebundene liquide Mittel -1.612.385,69
Abzugsbetrag gemaR § 3 Abs. 2 ASEG-NRW 2.195.252,52

Im Zuge der Prifungshandlungen konnte die Ermittlung des Abzugsbetrages durch die Auf-
traggeberin im Hinblick auf Richtigkeit und Vollstandigkeit bestatigt werden. Dabei haben wir
den Bestand der liquiden Mittel gemaR Bilanzausweis zum 31. Dezember 2023 Uberwiegend
durch Einsichtnahmen in bankseitig erstellte Ausziige und Protokolle geprift. Finanzmittel, die
in den liquiden Mitteln aufgrund einseitiger rechtlicher Bindungen durch Dritte zweckgebunden
waren und damit nicht einer freien Verwendung im Sine des ASEG NRW unterlagen, wurden
in Ubereinstimmung mit den Umsetzungshinweisen fiir Kommunen (Stand: 10. Juli 2025) vom

Bestand der liquiden Mittel in Abzug gebracht.
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D. Feststellung der als libermaRig geltenden Verbindlichkeiten zur Li-
quiditatssicherung zum 31. Dezember 2023

1. Zusammensetzung des Bestandes an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssi-

cherung zum 31. Dezember 2023

Wertpapieren zur Liquiditatssicherung

EUR Kommentar / Anmerkung
a) Verbindlichkeiten aus begebenen Wertpapieren zur 000
Liquiditatssicherung nach Bilanzwert ’
Abzuglich Eigenkorrekturen der Auftraggeberin 0,00
a) Zwischensumme Verbindlichkeiten aus begebenen 0,00

b) Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditatssicherung nach Bilanzzeile und Bilanzwert

39.108.216,00

Bilanzzeile 4.3

Abziglich Eigenkorrekturen der Auftraggeberin

0,00

b) Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditatssicherung

39.108.216,00

c) Verbindlichkeiten aus einem kommunalseitig
gefiuhrten Cash-Pool nach Bilanzwert

(gdf. als davon-Vermerk bei (b) zu zeigen)

32.960.695,27

in Bilanzzeile 4.7 enthalten

Abziglich Eigenkorrekturen der Auftraggeberin

0,00

c) Zwischensumme Verbindlichkeiten aus einem
kommunalseitig gefuhrten Cash-Pool

32.960.695,27

Summe vor Vornahme der Priifungshandlungen

72.068.911,27

Korrekturen, die sich aus den Prufungshandlungen
ergeben:

a) Zwischensumme Verbindlichkeiten aus begebenen

0,00
Wertpapieren zur Liquiditatssicherung ’
- Korrekturbedarf erlautern 0,00
a) Korrigierter Ansatzwert nach Prifung 0,00

b) Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditatssicherung

39.108.216,00

- Korrekturbedarf erlautern

0,00

b) Korrigierter Ansatz- und Ausweiswert nach Priifung

39.108.216,00

¢) Zwischensumme Verbindlichkeiten aus einem
kommunalseitig gefuhrten Cash-Pool

(ggdf. als davon-Vermerk bei (b) zu zeigen)

32.960.695,27

- Korrekturbedarf erlautern

0,00

c) Korrigierter Ansatz- und Ausweiswert nach Prifung

32.960.695,27

Summe nach Vornahme der Priifungshandlungen

72.068.911,27

Zwischenergebnis:

EUR

Prifung zum 31. Dezember 2023

- Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung vor

72.068.911,27

abziiglich:
- Fehlerhafter Ansatz (in Summe) 0,00
- Fehlerhafter Ausweis (in Summe) 0,00

- Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung
nach Prufung zum 31. Dezember 2023

72.068.911,27
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2. Zusammensetzung des Abzugsbetrages zum 31. Dezember 2023

EUR Kommentar / Anmerkung
a) LIqL-J.Ide Mittel laut Bilanzzeile und nach Bilanzwert 3.807.638,21 Bilanzzeile 2.4
vor Prifung
abzliglich (laut Aufstellung der Kommune)
- treuhanderisch verwaltete Schulgirokonten -1.379.260,47
- treuhanderisch verwaltetes Interessenvermdgen -112.688,01
- zweckgebundene Zuweisungen/Einzahlungen -120.437,21
a) Zwischensumme Abzugsbetrag liquide Mittel 2.195.252,52
b) Forderungen aus einem kommunalseitig gefiihrten 0.00
Cash-Pool nach Bilanzwert vor Priifung ’
abzlglich (laut Aufstellung der Kommune) 0,00
b) Zwischensumme Abzugsbetrag Cash-Pool 0,00
Summe vor Vornahme der Priifungshandlungen 2.195.252,52
Korrekturwerte:
a) Zwischensumme Abzugsbetrag liquide Mittel 2.195.252,52
Abziglich:
- Korrekturbedarf erlautern 0,00
a) Abzugsbetrag liquide Mittel nach Priifung 2.195.252,52
b) Zwischensumme Abzugsbetrag Cash-Pool 0,00
- Korrekturbedarf erlautern 0,00
b) Abzugsbetrag Cash-Pool nach Priifung 0,00
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E. Schlussbemerkung

Feststellung der als UbermaRig geltenden Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung nach
dem ASEG NRW:

EUR
72.068.911,27

Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditatssicherung nach
Priifung zum 31. Dezember 2023
Abzugsbetrag nach § 3 Abs. 2 ASEG NRW nach Priifung zum
31. Dezember 2023 2.195.252,52
Anmeldefahiger Betrag 69.873.658,75
Amtliche Bewlkerungszahl zum 31. Dezember 2023

o 112.660
(nachrichtlich)
Pro-Kopf-Verschuldung (nachrichtlich) 620,22

Den Bericht Uber die Prifung der Aufstellung Gber den Bestand an Verbindlichkeiten zur Li-
quiditatssicherung und den Abzugsbetrag nach dem ASEG NRW zum 31. Dezember 2023
erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Bei unserer Priifung nach
§ 4 Abs. 3 ASEG haben wir auf der Grundlage der durchgefuhrten und im Bericht dargestellten
Prifungshandlungen keine tber die in Abschnitt C und D hinausgehenden Feststellungen ge-

troffen.

Ohne unsere Feststellungen einzuschranken, weisen wir darauf hin, dass die genannte Auf-
stellung durch die Kommune nach Vorgabe durch das Ministerium fir Heimat, Kommunales,
Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Ministeriums der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt wurde. Folglich ist diese Aufstellung moglicherweise

flr einen anderen als den vorgenannten Zweck nicht geeignet.

Unser Prifungsbericht ist als Anlage nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 ASEG NRW dem Antrag der Auf-
traggeberin auf Teilnahme an der anteiligen Entschuldung ihrer Kommune durch das Land
Nordrhein-Westfalen beizufiigen. Der Bericht ist dem Rat bzw. dem Kreistag zur Kenntnis zu
geben und durch die Kommune o6ffentlich bekannt zu machen, soweit das ASEG NRW oder

eine nach § 8 ASEG NRW ergangene Ausfihrungsbestimmung dies bestimmt.

Krefeld, den 18. November 2025

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

signiert von:
Eike Schulz

signiert von:
Markus Esch

clge 19.11.2025 clgk 19.11.2025
mit:

mit:
digiSeal” .
Esch Schulz

digiSeal”
by secrypt
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer

by secrypt
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftsprifer und
Wirtschaftspriufungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiur Vertrage zwischen Wirtschafts-
pruferinnen, Wirtschaftspriifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer* genannt) und
ihren Auftraggebern tber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrdge, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprifer auch gegenulber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaBiger Berufsausiibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfiihrung. Der Wirtschaftspriifer ist fur die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berlicksichtigung ausléandischen Rechts bedarf — auRer bei
betriebswirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprifer
alle fir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fiir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgadnge und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftspriifer bestimmten Form zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhéngigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fiir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fur Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu Gibernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprufer zur aufRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafigebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind

Lizenziert fur/Licensed to: Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft |
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind miindliche Erklarungen und Auskunfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestéatigt werden. Er-
klarungen und Auskinfte des Wirtschaftsprifers auBerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information tUber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fur den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Maéngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfil-
lung durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfillung kann er die Verglitung mindern oder vom Vertrag zurick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darliber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verziglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kdnnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegenuber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, uber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaft § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrénkt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniiber dem
Wirtschaftsprifer geltend machen.

50341
01/2024



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspruche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezuglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sdmtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Ricksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorséatzliches Verhalten zu-
ruckzufiuihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberiihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fiir Priifungsauftriage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefiihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fuinf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstandig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchflihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag Gbernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle flr die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfiigung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklarun-
gen, einschlieBlich E-Bilanzen, fiir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftspriifer berucksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprufer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

Anlage 1

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fir die Bemessung der Vergltung anzuwen-

den ist, kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergltung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fur

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, BetriebsverauRerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstlitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusétzliche Tétigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmaRiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergunstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fiir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht Uber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlusselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschlsse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Fur den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fur/Licensed to: Dr. Heilmaier & Partner GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft |

4353960 | AV00013365
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Stadt Bergisch Gladbach

Der Blirgermeister
Federfihrender Fachbereich
Zentrales Controlling

Beschlussvorl age Drucksachen-Nr. 0158/2026
offentlich

Gremium Sitzungsdatum | Art der Behandlung

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und 19.03.2026 Beratung

Liegenschaften

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 24.03.2026 Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Umstrukturierung der stadtischen Beteiligungen:
Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH und Infrastruktur-
und Projektgesellschaft Bergisch Gladbach mbH

Beschlussvorschlag:

Unter Abanderung des Beschlusses vom 08.07.2025 wird folgender Beschluss
gefasst:

1)
a. Es erfolgt keine Vermogensubertragung der EBGL zum 01.01.2026.

b. Sowohl die EBGL als auch die IPGL bleiben als Gesellschaft bestehen.

2)

a. Die Prozesse zur Fahrzeug- und Geratschaftsbeschaffung fir die Stadt und
fur die eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen werden ab dem 01.07.2026
durch den Abfallwirtschaftsbetrieb getatigt. Soweit die Fahrzeug- und
Geratschaftsbeschaffung nicht unmittelbar fur den Abfallwirtschaftsbetrieb
erfolgt, wird der Abfallwirtschaftsbetrieb hierbei jeweils im Namen der
bestellenden stadtischen Organisationseinheit tatig. Die beschafften
Fahrzeuge und Geratschaften werden im Anlagevermoégen des
Kernhaushaltes bzw. der betreffenden eigenbetriebsahnlichen Einrichtung
aktiviert.
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b. Die Tatigkeit der EBGL, weitere Fahrzeuge und Geratschaften Uber den
aktuellen Bestand hinaus zwecks Vermietung an den stadtischen Konzern
anzuschaffen, wird zum 30.06.2026 eingestellt. Laufende Bestellungen
werden noch von der EBGL abgewickelt. Die Bestandsfahrzeuge und
Geratschaften werden von der EBGL weiterhin bis zum Ende des
Mietzeitraumes an den stadtischen Konzern vermietet.

c. Der Wertstoffhof verbleibt zur Vermeidung steuerlicher Nachteile zunachst
in der EBGL. Sofern sich hier geanderte Aspekte in der steuerlichen
Behandlung der stillen Reserve im Wertstoffhof ergeben, wird dieser
Sachverhalt zur erneuten Beschlussfassung vorgelegt.
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Sachdarstellung/Begriindung:

Historie:

Zur sachlichen Einordnung wird auf die Beschlussvorlagen 0658/2022, 0479/2023,
0704/2023 sowie auf die Beschlussvorlage 0485/2025 verwiesen. Gleichzeitig wird
auf den Sachstandsbericht (0705/2024) zur Umstrukturierung der EBGL vom
04.12.2024 hingewiesen.

In der Ratssitzung am 08.07.2025 wurde die Verwaltung beauftragt, einen
abschlieRenden Beschlussvorschlag fur eine Vermogensubertragung der EBGL zum
01.01.2026 unter Fokussierung auf die fiskalischen Aspekte in der Ratssitzung im
Dezember vorzulegen.

Nach den vorstehenden Beschlussvorlagen waren zwei Modelle (Variante A und
Variante B) zu untersuchen:

- Variante A: Das gesamte Vermdgen der EBGL wird auf die Stadt im Wege
einer Vermogensubertragung nach dem Umwandlungsgesetz Ubertragen, die
IPGL bleibt als Gesellschaft bestehen.

- Variante B: Verschmelzung der EBGL auf die IPGL und der anschlieRenden
Teilvermdgensubertragung auf die Stadt.

In Umsetzung dieses Beschlusses war es notwendig samtliche Aktiva und Passiva,
insb. der EBGL noch einmal zu betrachten. Hierbei wurden die in der Vergangenheit
vorgenommenen Wertermittlungen far den Wertstoffhof aktualisiert und im Zuge
dessen wurde auch der Fahrzeugbestand der EBGL nochmals betrachtet. Als neue
Erkenntnis war dabei festzuhalten, dass das Vorliegen stiller Reserven insbesondere
im Spezialfahrzeugbestand nicht ausgeschlossen werden kann.

Das Vorliegen stiller Reserven im Fahrzeugbestand wirde im Zuge einer
Ubertragung oder  Verschmelzung zu  weiteren nicht  unerheblichen
Ertragssteuerbelastungen fuhren.

Zur Vermeidung von umsatzsteuerlichen Auswirkungen bei der Variante B stand
nach der Umstrukturierung der Geschéaftsfuhrung bei der IPGL noch die Bewertung
der umsatzsteuerlichen Organschaft zwischen der Stadt und der IPGL aus.
Diesbezlglich teilte das Finanzamt Bergisch Gladbach zwischenzeitlich mit, dass
diese zwischen der Stadt und der IPGL unverandert fortbesteht.

Fiskalische Aspekte der Varianten A und B unter Beriicksichtigung der
Ergebnisse der von der Finanzverwaltung erteilten verbindlichen Auskunft
sowie der aktualisierten Wertermittlungen.

Hierbei wurden die folgenden Annahmen getroffen:

99



Die in der Vergangenheit vorgenommenen Wertermittlungen fir den Wertstoffhof
der EBGL wurden zum 31.12.2024 aktualisiert und in der Variantenbetrachtung
berticksichtigt, da diese infolge der gestiegenen Baupreisindices zu hdheren
ertragsteuerpflichtigen stillen Reserven fuhren.

Im Ubrigen wurde auf die Werte des Jahres 2023 (insbesondere aus den
Jahresabschllssen der EBGL und der IPGL zum 31.12.2023) abgestellt.

Fir die Varianten A und B ist die Bewertung der Beteiligung an der EBGL
steuerlich  relevant. Unter Berucksichtigung der Zahlen aus den
Jahresabschllissen fur die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist der vorlaufig im
vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelte Ertragswert der Beteiligung an der
EBGL niedriger als der Sachwert der Beteiligung an der EBGL, so dass bei der
Ermittlung der steuerlichen Gesamteffekte der hohere Sachwert berucksichtigt
wurde.

Unabhangig von der Festlegung auf eine Variante wird bei der Ermittlung der
steuerlichen Gesamteffekte fur die Variante B zur Vergleichbarkeit mit Variante A
davon ausgegangen, dass eine Gewinnausschuttung durch die EBGL in H6he von
2.114.822 € (Gewinnvortrag plus Jahresuberschuss laut Jahresabschluss zum
31.12.2023 der EBGL) vorgenommen wird, wahrend bei der Variante A im
Rahmen der Vermdgensubertragung (verbunden mit dem Untergang der EBGL)
eine Vollausschuttung zwangslaufig erfolgt. Bei Einbeziehung des AWB (Variante
A und B) wird dabei unterstellt, dass der AWB auch in den folgenden Jahren (2024
und 2025) keine Verluste erwirtschaften und damit die Hohe des Werttransfers an
den Kernhaushalt nicht geschmalert wird.

- Soweit die Ausschittung in einem ersten Schritt an den
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt erfolgt, wird der Ausschuttungsbetrag -
lediglich vermindert um die hierauf entfallende Steuerbelastung
(Korperschaftsteuer, Solidaritatszuschlag und Gewerbesteuer auf 5% der
Gewinnausschuttung als fiktive nicht abzugsfahige Betriebsausgaben) - weiter
an den Kernhaushalt ausgeschlittet.

- Die sich bei einer Gewinnausschuattung in Héhe von 2.114.822 € an den AWB
und einer anschlieRender Weiterausschuttung an den Kernhaushalt
ergebende Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritatszuschlag betragt rund 329.000
€. Diese wird in der Darstellung der steuerlichen Gesamteffekte im Ergebnis
zu keinen Bewertungsunterschieden, da diese unabhéngig von der
Festlegung einer Variante bei einer Gewinnausschiittung der EBGL ohnehin
anfallen wiirde. Insoweit ist die nachfolgende Darstellung nachrichtlich zu
verstehen.

Die nachfolgende Darstellung der steuerlichen Gesamteffekte berucksichtigt die
bestimmbaren stillen Reserven fur den Wertstoffhof der EBGL. Es kann aber — wie
oben ausgefuhrt - nicht ausgeschlossen werden, dass auch stille Reserven im
Fuhrpark enthalten sind. Soweit im Fuhrpark stille Reserven enthalten waren,
wurden diese einer zusatzlichen Steuerbelastung von 42,7 % (Korperschaftsteuer
15,825%, Gewerbesteuer 16,1%, Kapitalertragsteuer 10,77 %) unterliegen, wobei
die anfallende Gewerbesteuer von 16,1 % abzuglich der Gewerbesteuerumlage
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einen Ertrag bei der Stadt Bergisch Gladbach darstellen wirde. Eine
Berucksichtigung dessen ist in der nachfolgenden Betrachtung noch nicht
enthalten, da der Bestand etwaiger stiller Reserven nur durch externe Gutachten
sicher bestimmbar ware. Entsprechende Gutachten wirden — nach einer indikativ
durchgefuihrten Preisabfrage — voraussichtlich TEUR 70,0 — 80,0 verursachen.
Hiervon wurde zunachst abgesehen.

Zusammenfassend ergeben sich die folgenden steuerlichen Gesamteffekte flr die
Varianten A und B:

Variante A (Das gesamte Vermogen der EBGL wird auf die Stadt Ubertragen):

Ertragsteuern Ergebniseffekte
KSt+ SolZz ca. 210.000 €|Gewinnvortrag EBGL 31.12.2023  2.115.000 €
KapESt (*) ca. 88.000 €|KSt + SolZ EBGL -187.000 €
Summe (****) ca. 298.000 €| GewsSt (***) EBGL -191.000 €
Zwischensumme Ebene EBGL 1.737.000 €
Nachrichtlich KSt + SolZ AWB -23.000 €
KapESt (**) ca. 329.000 €|GewsSt (***) AWB -24.000 €
GewsSt (***)  ca. 215.000 €| KapESt (**) -329.000 €
KapESt (*) -88.000 €
Ergebniseffekt AWB 1.273.000 €
Gewinnausschuttung AWB 1.273.000 €
GewsSt (***) EBGL und AWB 215.000 €
Ergebniseffekt Kernhaushalt 1.488.000 €

(*) Abzlglich der KapESt von 329.000 € die auf die Ausschittung des Gewinnvortrags der EBGL
entfallt

(**) KapESt von 329.000 € die auf die Ausschuttung des Gewinnvortrags der EBGL entfallt

(***) Die anfallende Gewerbesteuer stellt abzlglich der Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der
Stadt Bergisch Gladbach dar.

(****) Soweit im Fuhrpark stille Reserven enthalten sind, unterliegen diese einer zusatzlichen
Steuerbelastung von 42,7 % (wobei die anfallende Gewerbesteuer von 16,1 % abzuglich der
Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der Stadt Bergisch Gladbach darstellt).

Der positive Ergebniseffekt fir den Kernhaushalt in Variante A resultiert im
Wesentlichen aus der durch die Umwandlung eintretenden (Voll-) Ausschuttung des
Gewinnvortrags der EBGL im Rahmen der Vermogensubertragung auf die Stadt und
der anschliellenden Weiterauschuttung an den Kernhaushalt. Dem gegenuber
stehen hohe ertragsteuerliche Belastungen (TEUR 298,0 ohne die
Kapitalertragsteuer von TEUR 329,0 aufgrund der Gewinnausschuittung der EBGL).

Variante B (Die EBGL wird in einem ersten Schritt auf die IPGL verschmolzen und
im zweiten Schritt erfolgt eine Teilvermodgensubertragung auf die Stadt und
anschlieBend wird der Gewinnvortrag der EBGL im Rahmen von Schutt-aus-hol-

101



zurtck an den Kernhaushalt Ubertragen):

Ertragsteuern Ergebniseffekte
KSt+ SolZ ca. 227.000 €| KSt + Solz AWB -26.000 €
KapESt (*) ca. 163.000 €] GewSt (***) AWB -27.000 €

Abgangsverlust
Beteiligungsbuchwert EBGL -101.000 €

Ergebniseffekt AWB (***) -154.000 €

Summe (****) ca. 390.000 €

Nachrichtlich
KapESt (**) ca. 329.000 €
GewSt (***)  ca. 232.000 €] Gewinnvortrag EBGL 31.12.2023  2.115.000 €

KSt + SolZ IPGL -187.000 €
GewsSt (***) IPGL -191.000 €
Gewinnauschuittung IPGL

(Gewinnvortrag EBGL abzgl 1.737.000 €
Ergebniseffekt IPGL)

KSt + SolZ Kernhaushalt -14.000 €
GewsSt (***) Kernhaushalt -14.000 €
KapESt (**) -329.000 €
KapESt (*) -163.000 €
GewsSt (***) AWB, IPGL und 232000 €
Kernhaushalt

Ergebniseffekt Kernhaushalt 1.449.000 €

Gesamteffekt Kernhaushalt und
AWB

(*) Abzlglich der KapESt von 329.000 € die auf die Ausschittung des Gewinnvortrags der EBGL
entfallt

(**) KapESt von 329.000 € die auf die Ausschittung des Gewinnvortrags der EBGL entfallt

(***) Die anfallende Gewerbesteuer stellt abzlglich der Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der
Stadt Bergisch Gladbach dar.

(****) Soweit im Fuhrpark stille Reserven enthalten sind, unterliegen diese einer zusatzlichen
Steuerbelastung von 42,7 % (wobei die anfallende Gewerbesteuer von 16,1 % abzuglich der
Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der Stadt Bergisch Gladbach darstellt).

1.295.000 €

Der positive Ergebniseffekt fir den Kernhaushalt in Variante B resultiert im
Wesentlichen aus Ausschittung des Gewinnvortrags der EBGL auf die Stadt nach
erfolgter Verschmelzung. Demgegeniber steht ein negativer Ergebniseffekt fur den
AWB, der sich aus der bei der Verschmelzung entstehenden Ertragsteuerbelastung
ergibt, sowie ein negativer Ergebniseffekt fur die IPGL, der sich aus Versteuerung
der aufgedeckten stillen Reserven im Rahmen der Teilvermdgensibertragung auf die
Stadt ergibt. Saldiert betragt der Ergebniseffekt 1.295.000 €.

In Folge der Verschmelzung der EBGL auf die IPGL bleibt der Verlustvortrag der
IPGL ungeschmalert erhalten, wodurch die Chance auf die Realisierung des
nachfolgend dargestellten zukunftigen Steuerentlastungspotentials erhalten bleibt:
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€

(*) Der Korperschafsteuersatz wurde mit dem ab 2032 geltenden Steuersatz von 10% berticksichtigt.
(**) Die potenzielle Gewerbesteuerersparnis stellt abziglich der Gewerbesteuerumlage eine
Mindereinnahme bei der Stadt Bergisch Gladbach dar.

An dieser Stelle ist aber darauf hinzuweisen, dass entgegen dem erhofften
Vorteil einer vollumfanglichen Verlustverrechnung, die Finanzverwaltung im
Rahmen der erteilten verbindlichen Auskunft zu dem Ergebnis gelangt ist,
dass der bestehende Verlustvor-trag nicht mit allen potenziellen Gewinnen der
IPGL verrechnet werden kann, sondern nur mit zukiinftigen Gewinnen in der
Sparte ,Verkehr“! Insoweit ist die Steuerentlastung maRgeblich davon
abhangig, ob in der Sparte ,,Verkehr* perspektivisch Gewinne erwirtschaftet
werden, wovon realistisch nicht auszugehen ist.

Da sowohl die Variante A als auch die Variante B zu hohen Ertragsteuerbelastungen
fuhren und nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese durch das Vorliegen von
stilen Reserven im Fuhrpark noch weiter ansteigen wurden, hat die Verwaltung mit
dem Ziel einer fiskalischen Optimierung weitere Varianten gepruft, die nachfolgend
dargestellt werden:

Fiskalische Aspekte weiterer Gestaltungsvarianten

Abwandlung der Variante B (Die EBGL wird auf die IPGL verschmolzen und
anschlielfend wird der Gewinnvortrag der EBGL im Rahmen von Schutt-aus-hol-
zuruck an den Kernhaushalt ubertragen. Unterschied: Eine
Teilvermdgensubertragung auf die Stadt erfolgt nicht):

Auch wenn man die Teilvermdgensubertagung im Anschluss an die Verschmelzung

der EBGL auf die IPGL nicht durchfihren wirde, wirde dieses lediglich zu einer
Minderung der Steuerbelastung von 154 T€ fuhren.
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Ertragsteuern Ergebniseffekte

KSt+SolZ ca. 43.000 €|KSt + SolZz AWB -26.000 €

KapESt (*) ca. 163.000 €|GewsSt (***) AWB -27.000 €

. Abgangsverlust )

Summe (****) ca. 206.000 € Beteiligungsbuchwert EBGL 101.000 €
Ergebniseffekt AWB (***) -154.000 €

Nachrichtlich

KapESt (**) ca. 329.000 €

GewsSt (***) ca. 44.000 €
Gewinnauschittung IPGL
(Gewinnvortrag EBGL 31.12.2023) 2.115.000 €
KSt + SolZ Kernhaushalt -17.000 €
GewsSt (***) Kernhaushalt -17.000 €
KapESt (**) -329.000 €
KapESt (*) -163.000 €
GewSt (***) AWB und 44.000 €
Kernhaushalt
Ergebniseffekt Kernhaushalt 1.633.000 €
Gesamteffekt Kernhaushalt und
AWB 1.479.000 €

(*) Abzlglich der KapESt von 329.000 € die auf die Ausschuttung des Gewinnvortrags der EBGL
entfallt

(**) KapESt von 329.000 € die auf die Ausschittung des Gewinnvortrags der EBGL entfallt

(***) Die anfallende Gewerbesteuer stellt abzuglich der Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der
Stadt Bergisch Gladbach dar.

(****) Soweit im Fuhrpark stille Reserven enthalten sind, unterliegen diese einer zusatzlichen
Steuerbelastung von 42,7 % (wobei die anfallende Gewerbesteuer von 16,1 % abzlglich der
Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der Stadt Bergisch Gladbach darstellt).

Die Umsetzung der Variante C wurde mit Beschluss vom 12.12.2023
ausgeschlossen, weil durch die Verschmelzung der IPGL auf die EBGL die hohen
steuerlichen Verlustvortrage der IPGL wegfallen wurden und damit fur eine
zuklnftige Verwendung nicht mehr zur Verfigung stehen wirden. Aufgrund des
Ergebnisses der verbindlichen Auskunft zur stark eingeschrankten Verlustnutzung
(s.0. unter Variante B) wurde eine Abwandlung dieser Variante von der Verwaltung
erneut gepruft und nachfolgend dargestellt:

Abwandlung Variante C (Die IPGL wird auf die EBGL verschmolzen und
anschlieBend wird der Gewinnvortrag der EBGL im Rahmen von Schutt-aus-hol-
zurtck zuerst an den AWB und anschlieBend an den Kernhaushalt ausgeschiittet.
Eine Teilvermdgensubertragung auf die Stadt erfolgt nicht.) Die stillen Reserven flr
die Radstation wurden mit dem zum Stand 31.12.2025 aktualisierten Wert
berucksichtigt:
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Ertrag_jsteuern Ergebniseffekte

KSt+ SolZ  ca. 20.000 €]Gewinnvortrag EBGL 31.12.2023  2.115.000 €
KapESt (*) ca. 0 €]KSt + SolZ AWB -17.000 €
Summe (****) ca. 20.000 €|GewsSt (***) AWB -17.000 €
Ergebniseffekt AWB (***) 2.081.000 €
Nachrichtlich
KapESt (**) ca. 329.000 €]Gewinnausschuttung AWB 2.081.000 €
GewsSt (**)  ca. 20.000 €]JKSt + SolZ Kernhaushalt -3.000 €
GewsSt (***) Kernhaushalt -3.000 €
KapESt (**) -329.000 €
GewSt (***) AWB und
Kernhaushalt 20.000€

Ergebniseffekt Kernhaushalt 1.766.000 €

(*) Abzlglich der KapESt von 329.000 € die auf die Ausschittung des Gewinnvortrags der EBGL
entfallt

(**) KapESt von 329.000 € die auf die Ausschittung des Gewinnvortrags der EBGL entfallt

(***) Die anfallende Gewerbesteuer stellt abzlglich der Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der
Stadt Bergisch Gladbach dar.

(****) Soweit im Fuhrpark stille Reserven enthalten sind, unterliegen diese einer zusatzlichen
Steuerbelastung von 42,7 % (wobei die anfallende Gewerbesteuer von 16,1 % abzlglich der
Gewerbesteuerumlage einen Ertrag bei der Stadt Bergisch Gladbach darstellt).

Wegfall Verlustvortrag Entfallende Potenzielle
Steuerentlastung
Verlustvortrag IPGL zum 31.12.2022 ca. 5.340.000 € | KSt/SolZ (*) ca.
563.000 €

GewSt (**)  ca.
860.000 €

(*) Der Korperschafsteuersatz wurde mit dem ab 2032 geltenden Steuersatz von
10% berlcksichtigt.

(**) Die potenzielle Gewerbesteuerersparnis stellt abzuglich der
Gewerbesteuerumlage eine Mindereinnahme bei der Stadt Bergisch Gladbach
dar.

Der positive Ergebniseffekt fur den AWB und den Kernhaushalt in der Abwandlung
von Vari-ante C resultiert im Wesentlichen aus der Ausschittung des Gewinnvortrags
der EBGL an den AWB nach erfolgter Verschmelzung der EBGL auf die IPGL und
der anschlielfienden Weiterauschuttung an den Kernhaushalt.

Demgegenlber steht der Wegfall des Verlustvortrags der IPGL, wodurch ein
mogliches Steuerentlastungspotenzial von bis zu 563.000 € (KSt/SolZ) entfallt. Zu
den allerdings ohnehin stark eingeschrankten Nutzungsmdglichkeiten des
Verlustvortrages siehe Ausfuhrungen unter Variante B.

Auf dem ersten Blick erscheint die Abwandlung von Variante C gunstiger als die

Varianten A und B (mit und ohne Abwandlung), da im ersten Schritt geringere
Steuerzahlungen anfallen wurden. Der Grund hierfur ist, dass durch die

105



Verschmelzung der IPGL auf die EBGL die zusammengefasste Gesellschaft erst
einmal weiterhin zum steuerlichen Betriebsvermodgen des Betriebes gewerblicher Art
des AWB gehdren wirde, weshalb erst einmal keine Besteuerung der im
Wertstoffhof liegenden stillen Reserven sowie eventuell im Fuhrpark liegender stiller
Reserven erfolgt.

Dies ist aber keinesfalls gesichert. Denn die steuerliche Zuordnung der Beteiligung
basiert auf den Grundsatzen des gewillkirten Betriebsvermogens und resultiert aus
der starken Verbindung der EBGL zum Bereich der Abfallbeseitigung. Durch die
Aufnahme der Tatigkeiten der IPGL infolge der Verschmelzung, wird diese
Verbindung abgeschwacht. Dies kann von Anfang an, aber insbesondere in der
Folgezeit bei weiterer Intensivierung der heutigen Unternehmensgegenstéande der
IPGL dazu fuhren, das eine steuerliche Entstrickung eintritt, weil die Beteiligung eher
dem Hoheitsbereich oder wahrscheinlicher einem anderen Betrieb gewerblicher Art
der Stadt zuzuordnen ist. Ob und wann ggf. eine Entstrickung eintritt ist dabei von
der Wurdigung des Einzelfalls durch die Finanzverwaltung abhangig und daher auch
im Ergebnis ermessenbehaftet. Da die Variante C nicht Gegenstand der eingeholten
verbindlichen Auskunft war, besteht hier keine Rechtssicherheit.

Soweit nach der Verschmelzung der IPGL auf die EBGL die steuerliche Verstrickung
im Vermodgen des Betriebes gewerblicher Art anerkannt wird, muss, um diesen
Status auf Dauer aufrecht erhalten zu kénnen, bei zukunftigen organisatorischen
Entscheidungen zwingend darauf geachtet werden, dass die zusammengefasste
Gesellschaft ihren Status als steuerliches Betriebsvermdgen des Betriebes
gewerblicher Art des AWB beibehalt und nicht zwingend einem anderen Betrieb
gewerblicher Art der Stadt oder dem Hoheitsbereich zugeordnet werden muss, was
dann dieselben steuerlichen Konsequenzen, wie in der Abwandlung von Variante B
beschrieben, nach sich ziehen wirde.

Dies beeintrachtigt die organisatorische Weiterentwicklung der neuen viel groReren
Gesellschaft.

Nach den vorstehenden Ausfiihrungen zu den Varianten A, B und C zeigt sich,
dass alle Varianten erhebliche Steuerbelastungen durch die Entstrickung von
Betriebsvermogen und der Aufdeckung von stillen Reserven infolge der
Umstrukturierung verursachen. Diese konnten sich im Falle von stillen
Reserven im Fuhrparkbestand noch erhohen.

In Abwagung dazu ist zu beachten, dass die formale Umstrukturierung nicht die
einzige Maoglichkeit bildet, um angestrebte positive Effekte fur den Konzern Stadt
Bergisch Gladbach zu realisieren:

Ein positiver fiskalischer Effekt fur den Kernhaushalt kann auch durch eine
Ausschuttung des Gewinnvortrages der EBGL im Rahmen von Schutt-aus-hol-zurtck
erzielt werden, ohne dass es hierfur einer Vermdgensubertragung oder
Verschmelzung bedarf. Der sich hieraus ergebende Ergebniseffekt fur den
Kernhaushalt liegt mit jedenfalls hoher als der Ergebniseffekt der einzelnen
Varianten, weil ertragssteuerliche Belastungen auf stille Reserven entfallen.

Zudem hat sich im Rahmen des Abstimmungsprozesses gezeigt, dass sich ein
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weiterer  positiver  fiskalischer Effekt fGr den Kernhaushalt und die
eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen ergeben konnte, wenn neu angeschaffte
Fahrzeuge direkt im Kernhaushalt oder bei den eigenbetriebsahnlichen
Einrichtungen bilanziert werden wurden.

* Hierdurch wirde bei neu beschafften Fahrzeugen zum einen der
Gewinnaufschlag entfallen, der als Bestandteil der Fahrzeugmieten an die
EBGL zur Sicherstellung des steuerlich anzustellenden Fremdvergleichs zwingend
zu zahlen ist, und bei dieser der Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer
unterliegt und

* Zum anderen konnen die in den Fahrzeugen liegenden stillen Reserven bei
deren VerauBerung, soweit es sich um Fahrzeuge im hoheitlichen Bereich
handelt, ohne Ertragsteuerbelastung vereinnahmt werden, wahrend die
Aufdeckung von stillen Reserven durch die EBGL bei dieser wiederum der
Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer unterliegt und

* beide vorgenannten Positionen bei Weiterausschittung an den AWB und
nachfolgend an die Stadt auch noch der Kapitalertragsteuer unterliegen.

Dieses wirde auch dem politischen Wunsch, die Ertragsteuerbelastung bei der
Fahrzeugvermietung zu optimieren, Rechnung tragen.

Fazit

Hohe Ertragsteuerbelastungen durch die Varianten A bis C

Die Verwaltung schlagt nach Wirdigung und Prifung der drei Varianten vor, eine
Neuorganisation im Innenverhaltnis vorzunehmen, da keine Variante die Ziele der
Stadt bestmdglich erflllt und eine Umstrukturierung sowohl im Falle einer
Vermogensubertragung auf die Stadt als auch im Falle einer Verschmelzung mit
erheblichen steuerlichen Belastungen einhergeht.

Eine Umstrukturierung in Form einer Vermogensubertragung bzw. Verschmelzung
wird daher nicht weiter angestrebt.

Positiver Effekt durch die Ausschuttung des Gewinnvortrags
Da ein positiver Effekt fur den Kernhaushalt auch uber eine Ausschuttung des
Gewinnvortrags der EBGL — ggf. im Rahmen von Schutt-aus-hol-zurick — erzielt

werden kann, wird die Verwaltung dieses erneut prufen und bei positiver
Gesamteinschatzung im Anschluss daran eine Beschlussvorlage hierzu einbringen.

Positiver Effekt durch die Vermeidung von Steuerbelastungen auf Ebene der EBGL

Das Ergebnis der fiskalischen Betrachtung insbesondere bei Durchleuchtung der
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Beschaffungsprozesse der EBGL hat klar gezeigt, dass die Fahrzeugvermietung an
die Stadt bei gleichzeitiger Bilanzierung des Fahrzeugvermogens auf Ebene der
EBGL eine erhebliche steuerliche Belastung (Doppelbesteuerung) darstellt (s.0.), die
dadurch vermieden werden kann, dass das Fahrzeugvermogen bei
Neuanschaffungen direkt im Kernhaushalt oder den eigenbetriebsahnlichen
Einrichtungen erfasst wird.

Positiver Effekt durch Nutzung der besonders umfassenden Kenntnis der
Mitarbeitenden des Abfallwirtschaftsbetriebes im Bereich Technik, Vergabe und

Beschaffung

Zusatzlich zu den fiskalischen und gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen
sind operative Gesichtspunkte zu berlcksichtigen.

Neben der Ubernahme des operativen Betriebs des Wertstoffhofes durch den
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) — basierend auf dem Ratsbeschluss vom Dezember
2022 sowie der damit verbundenen verbindlichen Personallberleitung — ist die
dauerhafte Verfugbarkeit und bedarfsgerechte Beschaffung von Dienstfahrzeugen
und Geratschaften fur stadtische Aufgaben sicherzustellen.

Das Sachgebiet ,Fuhrpark & Technik® liegt vollstandig im Verantwortungsbereich des
AWB bzw. im Fachbereich Umwelt und Technik und wird durch die umfassende
Fachexpertise der dortigen Mitarbeitenden insbesondere unter dem Gesichtspunkt
von Personenidentitaten zur EBGL weiterhin abgedeckt. Damit ergibt sich eine
Kompetenzwahrung bzw. grundsatzlich keine Notwendigkeit neue Kompetenzen
aufzubauen. Eine grundlegende Prozessanderung der Beschaffungsvorgange ist
damit ebenfalls nicht erforderlich.

Der bisher bestehende vergaberechtliche Vorteil einer GmbH bei Beschaffungen im
Unterschwellenbereich ist durch die Aufhebung des § 26 KomHVO NRW zum
01.01.2026 grundsatzlich entfallen. Die Motivation des Gesetzgebers lag gerade
darin, dass die Kommunen in NRW kunftig vergaberechtlich ebenso viel
Handlungsfreiheit wie ihre Tochtergesellschaften erhalten sollen und diese Regelung
damit zum Burokratieabbau beitragt.

Die beabsichtigte ortliche Satzungsregelung zur Vergabe wurde hieran nichts
durchdringend andern, da die beabsichtigten Wertgrenzen einer Direktvergabe weit
gefasst sind und der verbleibende Bereich zur Oberschwellengrenze freihandige
Vergaben nach Einholung von drei Angeboten ermdglicht.

Selbst wenn vergaberechtliche Vorteile einer GmbH bestehen wirden — was nicht
mehr der Fall ist —, konnte sich die Tatigkeit nicht auf die reine Dienstleistung der
Beschaffung beschranken, sondern das Fahrzeug- und Geratschaftsvermdgen
musste zur Wahrung der Vorteile in der GmbH aktiviert werden, was wieder zu den
o.a. fiskalischen Nachteilen fuhren warde.

Es wird daher vorgeschlagen,

- dass keine Vermogensubertragung der EBGL zum 01.01.2026 erfolgt und
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sowohl die EBGL als auch die IPGL als Gesellschaft bestehen bleiben.

dass die Prozesse zur Fahrzeug- und Geratschaftsbeschaffung flr die Stadt
und fur die eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen ab dem 01.07.2026 durch
den Abfallwirtschaftsbetrieb getatigt werden. Soweit die Fahrzeug- und
Geratschaftsbeschaffung nicht unmittelbar fir den Abfallwirtschaftsbetrieb
erfolgt, wird der Abfallwirtschaftsbetrieb hierbei jeweils im Namen der
bestellenden stadtischen Organisationseinheit tatig. Die beschafften
Fahrzeuge und Geratschaften werden im Anlagevermdgen des
Kernhaushaltes bzw. der betreffenden eigenbetriebsahnlichen Einrichtung
aktiviert.

dass die Tatigkeit der EBGL, weitere Fahrzeuge und Geratschaften Uber den
aktuellen Bestand hinaus zwecks Vermietung an den stadtischen Konzern
anzuschaffen, zum 30.06.2026 eingestellt wird. Laufende Bestellungen
werden noch von der EBGL abgewickelt. Die Bestandfahrzeuge und
Geratschaften werden von der EBGL weiterhin bis zum Ende des
Mietzeitraumes an den stadtischen Konzern vermietet.

dass der Wertstoffhof zur Vermeidung steuerlicher Nachteile zunachst in der
EBGL verbleibt. Sofern sich hier geanderte Aspekte in der steuerlichen
Behandlung der stillen Reserve im Wertstoffhof ergeben, wird dieser Sachverhalt
zur erneuten Beschlussfassung vorgelegt.
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Stadt Bergisch Gladbach

Der Blirgermeister
Federfihrender Fachbereich
Hochbau

Beschlussvorlage

O

Drucksachen-Nr. 0151/2026
offentlich

Gremium

Sitzungsdatum

Art der Behandlung

Ausschuss fur Finanzen, Beteiligungen und
Liegenschaften

19.03.2026

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Bergischer Lowe, Sanierung und hochwassergeschitzte
Neuplazierung der elektrischen Anlagen, MaBnahmenbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fir Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschlief3t, die Verwaltung
mit der Sanierung und Neuplatzierung der elektrischen Anlagen (Mittelspannungsanlage,
Transformator, Niederspannungs-Hauptverteiler sowie Notstromaggregat) im Burgerhaus
Bergischer Loéwe an einem hochwassergeschitzten Standort sowie der Erneuerung der

zugehdrigen Zuleitungen zu beauftragen.

Die Finanzierung der konsumtiven Kosten in Hohe von 238.000 €, die bereits im Jahr 2026
entstehen, wird durch die Bildung einer entsprechenden Aufwandsriickstellung sichergestellt.

Die Finanzierung der restlichen, Uber das Haushaltsjahr 2026 hinausgehenden Kosten in

Hohe von 2.237.200 € wird in den folgenden Haushaltsjahren sichergestellt.
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Auswirkungsibersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz: positive Klimarelevanz: negative Klimarelevanz:

Effizientere und nachhaltige
Energieversorgung des
Burgerhauses mit Moglichkeit
der Verwendung von
regenerativen
Energiequellen. Minimierung
von Ausfall- und
Umweltrisiken.

Finanzielle Auswirkungen:

keine Mehrertrage: Mehraufwendungen:
Auswirkungen:

Ifd. Jahr Folgejahre | Ifd. Jahr Folgejahre

konsumtiv: X X

investiv:

planmaBig:

auBerplanmabig:

Sachdarstellung/Begrindung:

Hochwasserrisiko - elektrische Betriebsraume Tiefgarage

Im Bereich der Tiefgarage des Burgerhauses Bergischer Loéwe sind die
Mittelspannungsanlage, der Transformator, die Niederspannungs-Hauptverteilung (NSHV)
sowie das Notstromaggregat untergebracht. Dieser Bereich liegt innerhalb eines
ausgewiesenen Hochwasserrisikogebiets und befindet sich topografisch deutlich unterhalb
des angrenzenden Bachlaufs der Strunde.

Grundlage ist die Hochwasserrisikokarte der Stadt Bergisch Gladbach vom 23.03.2023, Bild
1, auf der nachsten Seite. Die Tiefgarage — in der sich die Mittelspannungsanlage, der
Transformator, die Niederspannungs-Hauptverteilung (NSHV) sowie das Notstromaggregat
befinden — liegt ca. 4 m tiefer als der Bachlauf der Strunde. Die Tiefgarageneinfahrt ist in der
Karte als Hochwasserrisikobereich (dunkelblaue Darstellung) ausgewiesen.

Bild 1: Hochwasserrisikokarte der Stadt Bergisch Gladbach vom 23.03.2023
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Im Falle eines Starkregen- oder Hochwasserereignisses ist davon auszugehen, dass die
Tiefgarage vollstandig volllauft.

Bereits ab einem Wasserstand von ca. 0,3-0,5 m sind die Schaltanlagen nicht mehr
zuganglich. Ab ca. 0,8 m Wasserstand wurden die Anlagen geflutet und erheblich
beschadigt.

Vor diesem Hintergrund sind die Sanierung und Neuplatzierung der folgenden elektrischen
Anlagen an einem hochwassergeschiitzten Standort vorgesehen:

e Mittelspannungsanlage

e Transformator

e Niederspannungs-Hauptverteiler (NSHV)

o Notstromaggregat

Ebenso erfolgt die Sanierung der zugehdrigen Zuleitungen vom neuen Standort der NSHV
bis zur bestehenden Unterverteilung im Gebaude.

Mit Umsetzung der MalRnahme werden Ausfall- und Umweltrisiken deutlich reduziert.

Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die elektrischen Anlagen den aktuell geltenden
technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen und die Energieversorgung des
Burgerhauses Bergischer Lowe dauerhaft gewahrleistet ist.

Fazit

Im Falle einer Uberflutung der Tiefgarage werden alle dort verbauten elektrischen Anlagen
dauerhaft zerstort und es besteht Lebensgefahr. Eine Reparatur ist dann nicht mehr maéglich
und die technischen Anlagen mussten vollstandig erneuert werden.

Ein solches Ereignis ist nicht vorhersehbar und das Betreiben des Gebaudes ware Uber
mehrere Monate nicht gewahrleistet.

Mit der MalRnahme wird die Betriebssicherheit deutlich erhdht und der Personenschutz
gewahrleistet. Die wesentlichen Fakten sind in der folgenden Tabelle 1, Risikoanalyse
zusammengefasst.
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Tabelle 1: Risikoanalyse

Bayj | Risko Technnischar Bamerkungen | Standort Norman
anr | Stang Heuta
MSE-Anlage 10kV [ca Rizio - Pt E= wadrd nicht nicht mehr
1878  BssTrafoabpangzfelde  empfonisn Ubarmutungs- Normen
r cind mechanioch nicht  disos Elchar konform
in Ordnung sut—utauschen | = Totalschaden
- gemal und HEngersr
Protoked Austall mbglich
Ensrgie
Dsutzchiand
Transtormator 1 | 877 geconiozsenar Citrafo Umwaitgetahr nicht news EU-
Bactrisiko - Mithel bl Uberfiutungs-  Verordnung
Obarflutung  sicher 548/2014
= Totalschaden
umnid Engener
Austall maglich
Transformator 2 | 1877 Aciko - Hoch Lackage | nicht naus EU-
Trafo defes: Olaustritt Uberflutungs-  Verordnung
Clauzwitt an gen Fippsn  Umwseltgefahr  sicher E48/2016
bai = Totalschaden
Ubsrflutung  und Bngersr
Austall moghch
Miederspanngs- |ca.  Hcio - Bittsl E= wairg nicht
schaltaniage 1878 emgTonian Ubertiutungs-
400V diste Elcher
mittetiriziig = Totalschaden
suzDutavschen  und EBngener
Austall maglich
Kompensation Fasiro = Mithel Wird diase nicht nicht mehr
50 VAT Oberhaupt Uberflutungs-  Normen
bandugt? sicher kanform
Empfehiung : = Totalschaden
Netanalyss und Engeansr
Ubar sinan Austall maghich
Zajtracem mit
Cplsetrish
Motstrom- 1880 Rugsiko - pAittsl keing nicht
aggregat Ubarmutungssic
har
= Totalschaden
und Engerer
Austall mbglich

Elektrische Anlagen

Sowohl die Mittelspannungs- als auch die Niederspannungsschaltanlage, die beiden
Transformatoren und das Notstromaggregat sollten zugunsten der Betriebssicherheit und zur
Vermeidung von Umweltschaden erneuert und auf den heutigen Stand der Normen und
Vorschriften gebracht werden.

Ein Ausfall der Anlagen ist aufgrund des Alters, des technischen Zustands und vor allem des
nicht Gberflutungssicheren Aufstellortes jederzeit zu beflirchten.

Die Sanierung und Neuplatzierung der elektrischen Anlagen (Mittelspannungsanlage,
Transformator, Niederspannungs-Hauptverteiler sowie Notstromaggregat) im Buirgerhaus
Bergischer Léwe wird im Rahmen einer spateren Gesamt-Sanierung nicht wiederholt
werden, sondern die sanierte Stromversorgung ist final und bleibt bestehen. Die Malinahme
ist ein Vorgriff auf die Gesamt-Sanierung, die aus Griinden der Dringlichkeit vorgezogen
wird.

Zeitplan

1. Planung und Genehmigung, Abstimmung mit Denkmalpflege, Leistungsphasen 2-7
nach HOAI ca. 1,5-2 Jahre

114



2. Genehmigungsverfahren, Abstimmung mit Denkmalpflege, Freigaben der Stadt
Bergisch Gladbach ca. 6-12 Monate

3. Ausfuihrung der Arbeiten nach Auftragsvergabe, Leistungsphase 8
ca. 12-16 Monate

Projektkosten Stand Oktober 2025, grobe Kostenschatzung nach DIN 276:
Hinweis: Alle Summen ohne Anpassungen von Verteilungen und Installationen im Gebaude

1. Neubau einer Betonstation
- Uberflutungsrisiko minimiert
- Anpassung von Bestandsanlagen

- Notstromaggregat ca.
1.400.000€
2. Tiefbaukosten ca. 200.000€
3. Planungskosten nach HOAI LP 1-7 ca. 200.000€
4. Planungskosten nach HOAI LP 8 ca. 30.000€
5. Zusatzliche Kosten durch Urheberrecht ca. 250.000€
6. Summe (netto) ca. 2.080.000€
7. Summe (brutto inkl. 19% MwSt.) ca. 2.475.200€

Preissteigerungen Materialien, Lohne und Sonstiges pro Jahr ca. 3-4 % auf die
Gesamtsumme It. Prognose des Fachplaners.

Finanzierung
Die Finanzierung der konsumtiven Kosten in Hohe von 238.000 €, die bereits im Jahr 2026
entstehen, wird durch die Bildung einer entsprechenden Aufwandsruckstellung sichergestellt.

Die Finanzierung der restlichen, Gber das Haushaltsjahr 2026 hinausgehenden Kosten in
Hohe von 2.237.200 € wird in den folgenden Haushaltsjahren sichergestellt.
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